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Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8 a); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 wurden die Kantonsregierungen eingeladen, zur Revision der 

Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) Stellung zu nehmen. Der Regierungsrat des Kantons Aargau 

dankt Ihnen für diese Gelegenheit und nimmt gerne wie folgt Stellung: 

Der Regierungsrat kann die notwendigen Anpassungen gemäss erläuterndem Bericht nachvollzie-

hen und erachtet diese als sinnvoll. Er hat ansonsten keine Anmerkungen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Dr. Markus Dieth 

Landammann 

Vincenza Trivigno 

Staatsschreiberin 
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• verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 
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Herisau, 13. August 2020

Eidg. Vernehmlassung; Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a); Stellungnahme 
des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 unterbreitet das Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom­
munikation (UVEK) den Kantonen eine Änderung der Stromversorgungsverordnung (StromW; SR 734.71) zur 
Stellungnahme bis zum 23. August 2020.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:

Ein wichtiger Treiber für einen haushälterischen Umgang mit elektrischer Energie ist es, über den eigenen 
Verbrauch oder die eigene Produktion Bescheid zu wissen. Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird es 
Stromkonsumenten und -Produzenten erleichtert, an ihre Stromdaten zu gelangen. Für die Netzbetreiber resul­
tiert daraus ein etwas höherer Aufwand, wobei die Kosten von der Allgemeinheit (Strombezüger) zu tragen 
sind. Daher erscheint es angemessen, dass die Daten nur bedarfsweise zur Verfügung gestellt werden müs­

sen.

Wenn die Daten zukünftig auch für weitere Interessenten zugänglich sein werden, ist eine Beschleunigung von 
innovativen Energiemanagement-Lösungen zu erwarten. Der erforderliche Datenschutz ist hierbei zu wahren.

Der Regierungsrat begrüsst daher die vorgeschlagene Änderung der StromW.
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Appenzell Ausserrhoden

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Crûsse
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14  Kanton Bern  

•J'4* 	
Canton de Berne  

Regierungsrat 

Postgasse  68  
Postfach  
3000  Bern  8  
info.regierungsrat@be.ch  
www.be.ch/rr  

Ihr Zeichen: 

Unser Zeichen: 	2020.VVEU.68 

Staatskanzlei, Postfach,  3000  Bern  8  

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation UVEK  
3003  Bern  

Per  E-Mail  an:  
Verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch  

12. August 2020  

RRB Nr.: 	 828/2020  

Direktion: 	 VVirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 

Klassifizierung: 	Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung  des  Bundes: Revision  der  Stromversorgungsverordnung  (Art. 8a):  
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom  25. Mai 2020  wurde  der  Kanton Bern eingeladen, zur Revision  der  Stromversor- 
gungsverordnung Stellung zu nehmen.  Der  Regierungsrat bedankt sich für diese Möglichkeit und 
nimmt wie folgt Stellung.  

Die  Änderung präzisiert folgende drei Punkte zu  den  bisherigen gesetzlichen Mindestanforderungen:  

1. Endverbrauchern, Erzeugern  und  Speicherbetreibern wird ermöglicht, ihre Messdaten beim 
Abruf auch herunterzuladen, also aus  der  sog. lokalen Schnittstelle  und  dem zentralen Da-
tenbearbeitungssystem zu exportieren. Diese Rechtsänderung orientiert sich nicht zuletzt 
auch  an  einer Branchenempfehlung  des  Verbandes  der  Schweizerischen Elektrizitätsunter-
nehmen (vgl.  Metering Code  Schweiz, Technische Bestimmungen zu Messung  und  
Messdatenbereitstellung, Ausgabe vom Oktober  2018, Ziff. 1.5). 

2. Die  Verteilnetzbetreiber werden verpflichtet  die  Messdaten  in  einem  international  üblichen 
Datenformat zur Verfügung stellen.  

3. Sowohl  der  Datenabruf als auch  der  Datenexport muss kostenlos  sein.  
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Im Hinblick auf  die  Digitalisierung und Dezentralisierung ist  es  für Endverbraucher und Elektrizitätserzeu-
ger  von  Nutzen, wenn sie auf ihre Daten möglichst umfassend, einfach und direkt zugreifen können. Im 
Hinblick auf  die  Erreichung  der  Ziele  der  kantonalen sowie  der  nationalen Energiestrategie unterstützen 
Informationen über  den  eigenen Stromverbrauch sowohl  die Motivation  als auch  die  Möglichkeiten zur 
Steigerung  der  Energieeffizienz. 
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Kanton Bern 	 Vernehmlassung  des  Bundes: Revision  der  
Canton de Berne 	 Stromversorgungsverordnung  (Art. 8a):  

Stellungnahme  des  Kantons Bern  

Der  Regierungsrat begrüsst  die  vorliegende Revision  der  StromVV und ist überzeugt, dass  die  geschaf-
fene Transparenz sich positiv auf  die  Entwicklung  der  dezentralen, erneuerbaren Stromproduktion aus-
wirkt und entsprechende Innovationen  in  diesem Bereich fördert. 

Freundliche Grüsse 
Im Namen  des  Regierungsrates  

Pi r e Alain Schnegg 
egierungspräsident  

Christoph  Auer  
Staatsschreiber 

Verteiler 
— VVirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
— Bau- und Verkehrsdirektion 
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Revis ion der Stromversorg u ngsverordn u n g (Art. 8a) ; Vernehm lassu ng

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 haben Sie uns eingeladen, zur Revision der Stromversorgungs-
verordnung (Art. 8a) Stellung zu nehmen.

Wir freuen uns lhnen mitteilen zu können, dass wir die vorgeschlagene Anderung uneingeschränkt
begrüssen. Die Anderung stellt klar, dass die Messdaten dem Endverbraucher oder Erzöuger
durch den Verteilnetzbetreiber nicht nur anzuzeigen, sprich zu visualisieren sind, sondern auf Ver-
langen auch zur Verfügung gestellt werden'müssen.

Hochachtungsvoll

t P*. ä".q.^
Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9
CH-4001 Basel

Tel: +41 61 267 80 54
Fax: +41 61 267 85 72
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch
www.regierungsrat.bs.ch

Bundesamt für Energie
Sektion Marktregulierung
3003 Bern

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Basel, 19. August 2020

Regierungsratsbeschluss vom 18. August 2020

Revision der Stromversorgungsordnung (StromW; Art. 8a)
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 hat die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Um-
weit, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) unter anderem die Kantone eingeladen, sich
zum Entwurf für eine Revision der Stromversorgungsverordnung (StromW) vernehmen zu lassen.
Wir bedanken uns für diese Gelegenheit und nehmen nachfolgend gerne Stellung. Diese insbeson-
dere auch als Eigentümer der IWB Industrielle Werke Basel (IWB), die durch die geplante Verord-
nungsänderung in ihren operativen Prozessen stark betroffen ist.

Wir stellen zunächst Folgendes fest:

Die im geltenden Recht bestehenden Mindestanforderungen für Smart Meter sind bereits
umfassend. Unter anderem ist auch der Zugang zu den Messdaten für Netznutzer vorgese-
hen und geregelt. Diese Regelungen wurden in einem längeren Prozess von Gesetzgeber,
Branche und Herstellern erarbeitet und befinden sich aktuell in der Umsetzung. Schon heute
ist eine Kundenschnittstelle rechtlich vorgeschrieben, die es dem Kunden ermöglicht, Mess-
daten inkl. der 15 Minuten-Lastgangdaten zu verwenden (Art. 8a Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 Strom
W). Die technischen Spezifikationen sind soweit verfügbar und werden von den Herstellern
dokumentiert und offengelegt.

Der Markt bietet heute schon entsprechende Lösungen, um diese Daten anzubieten und
auch kundengerecht aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Drittanbieter sind hier sehr
innovativ. Mit durch den Netznutzer beschafften Zusatzmodulen, welche Z.B. eine Excel oder
csv Datei generieren, kann der Kunde bereits heute die entsprechende Flexibilität der Smart
Meter zu seinen Gunsten einsetzen. Bei der Realisierung dieser Funktionalität / Aufgaben
durch den Verteilnetzbetreiber würde dies der Angebotsvielfalt bzw. dem Wettbewerb entge-
genwirken.

Wenn die Zielsetzung der Verordnungsänderung darin bestehen soll, Home Automation und
Smart Living zu fördern, ist eine 15 Minuten Auflösung der Messdaten nicht ausreichend. Da-
zu wären Daten in Echtzeit nötig.
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Der Bezug der Daten ab Smart Meter Schnittstelle ist schon heute für den Netznutzer kosten-
frei. Es braucht hier lediglich zusätzliche Hardware/Module, welche vom Netznutzer bereits
heute zu moderaten Preisen privat angeschafft werden kann (Markt). Nach den Erfahrungs-
werten der IWB ist es dabei so, dass der Anteil der Netznutzer, die Bedarf an einer solchen
Datengranularität haben, gering ist.

Konsequenz der Verordnungsänderung sind zudem erhebliche Anpassungen bei den technischen
Systemen und Prozessen der Stromverbrauchsmessung sowie bei den diesbezüglichen Datensi-
cherheitsanforderungen:

Nach geltendem Recht (vgl. Art. 8a Abs. 1 Bst. a Nr. 2 StromW) müssen die Daten im Elekt-
rizitätszähler erfasst, über einen entsprechenden Zeitraum gespeichert und im Moment der
Erfassung vom Endkunden abgerufen werden können. Zusätzlich sollen die historischen Da-
ten (15 Minuten Lastgänge) dem Kunden in geeigneter Form (z. B. Kundenportal) zur Verfü-
gung gestellt werden (Art. 8a Abs. 2 Bst. c StromW).

Weiterhin sollen die Daten aus datenschutzrechtlichen Gründen gem. dem nicht geänderten
Art. 8d Abs. 4 StromW weiterhin nur maximal einmal täglich vom Netzbetreiber abgerufen
werden dürfen. Somit ist bereits heute eine regelmässige Datenerfassung und -speicherung
sichergestellt.

Falls die Lastgangwerte von der lokalen Schnittstelle abgerufen werden können - wie dies die
aktuelle Verordnungsänderung vorsieht - braucht es neue Use Cases, um den Datenschutz
bei einem Kundenwechsel einzuhalten. Die Zählerdaten des weggezogenen Kunden müssten
gelöscht werden. Diesen Use Case gab es bisher nicht und dies erfordert umfangreiche An-
passungen in der Prozessdurchführung.

Falls die Datenschnittstelle auf eine bidirektionale Schnittstelle erweitert wird, muss die
Schnittstelle mit Blick auf die Datensicherheit besser, Z.B. durch eine Verschlüsselung ge-
schützt werden. Zurzeit ist das nicht erforderlich. Dies könnte auch Konsequenzen für die Da-
tensicherheitsprüfung haben, woraus sich wiederum Rückwirkungen auf die heute schon in-
stallierten Smart Meter-Einrichtungen ergeben.

Die Smart Meter sind (bislang) auch nicht leistungsfähig genug, um Datenabfragen über zwei
Schnittstellen gleichzeitig durchzuführen. Es könnte vermehr zu Kommunikationsstörungen
kommen. Auch ein Missbrauch der Schnittstelle, um gezielt Störungen herbeizuführen, ist
nicht ausgeschlossen und wäre zu verhindern.

Letztlich stellen sich auch Haftungsfragen, wenn die Daten für Steuerungszwecke verwendet
werden und diese aus technischen Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden können. Hier
könnte der Verteilnetzbetreiber für Schadensforderungen haftbar gemacht werden. Dieser
Aspekt wird in der geplanten Revision ausgeblendet.

Schliesslich sind folgende wirtschaftliche Aspekte zu betrachten:

Unter Umständen müssten bereits angelaufene Beschaffungsverfahren für Smart Meter ge-
stoppt und wiederholt werden, um den zusätzlichen resp. neuen Anforderungen gerecht zu
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werden. Dies würde zu erheblichen Mehraufwendungen führen, welche letztendlich der Netz-
nutzer zu tragen hätte.

Die Änderungen würden sich auf jeden Fall verzögernd auf die Realisierung des Smat Meter-
Rollouts auswirken. Die Zertifizierung der Gesamtsysteme, wie vom Gesetzgeber gefordert,
muss entsprechend neu vorgenommen werden und würde weitere erhebliche Verzögerungen
bedeuten. Grundsätzlich ist eine Umsetzung der neuen Anforderungen innerhalb der in der
Revision vorgesehenen Frist (1. April 2021) nicht möglich.

Insgesamt müssen wir gestützt auf die Einschätzung der IWB davon ausgehen, dass die geplanten
Veränderungen der StromW zu massiven Mehraufwendungen führen. Nach den Schätzungen der
IWB können diese Mehraufwendungen geschätzt den Faktor 3 pro Messstelle betragen. Die nicht
unerheblichen Kosten der neuen Anforderungen sollen gemäss der Verordnungsänderung allen
Netznutzern solidarisch verrechnet werden, ohne dass aber ein echter Mehrwert für die Gesamtheit
der Netznutzer entsteht. Dies widerspricht dem Prinzip der Verursachergerechtigkeit und dem Ge-
danken einer effizienten Netzinfrastruktur gem. Art. 14 Abs. 3 Bst. d StromVG. Ausserdem werden
- wie bereits vorne erwähnt - die Möglichkeiten ausgeblendet, dass die Netznutzer über Marktan-
geböte ihre Smari: Meter Schnittstelle mit verschiedenen Modulen ausstatten, um damit Home Au-
tarnation bzw. Smart Living Anwendungen zu realisieren.

Auch wenn wir das mit der Revision verfolgte Anliegen zwar grundsätzlich nachvollziehen können,
betrachten wir vor diesem Hintergrund die geplanten rechtlichen Änderungen als unnötig. Es wür-
den Probleme und Mehraufwand auf Seiten der Verteilnetzbetreiber geschaffen, die den möglichen
Mehrwert für die Netznutzer überwiegen. Wir halten daher den Verzicht auf die Revision für ange-
bracht.

Im Sinne einer generellen Anmerkung, erlauben wir uns im Übrigen die Feststellung, dass die hohe
Kadenz der Veränderungen in der Strommarktgesetzgebung und insbesondere in der StromW -
diese wurde während den letzten vier Jahren insgesamt siebenmal geändert, dabei oftmals zur
Regelung von Aspekten der Smart Meter-Thematik - zu viel Planungsunsicherheit und in der Kon-
sequenz zu (unnötig) hohem Aufwand in der Umsetzung der regulatorischen Vorgaben führt. Wir
wären daher dankbar, wenn der Bund dem Aspekt der Rechtsbeständigkeit in der Strommarktge-
setzgebung höhere Beachtung schenkt.

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und unserer Anliegen danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse

is. >-
Elisabeth Ackermann
Präsidentin

!\
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 Conseil d’Etat CE 

Staatsrat SR 

 

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

 

T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48 

www.fr.ch/ce  

 

 

Fribourg, le 17 août 2020 

 
Révision de I ’ordonnance sur I ’approvisionnement en électricité (art. 8a): 
procédure de consultation 

Madame la Conseillère fédérale, 

Nous nous référons au courrier du 25 mai 2020 sur l’objet cité en titre, lequel a retenu toute notre 

attention. Nous avons l’honneur de vous transmettre notre détermination y relative. 

Le Conseil d’Etat salue la présente révision qui vise à donner un accès aussi complet que possible 

des données au consommateur final et au producteur d’électricité afin de contribuer à la réalisation 

de la stratégie énergétique 2050. 

Il estime toutefois que les fonctionnalités d’accessibilité et d’acquisition aux données peuvent 

être respectées au travers de différentes solutions sans que les moyens techniques ne soient imposés, 

d’autant que ceux-ci peuvent sensiblement évoluer avec le temps. En l’occurrence, les données 

devraient pouvoir être consultées depuis un portail web accessible en tout temps, et non à partir de 

l’interface locale, ce d’autant que cela peut s’avérer coûteux pour les gestionnaires de réseau, sans 

que cela n’apporte un bénéfice particulier pour les consommateurs finaux. Le rapport explicatif 

indique par ailleurs que « les consommateurs finaux, les producteurs et les exploitants de stockage 

doivent pouvoir télécharger leurs données de mesure lorsqu’ils les consultent, autrement dit les 

exporter à partir de l’interface locale ou du système centralisé de traitement des données ». 

Cependant, le projet législatif dans sa formulation actuelle ne laisse pas cette liberté d’application. 

Il est aussi à relever que le droit européen laisse la liberté de moyen aux gestionnaires de réseau. 

Partant, le Conseil d’Etat propose que le projet soit adapté en conséquence. 

Finalement, le Conseil d’Etat est de l’avis que la présente révision pourrait se révéler problématique 

dans l’application sur le plan de la protection des données. Partant, il propose que cette thématique 

soit approfondie, en relation avec sa remarque précédente. 

  

Conseil d’Etat 
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

PAR COURRIEL 

Département fédéral de l’environnement, 

des transports, de l’énergie et de la communication 

DETEC 

Palais fédéral Nord 

3003 Bern 

 

 

Courriel : verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 
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En vous remerciant de nous avoir consultés et de bien vouloir prendre en compte notre 

détermination, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de nos 

sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

 

Au nom du Conseil d’Etat : 

Anne-Claude Demierre, Présidente 

 

 

 

 

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat 

 

 

 

 

L’original de ce document est établi en version électronique 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Genève, le 19 août 2020

Le Conseil d’Etat
4092-2020

gs/uvek
lOAüe, 2020

Nr.

Département fédéral de 
l'environnement, des transports, de 
l'énergie et de la communication 
(DETEC)
Madame Simonetta Sommaruga 
Présidente de la Confédération 
Palais fédéral 
3003 Berne

Concerne : révision de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (art. 8a)

Madame la Présidente de la Confédération,

Votre courrier du 25 mai dërriièr nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.

La révision de l’ordonnance Sur l'approvisionnement en électricité (ÖApEI) permet d'assurer 
la transmission transparente des données de mesure aux propriétaires de celles-ci, 
notamment les producteurs d’électricité et les consommateurs finaux.

Le Conseil d'Etat soutient cette proposition, qui favorise l’innovation dans le domaine de la 
gestion intelligente de l'énergie. Cette révision contribuera à mettre en place les conditions 
cadre pour mieux maîtriser la demande et l'injection d'électricité dans le réseau ainsi que 
pour la consommation propre.

En vous remerciant de nous avoir Consultés sur ce projet de révision, nous vous prions de 
recevoir, Madame la Présidente de la Confédération, l'assurance de notre haute 
considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT



kanton glarus \j 
Telefon 055 646 64 00 
E-Mail: bauumwelt@gl.ch 
www.gl.ch 

Bau und Umwelt 

Kirchstrasse 2 
8750 Glarus 

Per E-Mail an: 

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 

Glarus, 19. August 2020 
Unsere Ref: 2020-168 

Vernehmlassung zur Revision der Stromversorgungsverordnung (StromW) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie gaben uns in eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Da­ 
für danken wir und teilen Ihnen gerne mit, dass wir mit den vorgesehenen Änderungen der 
Stromversorgungsverordnung vollumfänglich einverstanden sind. Die Übergabe von 
Informationen an die Endverbraucher sind eine wichtige Voraussetzung für ein energiebe­ 
wusstes Verhalten der Endverbraucher. 

Genehmigen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer vorzüglichen 
Hochachtung. 

~-~/l 
Regierungsrat 

Kopie an: 
Abteilung Umweltschutz und Energie 



 

 

Die Regierung  
des Kantons Graubünden 

La Regenza 
dal chantun Grischun 

Il Governo 
del Cantone dei Grigioni 

 

 

 

Sitzung vom  Mitgeteilt den Protokoll Nr. 

 11. August 2020 11. August 2020 
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Eidg. Departement für  
Umwelt, Verkehr, Energie  
und Kommunikation UVEK 
Bundeshaus Nord 
3003 Bern 
 

Per E-Mail an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 

 

 

 

Stellungnahme zur Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 wurden die Kantone eingeladen, zur Revision der 

Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für 

diese Möglichkeit der Meinungsäusserung. 

 

Die vorliegende Revision stellt nachfolgende drei Aspekte klar: Es muss den Endver-

brauchern, Erzeugern und Speicherbetreibern möglich sein, ihre Messdaten beim 

Abruf auch herunterzuladen (Export aus lokaler Schnittstelle und dem zentralen Da-

tenbearbeitungssystem). Im Weiteren müssen die Verteilnetzbetreiber die Messdaten 

in einem international üblichen Datenformat zur Verfügung stellen und schliesslich 

müssen der Datenabruf und der Datenexport kostenlos sein. Diese Präzisierungen 

erachtet die Regierung als sinnvoll und zielführend. Für den Einsatz neuer digitaler 

Technologien im Bereich von Smart Home-Applikationen oder bei der Umsetzung 

von Effizienzmassnahmen mit Verbrauchsüberwachung ist jedoch ein weiterer Schritt 

notwendig. Wichtig wäre eine einheitliche Schnittstelle bei den Endverbrauchern mit 
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der Möglichkeit Lasten verzögern oder forcieren zu können.  

 

Antrag: Einführung einer Pflicht zur Implementation bzw. Harmonisierung einer ein-

heitlichen Schnittstelle für die Steuerung der Flexibilität für neue Geräte, welche ein 

Flexibilitätspotential besitzen (Kühlschrank, Boiler, Wärmepumpen, Geräte mit Akku-

mulatoren, Kochherd, Waschmaschine, Backofen, Heizungen etc.). 

 

Für eine angemessene Berücksichtigung unseres Anliegens und unserer Bemerkun-

gen danken wir Ihnen bestens. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Daniel Spadin 

 

 

 

Kopie an: 

– Amt für Energie und Verkehr (intern) 

– Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität (intern) 

 



KANTON

LUZERN

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Bahnhofstrasse 15

Postfach 3768

6002 Luzern

Telefon 041 228 51 55

buwd@Iu.ch

www. Iu.ch

Bundesamt für Energie

3003 Bern

verordnunqsrevisionen@bfe.admin.ch

Luzern, 17. August 2020

Protokoll-Nr.: 907

Vernehmlassung zur Revision der Stromversorgungsverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr,

Energie und Kommunikation UVEK die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung zur oben

genannten Verordnungsrevision eingeladen. Im Namen und Auftrag des Regierungsrates

nehme ich zum Entwurf der Revision der Stromversorgungsverordnung (Strom\A/) wie folgt

Stellung:

Wir begrüssen, dass durch die Revision der Strom\A,f für Kunden eine zusätzliche Transpa-

renz geschaffen wird. Dies hilft den Stromkundinnen und -kunden, ihren Verbrauch zu opti-

mieren. Wir weisen darauf hin, dass anonymisierte Daten über den Stromverbrauch nicht nur

für den Bund, sondern auch für die Kantone und die Gemeinden von Interesse sind und die-

sen in geeigneter, aggregierter Form, zur Verfügung gestellt werden sollen.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Be

merkungen.

Regierungsrat

2101.1384 / VM-BUWD-Strom\/\/

FAiliche,·Gruššek

Fbian Peter





KANTON
NIDWALDEN

LANDAMI4ANN UND
REGIERUNGSRAT

Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans
Telefon 041 6 I 8 79 02, w.nw.ch

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2 , Postfach 1246, STK

PER E.MAIL
Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation
Frau Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga
Bundeshaus Nord
3003 Bern

Telefon 041 618 79 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 18. August 2020

Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit lnkrafttreten Anfang 2021
Revis ion der Stromversorg u n gsverord n u n g (Art. 8a)
Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 wurden wir eingeladen, zur Revision der Stromversorgungs-
verordnung (Art. 8a) Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für diese Möglichkeit und nehmen
wie folgt Stellung.

Die gesetzlichen Mindestanforderungen sehen derzeit vor, dass jedes intelligente Messsystem
eine Schnittstelle aufweist, die es dem Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber er-
möglicht, seine Messwerte, einschliesslich der 15-minütigen Lastgangwerte, im Moment ihrer
Erfassung abzurufen. Dieser Datenabruf muss zusätzlich auch über das vom Verteilnetzbe-
treiber betriebenen zentrale Datenbearbeitungssystem möglich sein und die Messdaten müs-
sen verständlich dargestellt werden.

Mit der jetzigen Revision von Art. 8a soll klargestellt werden, dass der Endverbraucher, Erzeu-
ger oder Speicherbetreiber die Daten im Moment ihrer Erfassung mittels lokaler Schnittstelle
abrufen kann und er zusätzlich die Möglichkeit erhält, die Daten einmal täglich herunterzula-
den. Zudem dürfen für den Abruf und das Herunterladen der Messdaten keine Kosten indivi-
duell angelastet werden.

Die Anpassung von Art. 311 sorgt dafür, dass die Vorgaben betreffend intelligenten Messsys-
temen zeitnah umgesetzt werden.

Die vorgeschlagenen Anderungen gehen in die richtige Richtung. Der Besitz der Messdaten
ermöglicht einen intelligenteren Betrieb des Gebäudes und soll dazu führen, dass der Elektri-
zitätsverbrauch und die Leistungsspitze reduziert und optimiert werden können. lntelligente
Messsysteme sind wichtig, um die Energiestrategie 2050 umzusetzen, weshalb auch Art. 311

umzusetzen ist.

Abschliessend halten wir fest, dass wir der Zielsetzung und dem lnhalt der Revision zustim-
men

2020.NWSTK.121 1t2



Stans, 18. Ausust 2020

Freundliche Grüsse
NAMENS DES REGIERUNGSRATES

N

Fiil 7
Landammann

NI

Geht an:
- verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

L
/ f,t*

lic. iur. Armin Eberli
Landschreiber
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Kanton St.Gallen 
Baudepartement 

Regierungsrätin Susanne  Hartmann 
Departementsvorsteherin 

Baudepartement, Lämmlisbrunnenstr.  54. 9001  St.Gallen 

Nur  per  E-Mail 
Bundesamt für Energie 
3003  Bern 

Baudepartement 
Lämmlisbrunnenstr.  54 
9001  St.Gallen 
T  058 229 30 00 
susanne.hartmann@sg.ch 

verordnunqsrevisionenebfe.admin.ch 

St.Gallen,  18.  Juni  2020 

Revision  der  Stromversorgungsverordnung  (Art. 8a);  Stellungnahme  des  Kantons 
St.Gallen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom  25. Mai 2020  hat  die  Vorsteherin  des  Eidgenössischen Departements 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK  die  Kantone zur Vernehmlas-
sung zur Revision  der  Stromversorgungsverordnung  (Art. 8a)  eingeladen. Ich danke für 
diese Gelegenheit und nehme gern wie folgt Stellung: 

Der  Kanton St.Gallen ist  mit  der  Vorlage einverstanden  und  meldet keine Änderungsan-
träge  an.  Wir begrüssen insbesondere Anpassungen,  welche  beim Vollzug  des  Stromver-
sorgungsgesetzes  den Stand der  Technik berücksichtigen  und  dabei auch  die  Möglichkei-
ten  der  Digitalisierung nutzen. Wir unterstützen  die  Anpassungen namentlich auch, weil 
diese auf einer Branchenempfehlung aufbauen  (Metering Code  Schweiz, Technische 
Bestimmungen zu Messung  und  Messdatenbereitstellung, Ausgabe vom Oktober  2018, 
Ziff. 1.5). 

Die  Anpassungen ermöglichen  es der  Wirtschaft, künftig Messdaten aus einem intelligen-
ten Messsystems sowohl  über  eine lokale Schnittstelle als auch aus dem zentralen Daten-
bearbeitungssystem zu exportieren  (Art. 8a  Abs.  1  Bst.  a Ziff. 3).  Damit wird eine wichtige 
Voraussetzung erfüllt, damit  die  Nachfrage nach Strom angebotsgerecht gesteuert wer-
den kann. Gleichzeitig wird damit auch  die  Integration  von  Strom aus fluktuierenden Ener-
giequellen wie Wind  und  Photovoltaik unterstützt. 

Ich danke Ihnen für  die  Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Die  Vorsteherin: 

Susanne  Hartmann 
Regierungsrätin 
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Kontaktperson: 

Marcel  Sturzenegger 
Amt für Wasser und Energie 
Lämnnlisbrunnenstrasse  54 
9000  St.Gallen 
Tel. 058 229 24 00 
marcel.sturzeneggeresg.ch  
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Regierungsrat
A 0Nsolothurn

Rathaus / Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
so.ch

Eingegangen I

1 9. Aug. 2020
BFE / OFEN / UFP I

Bundesamt für Energie BFE 
Sektion Netze 
3003 Bern

18. August 2020

Vernehmlassung zur Revision der Stromversorgungsverordnung (StromVV) mit Inkraft­
treten Anfang 2021

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Vorsteherin des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommu­
nikation UVEK hat mit Schreiben vom 25. Mai 2020 die Kantone zur Vernehmlassung der Revi­
sion der Stromversorgungsverordnung eingeladen. Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:

Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen mit dem Ziel, den Zugang zu Strommessdaten 
im Sinne des Stromversorgungsgesetzes Artikel 17a einheitlich und unmissverständlich zu regeln. 
Neben der einfachen Visualisierung und dem lokalen Zugriff auf die Messstelle ist es auch wich­
tig, die Daten in einem üblichen Format digital beziehen zu können. Der einfache Zugriff auf die 
eigenen Verbrauchs- und Produktionsdaten ist wichtig für das Erkennen von Potentialen und er­
möglicht Innovationen im Bereich der Energiedienstleistungen.

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.

Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Brigit Wyss 
Frau Landamn ann\

Andreas Eng 
Staatsschreiber



Regierungsrat des Kantons Schwyz VERSENDET AM 2 6. AUG. 2020 

kantonschwyzl 

·- 6431 Schwyz, Postfach 1260 

per E-Mail 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

elektronisch an: verordn ungsrevisionen@bfe.ad min .eh 

Schwyz, 25. August 2020 

Revision der Stromversorgungsverordnung 

Vernehmlassung des Kantons Schwyz 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 

und Kommunikation (UVEK) den Kantonsregierungen den Entwurf zur Revision der Stromversor­ 

gungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV, SR 734. 71) zur Vernehmlassung bis 27. August 

2020 unterbreitet. 

Verteilnetzbetreiber sollen künftig die Messdaten von Smart Metern dem Endverbraucher oder Pro­ 

duzenten nicht nur anzeigen, sondern auf Verlangen auch zur Verfügung stellen, namentlich als Da­ 

tenexport. Diese Änderung ist ausdrücklich zu begrüssen. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Petra Steimen-Rickenbacher 

Landammann 

Dr. Mathias E. Brun 

Staatsschreiber 



Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau\ 
Staatskanzlei, Red eruncisciebaude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) 
Frau Simonetta Sommaruga 
Bundespräsidentin 
3003 Bern 

Frauenfeld, 18. August 2020 

Verordnungsänderungen im Bereich des Bundesamtes für Energie (BFE) mit In-
krafttreten Anfang 2021: Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Revision der Stromversor-
gungsverordnung (Art. 8a). Wir unterstützen die vorgeschlagene Änderung von Art. 8a 
der Stromversorgungsverordnung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident Regierungsrates 

Der Staatsschreiber 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch  
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Bellinzona  

6  agosto  2020  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale dell'energia 
Sezione Regolazione  del  mercato  
3003  Berna  

e-mail: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch  

Revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (0AE1); procedura  di  
consultazione 

Gentili signore, 
egregi signori,  

con  lettera  del 25  maggio  2020,  nell'ambito  delle  modifiche  di  ordinanze concernenti il 
settore  di  competenza dell'UFE  con  entrata  in  vigore all'inizio  del 2021,  ci avete 
sottoposto  in  consultazione il progetto  di  revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento 
elettrico (0AE1).  Di  seguito formuliamo  le  nostre osservazioni  in  merito.  

Le  modifiche proposte concernono aspetti tecnici sui quali  non  abbiamo particolari 
osservazioni. Formuliamo  per  contro  delle  considerazioni generali inerenti gli aspetti 
economici e  le  ripercussioni sui consumatori finali e  le  aziende  di  distribuzione. 

L'obiettivo della modifica legislativa consiste nell'adeguare il quadro normativo della OAEI 
alla Strategia Energetica  2050  e agli sviluppi  del  mercato elettrico, che prevede sempre  
di  più l'uso  di  contatori intelligenti.  Con la  modifica dell'ordinanza si vuole garantire  al  
cliente  finale  e ai produttori  la  libertà  di  accesso ai propri dati  di  misurazione.  

Per  garantire questo servizio l'ordinanza prevede che  la  consultazione dei dati potrà 
avvenire  in due  modi; tramite una richiesta  al  gestore  di  rete, che dovrà mettere  a  
disposizione  del  richiedente i dati  di  misurazione  in  un formato usuale  a  livello 
internazionale, o mediante un'interfaccia  di  esportazione dei dati, che consentirà  al  
proprietario dell'impianto  di  consultare e scaricare i propri dati  in  qualsiasi momento.  

A  livello economico nell'ordinanza viene specificato che  la  consultazione e l'esportazione 
dei dati dovranno essere gratuiti. Gli eventuali costi supplementari che  le  aziende  di  
distribuzione dovranno sostenere saranno computabili nella tariffa  di  rete.  Al  riguardo, 
esprimiamo  le  nostre perplessità. 

Consiglio  di  Stato  
Piazza  Govemo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 41 11 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail canei.ch  
web www.ti.ch  
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Lo sviluppo e l'espansione degli impianti  per la  produzione  di  energia elettrica  da  fonte 
rinnovabile negli ultimi anni  ha  reso necessario  la  regolamentazione  del  settore  per  poter 
garantire qualità e sicurezza. Ciò  ha  comportato diversi nuovi costi diretti o indiretti che 
concernono  la  certificazione, i contatori bidirezionali,  le  spese  di  conteggio, ecc... 
Sovente i compiti  di  controllo e  di  certificazione sono stati demandati alle aziende  di  
distribuzione  locale, le  quali hanno ribaltato questi costi sui consumatori finali o sui 
produttori,  con  aumenti anche sulla tariffa  di  rete.  Per la  maggior parte dei consumatori 
finali, confrontati  con  un mercato  solo  parzialmente libero, questa situazione viene 
percepita come un possibile ostacolo alla produzione  in  proprio  di  elettricità  da  fonte 
rinnovabile.  Pur  comprendendo  la  necessità  di  garantire una corretta retribuzione alle 
aziende  di  distribuzione  per  i servizi erogati, è altresì indispensabile proteggere il 
consumatore  finale  dai continui aumenti  delle  tariffe, soprattutto  in  un periodo dove i 
prezzi  di  mercato dell'elettricità registrano minimi storici che però  non  si riflettono sulle 
tariffe finali.  

La  modifica  in  consultazione introduce il principio secondo cui ai consumatori finali, ai 
produttori e ai gestori  di  impianti  di  stoccaggio  non  devono essere addebitati i costi diretti 
della consultazione o dello scaricamento dei dati. Questi verranno inglobati nei costi  di  
rete e quindi pagati  da  tutti i consumatori  in  maniera proporzionale  al  proprio consumo. 
Un metodo che, oltre  a non  seguire il principio della causalità, è potenzialmente 
controproducente, soprattutto  per  i produttori.  In  assenza  di  regole chiare ed informazioni 
sulla necessità e sull'utilità  di  accedere ai propri dati  di  misurazione si potrebbe infatti 
assistere  ad  un abuso  di  questa possibilità (visto che è gratuita) senza nessun beneficio  
per chi  richiede i dati e  ad  un aumento dei costi  da  caricare sulla tariffa direte. Aumento 
della componente  di  rete  del  prezzo dell'elettricità che, seppur limitato, potrebbe avere 
un effetto negativo sulla valorizzazione dell'energia rinnovabile, visto e considerato che  
la  parte energia potrebbe avere un  peso  meno rilevante sul costo  del  prodotto  finale. 

In  alternativa proponiamo  di  fissare una tariffa commisurata  a  livello nazionale  per le  
richieste  di  consultazione, così  da  responsabilizzare il richiedente, mentre deve essere 
garantito un libero e gratuito accesso ai dati scaricabili. Questa soluzione permetterebbe  
di  ridurre  le  richieste atte  ad  una semplice consultazione puramente informativa e che 
nulla porta alla gestione o alla valorizzazione dell'energia prodotta.  Chi ha le  capacità  di  
migliorare/modificare  la  propria produzione o il proprio consumo attraverso  le  
informazioni ricevute dalle misure  del  profilo  di  carico  non  avrà alcun problema  a  
scaricare personalmente i dati tramite l'interfaccia. 

Cogliamo l'occasione  per  porgervi, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 
Il Cancelliere: 
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Copia  per  conoscenza: 
- Dipartimento  delle  finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch) 
- Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Divisione  delle  risorse (dfe-dr(ti.ch) 
- Sezione protezione  aria,  acqua e suolo (dt-spaas(ti.ch)  
- Ufficio dell'energia (dfe-energiaeti.ch) 
- Ufficio dell'aria,  del  clima e  delle  energie rinnovabili (dt-spaas(ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch   ) 
- Pubblicazione  in  internet 
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ud Cheffe du Département de l'environnement et de la sécuritéBéatrice Métraux

Conseillère d'Etat

Château cantonal 
1014 Lausanne Madame la Conseillère fédérale 

Simonetta Sommaruga 
Département fédéral de l'environnement, 
des transports, de l'énergie et de la 
communication - DETEC 
3003 Berne

Lausanne, le 24 août 2020

Consultation fédérale sur la Révision de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité

Madame la Conseillère fédérale.

Je me réfère à votre envoi du 25 mai 2020 adressé à la Chancellerie du canton de Vaud. En vous 
remerciant de l'avoir consulté, le canton de Vaud se détermine comme suit sur la révision de 
l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité.

Le projet de modification de l'ordonnance est approuvé. En effet, avec les modifications 
introduites, le consommateur final de l'électricité aura la possibilité de consulter et d'exporter 
(sans frais et dans un format approprié) les données edhcerhant sâ consommation en 
électricité. La connaissance de ces données devrait permettre à terme une gestion plus 
efficiente de la Consommation électrique. Comme le relève le projet, les consommateurs 
d'électricité sont de plus en plus souvent également des producteurs. Des systèmes de mesure 
intelligents seront installés partout en Suisse d'ici 2027. Les gestionnaires des réseaux de 
distribution auront jusqu'au 1er avril 2021 pour mettre à niveau, le cas échéant, leurs systèmes 
de mesure intelligents existants.

Si la modification de cette ordonnance peut être saluée, il sied toutefois de s'interroger sur ses 
conséquences pratiques sous l'angle du bail à loyer. Si le consommateur final est propriétaire 
du bien immobilier considéré, la consultation de sa consommation en électricité lui permettra 
de déterminer les raisons des hausses ou baisses de sa propre consommation et d'agir en 
conséquence par exemple par le remplacement d'un appareil énergivore par un appareil A+++, 
le remplacement des éclairages dans le logement et à l'extérieur, sa manière de cuisiner (y.c. 
par utilisation des plaques à vitrocéramique ou à induction, casseroles isolantes à double parois 
etc.), le bannissement du stand-by, mais également par une réflexion sur les fenêtres, 
l'enveloppe périphérique de son bien immobilier, la pose des panneaux photovoltaïques, la 
géothermie, etc.

En revanche, si le consommateur final est locataire du bien immobilier considéré, l'accès à ces 
données et leur exportation ouvre la réflexion sur l'utilisation de ces informations. Est-ce que le 
locataire pourra demander à son bailleur le remplacement de l'appareil énergivore ou la 
diminution d'un éclairage extérieur au logement gourmand en consommation d'énergie et pour

Département de l'environnement et de la sécurité 
www.vd.ch/dis -T41213164000-E info.sgdes@vd.ch
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électricité

lequel la charge est en partie payée par le loyer des locataires concernés ? La tabelle 
d'amortissements de longévité des installations mise en place par les associations des bailleurs 
et locataires au niveau romand est entrée en vigueur le 1er mars 2007. Elle ést une « référence 
indicative » et n'a pas de force contraignante, le Code des obligations et les dispositions 
paritaires cantonales, ainsi que la jurisprudence permettant de déterminer de cas en cas, en 
fonction de l'usure effective et des défauts préalablement établis. Quid du locataire soucieux de 
l'environnement qui par ses gestes quotidiens, le choix des appareils tels que la télévision, 
l'ordinateur, etc. et qui doit utiliser des appareils ménagers hors d'âge ? Ces problématiques 
devraient être prises en considération dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur 
l'approvisionnement en électricité.

En vous remerciant de l'attention que vous prêterez à ces lignes, je vous prie de croire, Madame 
la Conseillère fédérale, en ma parfaite considération.

La Cheffe du département

Béatrice Métraux 
Conseillère d'Etat

Département de tenvironnement et de la sécurité 
www. vd .ch/des -T41 213164000-E info.sgdes@vd.ch





Regie ru n gs rat

Kanton Zug

Reierunsrat, Postfach, 6301 Zu

Nur per E-Mail

Bundesamt für Energie BFE
3003 Bern

Zug, 18. August 2020 sa

Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten Anfang 2021
Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a)
Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK den Regierungsrat des Kantons Zug in oben erwähnter An
gelegenheit zur Stellungnahme eingeladen. Gerne äussern wir uns dazu wie folgt:

Der Zuger Regierungsrat begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen in der Stromversorgungs
verordnung (StromVV). Die Einführung von intelligenten Messsystemen wurde im Stromversor
gungsgesetz (StromVG) schon beschlossen. Bei den Änderungen in der StromVV handelt es
sich um Präzisierungen, welche den Zugang der Endverbraucherinnen und Endverbraucher
bzw. der Erzeuger zu den Messdaten regeln.

Die Präzisierungen betreffen den Datenexport sowie das Datenformat und vereinfachen den
Datenbezug. Dadurch können Verbrauchsdaten einfacher genutzt werden, was einerseits An-
reize zur effizienteren Stromnutzung schafft. Andererseits können solche Daten für weitere In
novationen im Strombereich genutzt werden. Gemäss der Vorlage soll der Datenbezug kosten
los sein, was wir ebenfalls unterstützen.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug
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Stephan Schleiss Tobias Moser
Landammann Landschreiber

Per E-Mail an:
- verordnungsrevisionen @ bfe.admin.ch
- Baudirektion, info.bds@zg.ch
- Amt für Umwelt, info.afu@zg.ch

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
Tel +41 41 728 33 11
www. zg . c h



 

   
  

Eidgenössisches Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion UVEK 

 
Als PDF und Word an: 
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 

 

17. August 2020 

Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 

 

   

Kanton Zürich 

Baudirektion 

 

Dr. Martin Neukom 

Regierungsrat     

 

Kontakt: 

Dr. Stefan Muster 

Leiter Energiewirtschaft 

Stampfenbachstrasse 12 

8090 Zürich 

Telefon +41 43 259 42 67 

stefan.muster@bd.zh.ch 

www.energie.zh.ch  

 

Referenz-Nr.: 

GeKo-Nr. MMAO-BQDFRN 

 

 

Entwurf 

22. April 2020 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung vom 25. Mai 2020, zum Entwurf der Änderung von 
Art. 8a der Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV, SR 734.71) Stel-

lung zu nehmen und äussern uns zum vorliegenden Entwurf wie folgt: 

Im Wesentlichen soll mit der vorliegenden Änderung von Art. 8a StromVV erreicht werden, 

dass Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber die mit intelligenten Messsystemen 

(iMS) erzeugten Messdaten nicht nur einsehen, sondern auch herunterladen können. 

Da es sich um technische Details handelt, verzichten wir auf eine detaillierte Stellung-
nahme. Bei Rücksprache mit einzelnen Verteilnetzbetreibern im Kanton Zürich stellten wir 
eine Unsicherheit fest. Daher empfehlen wir die folgenden Fragen mit der Branche vertieft 

zu klären: 

1. Ist es technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar, dass jeder Kunde jederzeit von sei-

nem iMS direkt, das heisst ohne über das Kundenportal des Netzbetreibers gehen zu müs-
sen, die Daten abrufen kann? Das Schaffen einer Abfragemöglichkeit direkt vom iMS, ne-

ben dem nötigen Datenaustausch mit dem Netzbetreiber, stellt die Gewährleistung des Da-

tenschutzes und der Datensicherheit in Frage. 

2. Sind die vorgeschlagenen sehr kurzen Umsetzungsfristen mit verhältnismässigen Kos-

ten einzuhalten? 

Freundliche Grüsse 

  

  

Martin Neukom     

 Kopie an 
- die Finanzdirektion und die Staatskanzlei 
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Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la 
communication
Madame Simonetta Sommaruga 
Conseillère fédérale 
Palais fédéral Nord 
3003 Berne

Genève, le 22 juillet 2020

Révision de l’Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (art. 8a OApEl) 
Consultation du Conseil fédéral

Madame la Conseillère fédérale,

Notre Conseil a pris connaissance de la procédure de consultation visée en marge, dont le 
contenu a retenu sa meilleure attention.

Le fait d’assurer aux consommateurs finaux et consommatrices finales, aux producteurs et 
productrices et aux exploitant-e-s de stockage un accès optimal aux données de mesure les 
concernant contribue non seulement à la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique 
2050 mise en place par le Conseil fédéral mais aussi à la mise à profit du potentiel 
d’innovation. Des prestations novatrices vont ainsi pouvoir émerger à l’avenir dans le 
domaine de l'énergie, comme le recours à de nouvelles technologies numériques dans les 
applications de domotique ou la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité 
énergétique grâce à la surveillance de la consommation.

Cette mesure permet une surveillance facilitée, plus précise et efficace des consommations. 
Elle est particulièrement saluée par la Ville de Genève qui gère les contrats et abonnements 
avec les Services industriels de Genève (SIG), notre fournisseur en électricité, en lien avec 
les consommations en électricité du patrimoine bâti, tant administratif que financier, et non 
bâti de la Ville de Genève.

A ce jour, la Ville de Genève ne dispose pas de systèmes de mesure intelligents sur tous 
ses contrats de fourniture d’électricité. Des discussions ont été engagées avec SIG pour la 
mise en place plus large, voire généralisée d’un système de mesure intelligent, du type 
proposé par l'Ordonnance, mais SIG facture des frais de fonctionnement non négligeables 
pour la location du compteur, ainsi que le téléchargement des données, ce qui rend difficile 
le déploiement de cette technologie et peut être un frein à la Stratégie énergétique 2050.

b l Y C L b^ A P ]. F:. R i O UE, -1



Aussi, nous proposons au Conseil fédéral de réviser l’art. 15 de la Loi sur 
l’approvisionnement en électricité sur les coûts de ses installations afin de favoriser le 
déploiement de ces systèmes de mesure intelligents.

En vous remerciant par avance de l’attention portée à la présente, nous vous prions de 
croire, Madame la Conseillère fédérale, à l’assurance de notre très haute considération.

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Le Secrétaire général : La Vice-présidente :

Frédérique Perler
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Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 

Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir 
Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis. 
 
FDP.Die Liberalen begrüsst grundsätzlich die geplanten Änderungen in der StromVV. Damit wird dazu 
beigetragen, dass die Verbreitung und der Zugang zu intelligenten Messsystemen vorangetrieben wer-
den. Die vorliegenden Änderungen beabsichtigen, allen Endverbrauchern und Erzeugern den gleichen 
Zugang zu ihren Messdaten zu gewährleisten. Dies war bereits in der Umsetzung der Energiestrategie 
2050 ein Anliegen und wird daher begrüsst. Informationen zum Stromverbrauch ermöglichen eine effizi-
entere Stromsteuerung und transparentere Stromnutzung. Ausserdem werden Innovationen zugunsten 
von neuen Energiedienstleistungen, z.B. im Bereich von Smart Home Applikation, möglich. Innovationen 
über mehr Wettbewerb sollten zudem über die vollständige Liberalisierung des Messwesens entstehen, 
so wie das die FDP bereits in der Vernehmlassung zur Revision des Stromversorgungsgesetzes gefor-
dert hatte.  
 
Die FDP hat jedoch bereits in der Umsetzung der Energiestrategie 2050 auf Verordnungsebene zu be-
denken gegeben, dass sich der Roll-out von Smart Meters in der Schweiz an europäischen Benchmarks 
orientieren soll. Diese Devise gilt es auch bei dieser Anpassung der StromVV zu berücksichtigen. Das gilt 
speziell bei den vorgeschlagenen Anforderungen an die technischen Geräte, bei denen zwingend ein 
Swiss Finish und damit zusätzliche Kosten für den Roll-out zu verhindern sind. Ebenso bedenklich ist die 
kurze Frist für die Umsetzung der neuen Anforderungen an die Messsysteme von nur drei Monaten nach 
Inkrafttreten der angepassten StromVV. Für die betroffenen Netzbetreiber scheint eine solche Umsetzung 
kaum realistisch und muss darum verlängert werden. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer 
Überlegungen. 

 

Freundliche Grüsse 

FDP.Die Liberalen 

Die Präsidentin    Der Generalsekretär 

 

 

 
Petra Gössi  Samuel Lanz 
Nationalrätin 

 

http://www.fdp.ch/
mailto:info@fdp.ch
http://www.facebook.com/fdp.dieliberalen
mailto:verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch


  

1 
 

  
 
 
Grünliberale Partei Schweiz 
UMonbijoustrasse 30, 3011 Bern 
 
 
 
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
Bundesamt für Energie 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 
 
21. August 2020 
Ihr Kontakt: Ahmet Kut, Geschäftsführer der Bundeshausfraktion, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: 10TUschweiz@grunliberale.chU10T 
 
 
Stellungnahme der Grünliberalen zur Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 
  
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Vorlage und den erläuternden Bericht zur Revision der Stromversorgungsverordnung 
(StromVV) und nehmen dazu wie folgt Stellung: 
 
Allgemeine Beurteilung der Vorlage 
 
Die Grünliberalen begrüssen, dass der Zugang der Endverbraucher zu den von Smart Metern erfassten Mess-
daten verbessert werden soll. Die Abwälzung der Kosten auf die Netzkosten ist abzulehnen, da dies zu einer 
Marktverzerrung führt. 
 
Die vorliegende Revision ist ein kleiner Zwischenschritt in die richtige Richtung. Für eine effizientes, smartes 
Stromsystem braucht es in naher Zukunft weitere Anpassungen (u.a. Datenzugang für Dritte in Echtzeit).  
 
Es ist zu begrüssen, dass Endverbraucherinnen und -verbraucher unentgeltlich Zugang zu einer Visualisierung 
der Messdaten erhalten sollen. Transparenz über den Stromkonsum und -produktion ermöglicht eine Verhal-
tensänderung und eine grössere Stromeffizienz. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben jedoch gezeigt, 
dass eine reine Datenvisualisierung nur einen kurzfristigen Effekt auf das Nutzerverhalten hat und der Nutzen 
gering ist. Um weiter von der Innovationskraft der Digitalisierung zu profitieren, gilt es die Systeme zu automati-
sieren. Insbesondere der Datenzugang muss für Drittanbieter offen sein, wie es ansatzweise im geltenden 
Recht (Art. 8a Abs. 1 StromVV) geregelt ist. Um dies zu ermöglichen, müssen die Schnittstellen standardmäs-
sig «geöffnet» werden.  
 
 
Stellungnahme zu einzelnen Aspekten der Vorlage 
 
Abwicklung über die Netzkosten führt zu weiterer Marktverzerrung  
Im erläuternden Bericht wird erwähnt, dass die Energieversorgungsunternehmen (EVU) die Kosten für die Ein-
führung der Datenvisualisierung und Datenaufbereitung über die Netzkosten abwickeln können. Schon heute 
besteht das Problem, dass EVU ihre Messkosten zum Teil nicht transparent ausweisen und diverse Kosten 
über die Netzkosten abwälzen. Das führt zu einer Verzerrung der Kosten und zu Intransparenz in den Werte-
flüssen. Diese Marktverzerrung spielt insbesondere gegenüber den von den EVU unabhängigen Zusammen-
schlüssen zum Eigenverbrauch (ZEV) eine Rolle und benachteiligt diese.  
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Die Grünliberalen fordern eine strikte Trennung von Mess- und Netzkosten, was zu mehr Transparenz und Kos-
teneffizienz führt. Diese Trennung kann über eine Liberalisierung des Messwesens erreicht werden, was die 
Grünliberalen seit langem fordern. 
 
Täglicher Datenabruf entspricht nicht dem Stand der Technik 
Artikel 8a Absatz 1 Buchstabe c des Entwurfs sieht vor, dass  «Endverbraucher, Erzeuger und Speicherbetrei-
ber ihre Messdaten abrufen und mindestens einmal täglich (…) herunterladen können.» Der tägliche Datenab-
ruf entspricht der gängigen Praxis der EVU, wiederspiegelt aber nicht den Stand der Technik. Heute sind Da-
tenabrufe in Echtzeit problemlos möglich. 
 
Die Branche tendiert heute zu neuen Tarifmodellen (Einführung von verursachergerechten Leistungstarifen), 
um die Netzbelastung besser zu regulieren. EVU können dynamische Preismodelle mit stündlich unterschiedli-
chen Preisen einführen. Gerade in diesem Fall bringt die tägliche Datenauswertung für den Konsumenten we-
nig; es muss möglich sein, in Echtzeit zu reagieren. Bei dynamischen Preismodellen sollte der Energieversor-
ger daher verpflichtet sein, die Messdaten in kürzeren Intervallen zur Verfügung zu stellen.  
 
Zugang zum Zähler für Dritte muss gewährleistet sein 
Im Bereich «Smart Energy» muss zwischen Energiemanagement und Administration/Verrechnung unterschie-
den werden. Für das Energiemanagement sind Daten in Echtzeit (Sekunden, Minuten) notwendig. Für weitere 
Prozesse wie die Abrechnung genügen hingegen zeitverzögerte Werte im 15-Minuten-Format.  
 
Das Potential für die Energieoptimierung liegt weniger in der Visualisierung als in der automatischen Steuerung 
und in finanziellen Anreizen für den Kunden. Dabei ist entscheidend, dass Drittanbieter direkten Zugang zu den 
Smart Metern mit Real-Time-Datenverarbeitung erhalten. Die Datenhoheit liegt beim Endkunden, und eine Frei-
gabe soll nur durch den Endkunden möglich sein.  
 
Der Zugang für Drittanbieter an das Messsystem erlaubt zusätzliche Innovation, was die Systemeffizienz stark 
steigern wird. Der angedachte Datahub löst dieses Problem nur teilweise, da die Daten Dritten nur zeitverzögert 
vorliegen werden.  
 
Präzisierung zum Datenformat ist ungenügend 
Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass die Daten «in einem international üblichen Datenformat» zugänglich 
gemacht werden (Art. 8a Abs. 1 Bst. c). Gemäss dem erläuternden Bericht soll mit der Anpassung der StromVV 
die Innovation gefördert werden. Die Datengrundlage ist jedoch eher innovationshemmend. Leider hat es die 
Branche weder national noch international geschafft, sich auf ein einheitliches Datenformat zu einigen. Die un-
terschiedlichen Datenformate lassen Willkür befürchten. Für Drittanbieter ist es unter diesen Umständen 
schwierig Lösungen anzubieten (z.B. für eine einfache Visualisierung der Stromdaten).  
 
Genauso wichtig wie das Datenformat ist die Datenstruktur. Die Datenstruktur findet im erläuternden Bericht 
keine Erwähnung. Bereits heute nutzt die Schweizer Strombranche ein auf XML basiertes «SDAT»-Format. Ob-
wohl die Datenstruktur definiert ist, bleibt auch in diesem Format noch (zu) viel Interpretationsspielraum. Weder 
mit den aktuellen Lösungen noch mit der in der StromVV vorgeschlagenen Lösung sind in Zukunft automati-
sierte und digitalisierte Lösungen einfach umzusetzen. Es fehlen die Grundlagen für eine einheitliche Daten-
struktur. Zudem sind Übertragungsprotokolle wie Webservices weiterhin unklar. 
 
Der angedachte Datahub löst möglicherweise die beschriebenen Fragen. Die Grünliberalen erwarten eine mög-
lichst offene und progressive Umsetzung des Datahubs. 
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Anforderungen für ZEVs sind unklar 
Die vorliegende Entwurf enthält keine Präzisierung über die Umsetzung beim Zusammenschluss für Eigenver-
brauch (ZEV). Die Grünliberalen fordern, dass die Präzisierungen in der StromVV gleichermassen für ZEV-Teil-
nehmende gelten. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prüfung unserer Anmerkungen und Vorschläge. 
 
Bei Fragen dazu stehen Ihnen die Unterzeichnenden sowie unsere zuständigen Fraktionsmitglieder, Nationalrä-
tin Isabelle Chevalley und Nationalrat Martin Bäumle, gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

                    
 
Jürg Grossen Ahmet Kut 
Parteipräsident Geschäftsführer der Bundeshausfraktion 
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Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a):  
Stellungnahme SP Schweiz 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme, die wir gerne nutzen. 
 
Im Rahmen der Umsetzung der Energiestrategie 2050 wurde gesetzlich festgelegt, dass bis Ende 
2027 überall in der Schweiz intelligente Strommesssysteme (Smart Meter) installiert werden.1 Den 
Verteilnetzbetreiber*innen sowie den Endverbraucher*innen und Produzent*innen ist so der Zugang 
zu ihren Messdaten garantiert. In der Praxis wird dieser Zugang heute jedoch unterschiedlich 
gehandhabt. Deshalb wird mit dieser Revision die Stromversorgungsverordnung (StromVV; 
SR 734.71) dahingehend präzisiert, dass Verteilnetzbetreiber*innen künftig die Messdaten dem 
Endverbraucher oder der Produzentin nicht nur anzeigen (visualisieren), sondern auf Verlangen auch 
unentgeltlich und in einem geeigneten Datenformat zum Export zur Verfügung stellen müssen (sprich 
als Datenexport). 
Diese Präzisierung der von Smart Metern erfassten Messdaten ist wichtiger Schritt, um die 
Entwicklung der dezentralen, erneuerbaren Stromproduktion und der damit verbundenen 
Innovationen zu ermöglichen bzw. weiterzuentwickeln. Denn Stromkonsument*innen werden immer 
öfter auch zu Stromproduzent*innen. Für diese ist es wichtig, dass sie möglichst umfassend, einfach 
und direkt auf ihre Verbrauchs- und Erzeugungsdaten zugreifen können.  
Mit der Revision wird auch festgelegt, dass die Verteilnetzbetreiber*innen allenfalls notwendige 
Nachrüstungen der bereits installierten Smart Metern nach Inkrafttreten der Verordnungsänderung 
spätestens bis zum 1.4.2021 vornehmen müssen. Die damit verbundenen Kosten können sie als 
Netzkosten anrechnen. 
 
 

 
1 Art. 17a des Stromversorgungsgesetzes (StromVG; SR 734.7) sowie Art. 8a und 31e der 
Stromversorgungsverordnung (StromVV; SR 734.71) 

   

http://www.spschweiz.ch/
http://www.pssuisse.ch/
mailto:verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071266/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20042411/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071266/index.html
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Die vorliegende Änderung stellt drei Punkte klar: 
 

1) Erstens muss es den Endverbrauchern, Erzeugern und Speicherbetreibern möglich sein, ihre 
Messdaten beim Abruf auch herunterzuladen, also aus der so genannten lokalen 
Schnittstelle und dem zentralen Datenbearbeitungssystem zu exportieren. Diese 
Rechtsänderung orientiert sich nicht zuletzt auch an einer Branchenempfehlung des 
Verbandes der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen, nach welcher die 
Netznutzer*innen Anspruch auf Lieferung und Verwendung ihrer Messdaten haben 
(Metering Code Schweiz, Technische Bestimmungen zu Messung und 
Messdatenbereitstellung, Ausgabe vom Oktober 2018, Ziff. 1.5). 

2) Zweitens müssen die Verteilnetzbetreiber*innen die Messdaten in einem international 
üblichen Datenformat zur Verfügung stellen. 

3) Drittens müssen der Datenabruf und der Datenexport kostenlos sein. Die beiden 
letztgenannten Präzisierungen decken sich mit dem, was punkto Datenzugang bereits in den 
Erläuterungen zur Änderung der StromVV anlässlich der Energiestrategie 2050 enthalten ist. 

 
 
→ Die SP begrüsst die geplanten Änderungen in der StromVV mit Nachdruck. Wir begrüssen es 
sehr, dass künftig allen Endverbraucher*innen und Produzent*innen der Zugang zu ihren 
Messdaten garantiert wird. 
 

 
Mit freundlichen Grüssen 
SP Schweiz 
 

    
 
Christian Levrat      Claudia Alpiger 
Präsident SP Schweiz      Politische Fachsekretärin SP Schweiz 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiazdr5u4jrAhWOM-wKHbaUCOMQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.strom.ch%2Fde%2Fmedia%2F8173%2Fdownload&usg=AOvVaw3nGznBbIObTXi0BNVke0Su
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Bern, 21. August 2020 

Vernehmlassung 

Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, an der oben genannten Vernehmlassung teilnehmen zu kön-

nen. Der Schweizerische Städteverband vertritt die Städte, städtischen Gemeinden und Agglomeratio-

nen der Schweiz und damit gut drei Viertel der Schweizer Bevölkerung. Unsere Einschätzung basiert 

auf Rückmeldungen der Energiefachleute des Schweizerischen Verbandes Kommunale Infrastruktur 

SVKI, einer Sektion des Städteverbandes. 

Wir unterstützen vollumfänglich die durch die Revision vorgeschlagene Präzisierung, dass es Endver-

brauchern, Erzeugern oder Speicherbetreibern möglich sein muss, die mit intelligenten Messsystemen 

(Smart Meter) bei ihnen erhobenen Mess- und Verbrauchsdaten in einem international üblichen Da-

tenformat abzurufen und zu exportieren. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 

Stadtpräsident Solothurn 

Kopie Schweizerischer Gemeindeverband 

mailto:verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch
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Teilrevision Energieförderungsverordnung (EnFV), Energieverordnung (EnV), Stromver-
sorgungverordnung (StromVV), Energieeffizienzverordnung (EnEV) und Geoinformations-
verordnung (GeoIV) 

Vernehmlassungsverfahren 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Ihrem Schreiben vom 27. April 2020 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Für 
die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit ver-
nehmen zu lassen. 

Grundsätzliche Erwägungen 

Die Schweizer Landwirtschaft kann über die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien einen beachtli-
chen Beitrag zur Energiewende leisten. Gemäss einer Studie von AgroCleanTech könnte die Landwirtschaft theo-
retisch bis im Jahr 2030 2‘100 GWh/Jahr Strom aus erneuerbaren Energien produzieren, mindestens 1‘200 GWh 
über Photovoltaik, und 420 GWh/Jahr in Biogasanlagen. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, sind die Produzen-
ten auf die Förderung im Rahmen eines Fördersystems angewiesen. Die Schweizer Landwirtschaft trägt aktuell 
vor allem über die Produktion von Strom aus Photovoltaik und Biogasanlagen, sowie Wärme aus Biogasanlagen 
bei zur Schweizer Energieversorgung.  

 

Neue Bestimmungen Energieförderungsverordnung 

Photovoltaik soll auch in der Schweiz einen bedeutenden Beitrag leisten zur Energiewende und dem Erreichen 
der Ziele, welche in der Energiestrategie 2050 festgehalten sind. Der SBV begrüsst die leichte Anhebung der Ver-
gütung der Anlagen, jedoch sind die Massnahmen kontraproduktiv, um grosse Anlagen, insbesondere auf Stall- 
und Scheunendächer, rentabel zu betreiben. Der Leistungsbeitrag für Anlagen ab 30kW darf deshalb keinesfalls 
gesenkt werden. Der unterbreitete Entwurf beinhaltet zudem keine Anreize um Anlagen ohne Eigenverbrauch zu 
fördern. Deshalb fordern wir die angepasste Einmalvergütung für Anlagen ohne Eigenverbrauch schon 2021 und 
nicht erst mit der Revision des Energiegesetzes 2023 einzuführen.  

Der Wechsel zum System der Einmalvergütung führte dazu, dass Anlagen im Einspeisesystem für eine Erweite-
rung ihrer Anlagen keine Förderung erhielten und sogar mit einem tieferen Vergütungssatz bestraft wurden. Mit 
vorliegender Revision soll dieser Fehlanreiz korrigiert werden, was wir ausdrücklich begrüssen. Die Erweiterun-
gen werden im Umfang ihrer Leistungssteigerung mit einem Leistungsbeitrag gefördert. Diese nachträgliche 
Gleichbehandlung analog der Anlagen aus dem Einmalvergütungssystem soll rückwirkend für alle Anlagen, die 
ab 2018 in Betrieb genommen wurden, gelten.  

Frau Bundesrätin Sommaruga 
UVEK / Bundeshaus Nord 
Bundesamt für Energie 
Abteilung Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien 
3003 Bern 

Brugg, 24. Juni 2020 

Zuständig: Hannah Hofer 
Sekretariat: Ursula Boschung 
Dokument: 200430_SN_EnFV_EnV_SBV 
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Weiter unterstützen wir die Vereinfachung der Eingabe einer PV Anlage aufgrund des Anerkennens eines dem 
Grundbuchauszug gleichwertigen Dokuments. Ebenso begrüssen wir die Flexibilisierung der Direktvermarktung 
mit der verkürzten Meldefrist auf einen Monat anstelle von drei Monaten. Hingegen darf eine Rückkehr ins Refe-
renz-Marktpreissystem nicht ausgeschlossen werden. Ohne diesen Zusatz der Rückkehrmöglichkeit besteht für 
Produzenten kleiner erneuerbarer Energien kaum einen Anreiz in die Direktvermarktung zu wechseln.  

 

Bestimmungen der Energieverordnung 

Grundsätzlich haben wir Verständnis für die geplanten Vereinfachungen bei Windmessung, damit der ange-
strebte Ausbau der Windenergie vorangetrieben werden kann. Hierbei dürfen aber die Eigentumsrechte und 
Entschädigungen, insbesondere bei Kulturland nicht vernachlässigt werden. Der Schutz von Fruchtfolgeflächen 
muss nach wie vor als erste Priorität behandelt werden. Damit keine Ungleichbehandlung zwischen den Kanto-
nen entsteht fordern wir, dass die Kantone ein Meldeverfahren vorsehen. 

Grundsätzlichen verstehen wir den Wunsch nach einer GIS-basierten Präsentation der erneuerbaren Energiean-
lagen. Jedoch ist es bereits mit bestehendem Recht möglich Daten zur Entwicklung der erneuerbaren Energien 
zu analysieren und entsprechende Handlungsfelder abzuleiten. Die vorgeschlagene neu Regelung mit der lokali-
sierten Veröffentlichung der benützten Technologie und der erzielten Leistung sowie des Inbetriebnahmeda-
tums jedes einzelnen Anlagenbetreibers lehnt der SBV hingegen ab. Diese Parameter stellen betriebswirtschaftli-
che Kennzahlen dar, durch die der Umsatz jeder einzelnen Anlage eruiert werden kann. Ohne Kenntnisse der 
laufenden einzelbetrieblichen Betriebskosten können daraus falsche wirtschaftliche Rückschlüsse gezogen wer-
den.  

 

Bestimmungen der Geoinformationsverordnungen 

Analog zu den Bestimmungen der Energieverordnung lehnen wir die Aufnahme des Geobasisdatensatzes «Elekt-
rizitätsproduktionsanlagen» entschieden ab. Mit der Aufnahme der «Überflutungskarten für Stauanlagen unter 
Bundesaufsicht» sind wir einverstanden, wobei diese Information auch in den ÖREB-Kataster aufgenommen 
werden sollte.  

 

Bestimmungen der Stromversorgungsverordnung 

Der SBV begrüsst die geplante Neuerung mit der Einführung von intelligenten Messsystemen, welche für die 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 unabdingbar ist. Insbesondere der Datenexport ist eine wichtige Möglich-
keit den eigenen Verbrauch zu analysieren und die Energieeffizienz zu optimieren. Dabei unterstützen wir, dass 
die Kosten des Abrufs und des Herunterladens nicht individuell, sondern über Netzkosten berechnet werden.  

 

Bestimmungen der Energieeffizienzverordnung 

Die Kennzeichnung von Reifen mit Angaben zur Treibstoffeffizienz, der Rollgeräusche und der Sicherheit (Nass-
haftungseigenschaften) ermöglicht es dem Verbraucher sich transparent informieren zu können. Wir unterstüt-
zen deshalb die vorgeschlagenen Änderungen, hoffen jedoch auf eine rasche Erweiterung der Prüfmethoden für 
weitere Parameter. Aus Sicht der Kreislaufwirtschaft sind insbesondere runderneuerte Reifen für schwere Nutz-
fahrzeuge bedeutsam, die angestrebte Energieeinsparung aufgrund der Kennzeichnung begrüssen wir deshalb. 
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Sehr wichtig erachten wir auch die angestrebte Aufnahme der Parameter für Laufleistung und Abrieb, damit die 
Menge an Mikroplastik, die aufgrund des Abriebs in die Umwelt gelangt, vermindert wird.  

 

Schlussbemerkungen 

Die Schweizer Landwirtschaft möchte einen Beitrag leisten zum Erreichen der Ziele der Energiestrategie 2050. 
Hierfür ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass die dezentrale Produktion er-
neuerbarer Energien möglichst einfach und ökonomisch möglich ist.  

Wir hoffen, dass Sie unsere Anliegen berücksichtigen werden und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit 
zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Schweizer Bauernverband 
 

 

 

 

Markus Ritter Martin Rufer 
Präsident Direktor 

 

 



Dachorganisation der Schweizer KMU 

Organisation faîtière des PME suisses 

Organizzazione mantello delle PMI svizzere 

Umbrella organization of Swiss SME 

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri 
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Bern, 22. August 2020 sgv-Sc 

 

 

 

 

Vernehmlassungsantwort 

Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband 

sgv über 230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99,8 Prozent aller Unterneh-

men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachver-

band der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie 

für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Der sgv unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 

 

 

 

 

 

 

 

Hans-Ulrich Bigler Henrique Schneider 

Direktor sgv, e. Nationalrat stellvertretender Direktor 

http://www.sgv-usam.ch/
http://www.twitter.com/gewerbeverband
http://www.facebook.com/sgvusam


ALPIQ

Alpiq AG, Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten Michael Wider

Bundesamt fur Energie
michael.wider@alpiq.com 

Alpiq AG

3003 Bern
Bahnhofquai 12 

CH-4601 Olten 

alplq.com

Per E-Mail an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Olten, 20. August 2020

Revision Stromversorgungsverordnung (Artikel 8a):

Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens

Sehr geehrte Frau Bundesprasidentin Sommaruga, 

sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Moglichkeit, zum Entwurf der Stromversorgungsverordnung 

(StromVV) Stellung nehmen zu konnen. Alpiq begrusst die vorgesehenen Anpassungen an 

den Artikeln 8a und 311 und wir sehen die Moglichkeit, dass Endverbraucher, Erzeuger oder 

Speicherbetreiber ihre eigenen Messdaten in einem international gangigen Format 

herunterladen konnen, als grundsatzlich sinnvolle Konkretisierung der Verordnung an.

Wir weisen lediglich darauf hin, dass eine allenfalls zu detaillierte Regelung technischer 

Sachverhalte auf Verordnungsebene kunftige Innovationen behindern konnte.

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesprasidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 

dass Sie bei der Weiterbearbeitung dieses Geschafts unserer Stellungnahme Beachtung 

schenken. Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.

Freundliche Grusse 

Alpiq AG

Michael Wider

Head Generation Switzerland

Mirko Borgdorf 

Head Regulatory

i/i

mailto:michael.wider@alpiq.com
mailto:verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch
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Office fédéral de l’énergie 

3003 Berne 

 

 

 

Sion, août 2020/YB 

 

 

 

Prise de position 

Consultation - Révision de l’ordonnance sur l’approvisionnement en 
électricité (art. 8a) 
 

Madame, Monsieur,  

 

L’AVDEL - Association valaisanne des distributeurs d’électricité - rassemble les entreprises actives dans ce 

domaine en Valais. Sa mission est de défendre les intérêts de la branche et de la représenter auprès du 

public et des autorités. Actuellement, les membres de notre Association fournissent un emploi à plus de 900 

personnes et offrent près de 70 places d'apprentissage. Elle profite de l’occasion qui lui est donnée de 

prendre position sur la révision de l’ordonnance précitée. 

 

 

Généralités 

Cette nouvelle révision de l’OApEl, ciblée sur la mise à disposition des données de consommation, met 

l’accent sur le développement de l’efficacité énergétique et des outils de production locale et renouvelable. 

En permettant au consommateur de connaître sa consommation en temps réel ou presque, elle le rend 

acteur de la transition énergétique. Ce sont de nouvelles perspectives qui s’ouvrent pour tous les acteurs, 

clients finaux et entreprises d’approvisionnement électriques. Nous relevons qu’il existe déjà à ce jour sur le 

mailto:info@avdel.ch
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marché de nombreux systèmes davantage agiles (IOT) permettant à chacun d’observer et d’optimiser sa 

consommation d’électricité. 

En ce sens, l’AVDEL soutient le principe d’une mise à disposition des données de consommation pour 

chaque client, mise à disposition qui doit se faire dans un cadre sécuritaire, tant pour le consommateur que 

pour le distributeur. 

Concernant les conséquences économiques, l’AVDEL émet quelques réserves concernant le rapport 

explicatif. En effet, les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) devront toutefois développer des 

solutions concernant les systèmes de traitement des données. Ces adaptations coûteront des centaines de 

milliers de francs à la branche, coûts qui seront répercutés sur le client final, même s’il n’utilise pas ce 

service.  

Enfin, il ne faut pas oublier que les locataires, qui sont la majorité en Suisse, ont peu de moyens d’influencer 

leur consommation et que ces données ne leur sont donc que très peu utiles. 

 

En détail 

Accès aux données (Art. 8a, al. 1, let. a, ch. 3) 

 L’AVDEL soutient le principe d’une mise à disposition des données pour les clients finaux, 
mais s’oppose à un accès aux données via une interface locale avec des équipements tiers. 

Elle doit se faire via le système de traitement des données, un équipement ou un portail dont 

le distributeur en garde la maîtrise. Il est précisé que les données peuvent être consultées à tout 

moment mais que la mise à jour des informations via le système de traitement des données du GRD 

est réalisée entre une fois et quatre fois par jour selon les systèmes actuellement proposés sur le 

marché. 

 Les cryptages mis en place dans les systèmes de mesure ne permettent pas un accès direct en 

local pour des raisons évidentes de sécurité. Il n’est pas possible d’installer un appareil tiers sur des 

compteurs des GRD sans compromettre la sécurité d’approvisionnement du réseau. Pour rappel, les 

liaisons étant bidirectionnelles, une intervention sur les compteurs équipés de « breaker » peut 

aboutir à un black out du réseau de distribution ! 

 La sécurité des données et la protection des systèmes n’est pas négociable (OApEl art. 8b ss, 

RGPD, LPD). Elle concerne aussi la confiance des clients envers la justesse du décompte de leur 

consommation et la relation entre les GRD et leurs clients. 

 Enfin, nous rendons attentif qu’avec les regroupements de consommation propre (RCP), s’il y a un 

seul point d’entrée, il ne sera pas possible pour le GRD de fournir les données de consommation 

pour chaque foyer. 

 

Protection des données 

 La question de la conservation des données de consommation lorsque le client change de 

distributeur n’est pas abordée.  

mailto:info@avdel.ch
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 Lorsque le client change de zone de desserte, son compte sera désactivé ; ses données seront 

conservées un certain temps et fournies a posteriori qu’en cas de litige sur de la facturation ou dans 

le cadre d’une procédure pénale. Aucune donnée ne sera transmise au nouveau GRD. 

 Seul le client, propriétaire de ses propres données pourrait les transmettre à son nouveau GRD. 

 

Coûts (Art. 8a, al. 1 ter nouveau) 

 L’AVDEL demande que l’ordonnance mentionne explicitement que les coûts générés 
constituent des coûts de réseau imputables et peuvent être pris en considération comme tels 

par le gestionnaire du réseau lorsqu’il fixe le tarif d’utilisation du réseau. 

 

Délai de mise en œuvre (Art. 31l) 

 Le projet exige une mise en œuvre d’ici le 30 avril 2021. Ce délai nous paraît irréaliste pour 

plusieurs raisons. 

 Une mise à disposition des informations via le système de traitement des données du GRD implique 

de développer une interface avec le système de gestion des bases de données clients. Les 

systèmes actuels sont conçus pour établir une facturation trimestrielle sur la base d’acomptes et de 

décompte. 

 Il y aura lieu de mener des analyses et des tests de pénétration des systèmes pour éviter que les 

infrastructures soient vulnérables au cyberattaques (la sécurité d’approvisionnement est en jeu) et la 

protection des données (LPD, RGPD).  

 Nous rappelons que les GRD sont dépendants des solutions et plateformes proposées par les 

fabricants de smartmeter eux-mêmes. 

 Pour toutes ces raisons, la mise en œuvre au délai prévu par le DETEC ne permet pas de proposer 

une solution sûre, performante et efficace visant l’objectif du projet, raison pour laquelle l’AVDEL 

propose de le repousser de 12 mois. 

 L’AVDEL demande d’allonger le délai à juin 2022. 

 

En conclusion 

L’AVDEL salue la volonté de permettre aux consommateurs finaux de connaître et d’agir sur leur 

consommation. Ils deviennent ainsi de vrais « consommacteurs ». 

Elle émet toutefois des réserves sur le projet, principalement en ce qui concerne la volonté d’interfacer les 

compteurs GRD avec des équipements tiers. Si l’objectif de la présente révision est une gestion active de sa 

consommation par le consommateur final - le DETEC parle de domotique - d’une part, le rôle des GRD doit 

être redéfini et d’autre part, il existe déjà d’autres solutions davantage agiles sur le marché (IOT) permettant 
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un contrôle et une optimisation de celle-ci. Il y a lieu de bien différencier et dissocier la gestion intelligente 

d’une habitation de la gestion intelligente d’un réseau de distribution.  

Les compteurs intelligents ou smartmeter répondent principalement à une autre utilité, le comptage et la 

facturation de la consommation ainsi que le pilotage visant l’exploitation du réseau afin de garantir un réseau 

sûr, performant et efficace (art. 5, 8c ss). 

Dans tous les cas, l’AVDEL s’oppose à l’interfaçage local avec des équipements tiers pour des questions de 

sécurité des systèmes et du réseau ainsi que de protection des données. Si les données de consommation 

peuvent être consultées via des interfaces complémentaires, compatibles et éprouvés par le GRD, elles 

peuvent également l’être à tout moment via le système de traitement des données, la mise à jour 

d’informations relevées ne se faisant qu’entre une fois et quatre fois par jour selon les systèmes 

actuellement proposés sur le marché.  

Afin de confirmer la possibilité d’imputer les coûts générés par cette mise en œuvre dans le tarif d’utilisation 

du réseau, il est nécessaire de l’inscrire dans l’ordonnance. 

Quant au délai, les GRD sont dépendants des solutions et plateformes proposées par les fabricants de 

smartmeter eux-mêmes, ils devront aussi adapter leurs environnements informatiques. Aussi l’AVDEL 

demande de le repousser à juin 2022. 

 

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire. En vous remerciant 

de l'intérêt que vous porterez à notre prise de position, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 

l’expression de nos meilleurs messages. 

 

Samuel Claret  Yasmine Ballay 
Président Secrétaire 
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3013 Bern  
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Ihre Kontaktperson 
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Bundesamt für Energie BFE 
3003 Bern 

Elektronisch an: verordnungsrevision@bfe.admin.ch 
 
Bern, 21. August 2020      
 
 
 
Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die BKW Energie AG (BKW) dankt für die Möglichkeit, sich zur geplanten Änderung der 
Stromversorgungsverordnung äussern zu dürfen und nimmt wie folgt dazu Stellung:  
 
Als Energiedienstleisterin und Verteilnetzbetreiberin mit über 425'000 Endverbraucherin-
nen und Endverbrauchern ist die BKW grundsätzlich stark von Änderungen der StromVV 
betroffen. Die geplanten Anpassungen schaffen potentiell erhebliche neue Anforderungen 
an Messgeräte, Systeme und Prozesse.  
 
Die derzeitigen Regelungen zur Einführung intelligenter Messsysteme sind erst in 2018 in 
Kraft getreten. Sie verfügen bereits über eine umfassende Regelung zur Kundenschnitt-
stelle. Noch bevor die intelligenten Messsysteme, die den Anforderungen der StromVV ge-
nügen, installiert werden konnten, werden die Anforderungen mitten in der Umsetzungs-
phase bereits erneut geändert. Zwar begrüssen wir grundsätzlich die Absicht einer 
verbesserten Zugänglichkeit und Nutzbarmachung der Smart-Meter-Daten. Allerdings füh-
ren diese Änderungen in der StromVV voraussichtlich zu erheblichen Mehraufwänden im 
Bereich des Messwesens (Anpassung Prozesse und Systeme). Zudem entstehen neue 
Rechtsunsicherheiten.  
 
Die Einführung neuer Bestimmungen für intelligente Messsysteme sollte daher unbedingt 
anhand von wirtschaftlichen Erwägungen erfolgen. Allfällige Anpassungen des bestehen-
den Rechts sollten erst nach einer sorgfältigen Kosten-Nutzen-Abwägung mit Erfahrungs-
werten aus der Praxis (ggf. auch aus dem Ausland) erfolgen. Auch in der EU wird im Zu-
sammenhang mit der Einführung von intelligenten Messsystemen eine solche Analyse 
verlangt (EU Richtlinie 2019/944, Anhang II). Bei den vorliegenden vorgeschlagenen Anpas-
sungen liegt keine derartige Analyse vor.  
 
Bedeutende Rechtsunsicherheiten bestehen daneben in Bezug auf Datenschutz und Daten-
sicherheit. Die beabsichtigten Änderungen in der StromVV vermögen diesbezügliche Anfor-
derungen nicht zu erfüllen bzw. lassen diese unbeantwortet. Die unklaren Bestimmungen 
führen einerseits zu grossen Unsicherheiten und Interpretationsspielräumen bei der Ope-
rationalisierung und zum anderen zu Risiken im Bereich Datenschutz/-sicherheit sowie zu 
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allfälligen Haftungsrisiken. So ist anhand der geplanten Formulierungen der StromVV und 
im Erläuternden Bericht nicht klar, ob mit dem Schlüsselbegriff "jederzeit" der permanente 
Messdaten-Zugriff (inkl. Export) zum Zeitpunkt deren Entstehung, oder ebenfalls explizit 
ein Zugriff auf die gespeicherten historischen Messdaten gemeint ist. Letzteres wäre ein 
gänzlich neuer Use Case, der zum aktuellen Zeitpunkt technisch von keinem uns bekannten 
und zur Verfügung stehenden Messgerät unterstützt würde (Stichwort "bidirektionale 
Schnittstelle"). Erschwerend käme hinzu, dass insbesondere zur Einhaltung des Daten-
schutzes sichergestellt sein muss, dass bei einem Kundenwechsel (z.B. Umzug) an einer 
Messstelle der historische Datenzugriff unterbunden würde - auch das wäre ein völlig 
neuer Use Case, der jedoch nicht nur auf Ebene des Messgeräts, sondern auch in der ge-
samten Systemkette integriert werden müsste.  
 
Entgegen der Auffassung des UVEK im Erläuternden Bericht ist eine Nachrüstung intelli-
genter Messsysteme sehr wohl mit grossen zeitlichen und finanziellen Aufwänden verbun-
den. Eine Nachrüstung wäre zeit- und kostenintensiv, erst recht, wenn neben den internen 
Prozessen und Systemen ebenfalls die bereits ausgerollten Messgeräte vor Ort angepasst 
oder gar ausgetauscht werden müssten. Die geplante Umsetzungsfrist bis 1. April 2021 ist 
unseres Erachtens nicht realistisch. Die BKW möchte ausserdem darauf hinweisen, dass 
aufgrund von Verzögerungen bei den Zertifizierungsprozessen heute immer noch keine 
StromVV-konformen intelligente Messsysteme auf dem Markt verfügbar sind. Die Absicht 
mitten in der Einführungsphase intelligenter Messsysteme Anforderungen für neue Use 
Case zu erlassen, ohne dass es dafür technische Lösungen gibt, verschärft das Problem zu-
sätzlich und führt zwangsläufig zu höheren Aufwänden und zu einer Verlangsamung bei 
der Einführung intelligenter Messsysteme.  
 
Wie oben dargestellt, bestehen im vorliegenden Revisionsentwurf vielfältige Unsicherhei-
ten und Unklarheiten. Die BKW lehnt daher die vorgeschlagenen Änderungen im Art. 8a 
StromVV ab. Einer allfälligen Anpassung des Artikels sollte unbedingt eine fundierte wirt-
schaftliche Beurteilung vorausgehen. Würde die Kosten-Nutzen-Analyse für neue Funktio-
nalitäten positiv ausfallen, sollten damit verbundene Bestimmungen bezüglich Daten-
schutz und Datensicherheit möglichst kohärent formuliert werden, so dass keine 
Rechtunsicherheiten auch im Hinblick auf Haftungsfragen entstehen. Für die neuen Anfor-
derungen sollte zudem auch die Verfügbarkeit technischer Lösungen berücksichtigt wer-
den. Und schliesslich sollte den Verteilnetzbetreibern ausreichend Zeit eingeräumt werden, 
allfällige neue Bestimmungen umzusetzen.  
 
Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme bei der weiteren Behandlung des Geschäftes zu 
berücksichtigen und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
BKW Energie AG  
 
 
 
 
 
Stefan Witschi Dr. Urs Meister 
Leiter Verteilnetz Management Leiter Markets & Regulation  
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Mail vorab: Bundesamt für Energie BFE 
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch Sektion Netze 
 3003 Bern 
 
 
Wohlen, 21. August 2020  
 
 
 
Stellungnahme zur Revision Stromversorgungsverordnung (Art. 8a und 31l) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur geplanten Änderung der Stromversorgungsverordnung 
(Art. 8a und 31l) Stellung nehmen zu können. Der DSV vertritt die Interessen von über 500 kleine-
ren und mittleren Verteilnetzbetreibern in der Schweiz; die geplante Revision betrifft unsere Mitglie-
der in erheblichem Masse. 

Die Verteilnetzbetreiber kommen bereits heute ihren subsidiären Aufgaben nach, den jeweiligen Da-
teneigentümern ihre Messdaten bei Bedarf umstandslos und in hoher Qualität und Zuverlässigkeit 
unter Gewährleistung des Datenschutzes zur Verfügung zu stellen. 

Der mit der vorgeschlagenen Verordnungsänderung angestrebte generelle Zugang der Endverbrau-
cher, Speicher und Erzeuger zu ihren Daten sowie die Möglichkeit zum individuellen Datenabruf kann 
gestützt auf die heutigen Konzepte, via Kundenportal oder durch bereits am Markt verfügbare Pro-
dukte sichergestellt werden. Eine Änderung der technischen Mindestanforderungen an intelligente 
Messgeräte ist dazu nicht notwendig. Sie ist weder zielführend noch praktikabel und verzögert den 
vom Gesetzgeber gewünschten Rollout von intelligenten Messsystemen noch weiter. 

Nach bald 2 Jahren der gesetzlichen Grundlagen für den Einsatz von intelligenten Zählern, sind im-
mer noch keine nach StromVV zertifizierten Smartmetersysteme erhältlich. Daher erachtet der DSV 
eine Anpassung der Zielvorgabe von 80 % Smartmeter bis 31.12.2027 sowie der Übergangsbestim-
mungen für Smartmetersysteme, die Art. 8a und 8b StromVV nicht erfüllen als dringend notwendig. 

Wir ersuchen Sie daher, von dieser Änderung der StromVV abzusehen und zusammen mit 
der Branche die Ecktermine für den Rollout der Smartmeter sowie die Übergangsbestim-
mungen den realen Gegebenheiten anzupassen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Haltung und der folgenden Bemerkungen. Für 
eine vertiefte, konstruktive Diskussion stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Peter Lehmann Brigitte Barth 
Präsident DSV Leiterin Geschäftsstelle 



DSV-Stellungnahme Revision StromVV, 21. August 2020 
 
  
 
 

    
 

  2 

1.  Allgemeine Bemerkungen (basierend auf der Eingabe vom VSE) 

Entgegen des im Erläuternden Bericht vermittelten Eindrucks, bestehen heute weder in der Schweiz 
noch in Europa Vorgaben für eine lokale bidirektionale Schnittstelle, die einen aktiven Datenabruf 
ermöglichen würde. Das im Erläuternden Bericht zitierte Branchendokument des VSE «Metering Code 
Schweiz» hält im genannten Kapitel 1.5 lediglich fest, dass das Dateneigentum beim jeweiligen Netz-
nutzer liegt und dass dieser – selbstverständlich – ein Anrecht hat, seine vom Smart Meter erfassten 
und gespeicherten Daten jederzeit zu beziehen und zu nutzen. Dies muss jedoch nicht über eine lo-
kale Kundenschnittstelle erfolgen, sondern geschieht in aller Regel über das Kundenportal beim je-
weiligen Verteilnetzbetreiber. Der Einsatz eines international üblichen Formats für die Darstellung 
und Verfügbarmachung der Messdaten ist sinnvoll. Dass die Kunden ihre Daten beim Verteilnetzbe-
treiber ohne Zusatzkosten abrufen können, ist selbstverständlich. 

Die vorgeschlagene Anpassung von Art. 8a zum Datenzugriff über die lokale Zählerschnittelle ist we-
der zielführend noch mit den bestehenden Zählerkonzepten umsetzbar. Die nachfolgenden Ausfüh-
rungen sollen dies verdeutlichen. 

Beim Datenzugriff muss zwischen den Messwerttypen «Momentan-Werte» und «Lastgänge» unter-
schieden werden. Diese werden im Zähler unterschiedlich behandelt und deshalb über unterschiedli-
che Verfahren zur Verfügung gestellt:  
§ Momentan-Werte: Diese Daten werden im Moment ihrer Erfassung in einem festen Takt (z.B. alle 

zehn Sekunden) auf die lokale Schnittstelle des Zählers ausgegeben, z.B. für die Laststeuerung. 
Die Momentan-Werte sind Registerwerte und werden nach der Ausgabe weiter kumuliert. Die 
ausgegebenen Werte werden jedoch nicht gespeichert und können deshalb nicht nachträglich 
vom Zähler «abgerufen» werden. Für diese Momentan-Werte funktioniert die Schnittstelle «unidi-
rektional» (Push-Betrieb). 

§ Lastgänge: Für Lastgänge mit einer Periode von fünfzehn Minuten verfügen die Zähler über einen 
Speicher von mindestens sechzig Tagen (Art. 8a Abs. 2 StromVV). Eine Schnittstelle für den Abruf 
dieser Lastgangwerte muss «bidirektional» funktionieren, das heisst, der Wertebereich muss an-
gefordert werden, bevor er ausgegeben wird. 

 
Die existierenden intelligenten Messgeräte nutzen die lokale Schnittstelle für die unidirektionale Aus-
gabe der Momentan-Werte. Die bidirektionale Abfrage von Lastgangwerten über die lokale Schnitt-
stelle wird heute von keinem Hersteller angeboten. Die Umstellung der lokalen Schnittstelle auf den 
bidirektionalen Betrieb hätte massive Konsequenzen in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit 
sowie auf die Ausgabe von Momentan-Werten und könnte dazu führen, dass das Messgerät stö-
rungsanfälliger wird: 
§ Datenschutz: Lastkurvendaten sind Teil der Daten zu den Persönlichkeitsprofilen nach Art. 2 DSG 

und bedürfen eines entsprechend hohen Schutzes. Falls die Lastgangwerte von der lokalen 
Schnittstelle abgerufen werden können, braucht es neue Use Cases, um den Datenschutz bei ei-
nem Kundenwechsel einzuhalten. So müssten die Zählerdaten eines weggezogenen Kunden ge-
löscht werden, was bisher nicht möglich ist. 

§ Datensicherheit: Falls die lokale Schnittstelle auf einen bidirektionalen Betrieb erweitert wird, 
muss sie besser geschützt werden, z.B. durch Verschlüsselung, um den Anforderungen gemäss 
Art. 8b und 8d StromVV gerecht zu werden. Da dies unter aktuellen Rahmenbedingungen nicht 
erforderlich ist, könnte eine entsprechende Erweiterung Konsequenzen für die Datensicherheits-
prüfung haben, welche die Geräte vor einer Marktzulassung obligatorisch durchlaufen müssen. 
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§ Ausgabe von Momentan-Werten: Bidirektionale Abfragen beanspruchen das Messgerät erheblich 
mehr als unidirektionale Ausgaben. So sind aktuelle Zähler für die gleichzeitige uni- und bidirekti-
onale Ausgabe von Werten z.B. im 10-Sekundentakt nicht leistungsfähig genug; die beiden Ver-
fahren lassen sich nicht kombinieren. Bei bidirektionalen Abrufen über die lokale Schnittstelle 
müsste daher auf die Ausgabe von Momentan-Werten verzichtet werden. 

§ Störungen: Die intelligenten Messgeräte sind nicht leistungsfähig genug, um gleichzeitig bidirekti-
onale Datenabfragen sowohl über die lokale Schnittstelle wie auch über die Schnittstelle zum Da-
tenverarbeitungssystem des Netzbetreibers durchzuführen. Als Konsequenz dürften Kommunika-
tionsstörungen zunehmen, die sogar gezielt herbeigeführt und missbraucht werden könnten.  

 
Der DSV beantragt deshalb, die lokale Schnittstelle für die Ausgabe von Momentan-Werten zu reser-
vieren und auf die Ausgabe der Lastgänge über diese Schnittstelle zu verzichten. In Europa wurde 
die Datenausgabe über die lokale Schnittstelle nur in einem einzigen Land, den Niederlanden, stan-
dardisiert. Die Norm «Dutch Smart Metering Requirement (DSMR)» beschränkt sich auf die Ausgabe 
von Momentan-Werten im Push-Betrieb.  

Die Lastgänge können vom Endverbraucher über das Kundenportal abgerufen werden. Entspre-
chende Anpassungen an den Kundenportalen für eine standardisierte Lösung können in Zusammen-
arbeit mit den Systemlieferanten zur Verfügung gestellt werden. Mit Rücksicht auf die notwendigen 
Systementwicklungen ist indes eine verlängerte Übergangsfrist vorzusehen. 

Zudem ist die angestrebte Änderung auch aus betrieblichen Gründen nicht sinnvoll. Das Messgerät 
erfüllt wichtige Aufgaben für den sicheren und effizienten Netzbetrieb und die Abrechnung der durch 
den Kunden bezogenen Leistungen. Entsprechend sind die Kosten anrechenbare Netzkosten. Eine 
Ausdehnung der Verantwortlichkeit des Netzbetreibers auf den Unterhalt und Betrieb einer lokalen 
Kundenschnittstelle mit Datenabruf und die allgemeine Erweiterung der Funktion der Messgeräte zu 
einem eigentlichen Energiemanagementsystem ist nicht sinnvoll. Es bestehen am Markt bereits Pro-
dukte und Lösungen, die kundenseitig ergänzend zum Smart Meter für den Datenabruf und die Da-
tenaufbereitung eingesetzt werden können und die die Wünsche des Kunden massgeschneidert ab-
decken können. Eine Anpassung der Spezifikationen der Messgeräte ist dazu nicht notwendig. Für 
Kunden, die keinen spezifischen Bedarf nach hochaufgelösten Echtzeitdaten haben, kann ein Daten-
abruf basierend auf der täglichen Datenabfrage des Netzbetreibers gewährleistet werden. Solche Da-
tenabfragen können aus Datenschutz- und Datensicherheitsgründen allerdings nicht direkt aus dem 
Datenverarbeitungssystem des Netzbetreibers erfolgen, sondern via ein Kundenportal. 

Um die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu können, sind zahlreiche Verteilnetzbetreiber heute mitten 
im Beschaffungsprozess für intelligente Messgeräte oder bereits im Rollout. Der Beschaffungsprozess 
ist aufgrund der notwendigen WTO/GATT-konformen Ausschreibungsverfahren aufwendig und kann 
mehrere Jahre dauern. Eine nachträgliche Änderung der Anforderungen wirkt sich verzögernd auf die 
laufenden Ausschreibungsverfahren aus oder kann gar dazu führen, dass diese wiederholt werden 
müssten. Auch für laufende Rollouts könnten die Änderungen erhebliche Verzögerungen und Kosten 
nach sich ziehen, sollte aufgrund neuer Gerätespezifikationen eine neuerliche Zertifizierung oder so-
gar eine Neubeschaffung notwendig werden. Auch aus Gründen von Treu und Glauben ist daher auf 
entsprechende Änderungen zu verzichten. 

Schliesslich weisen wir darauf hin, dass der Gesetzgeber die Verteilnetzbetreiber verpflichtet hat, in-
nerhalb von zehn Jahren bis Ende 2027 80 % der Messgeräte durch intelligente Messgeräte zu erset-
zen. Da bis heute kein nach StromVV zertifiziertes Smartmetersystem erhältlich ist, sollte die Frist 
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von Ende 2027 den realen Gegebenheiten angepasst werden, damit absehbare Engpässe in Produk-
tion, Lieferung und Montage möglichst minimiert und Zusatzkosten vermieden werden können. 
 
 
2.  Anträge zu den Bestimmungen (analog zur Eingabe des VSE) 
Art. 8a Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 

Der DSV lehnt die neuen Anforderungen an eine lokale bidirektionale Schnittstelle mit Möglichkeit 
zum Abruf von Daten aus den vorstehend dargelegten Gründen ab. Derartige Anforderungen ent-
sprechen nicht einem internationalen Standard und sind nicht sinnvoll. Sie sind zudem mit den aktu-
ellen Zählerkonzepten nicht umsetzbar und wecken daher unrealistische Erwartungen bei den Kun-
den. 

 

Antrag 
Art. 8a Intelligente Messsysteme 
1 Für das Messwesen und die Informationsprozesse sind bei Endverbrauchern, Erzeugungsanlagen 

und Speichern intelligente Messsysteme einzusetzen. Diese bestehen aus folgenden Elementen:  
a. einem beim Endverbraucher, bei der Erzeugungsanlage oder beim Speicher installierten 

elektronischen Elektrizitätszähler, der:  
3. Schnittstellen aufweist, insbesondere eine für die bidirektionale Kommunikation mit einem 

Datenbearbeitungssystem und eine andere für den betroffenen Endverbraucher, Erzeuger 
oder Speicherbetreiber, die ihm mindestens ermöglicht, seine Messdaten im Moment ihrer 
Erfassung abzurufen, einschliesslich der Lastgangwerte von 15 Minuten, und jederzeit in 
einem international üblichen Datenformat herunterzuladen, und 

 

Art. 8a Abs. 1bis 

Der vorgeschlagene Absatz 1bis wirft einige Fragen auf: 
§ Dieser Absatz ist grundsätzlich unnötig, da die Kosten von Messsystemen gemäss Art. 15 

StromVG und Art. 13a StromVV bereits als anrechenbare Netzkosten gelten. Zudem garantiert 
Art. 8 StromVV bereits die kostenlose Bereitstellung von Messdaten. 

§ Der Text der französischen und der deutschen Fassung ist unterschiedlich. Die französische Fas-
sung ist zu präzisieren, damit klar ist, dass es sich um «nicht individuell in Rechnung gestellte an-
rechenbare Kosten», gemäss Art. 16 StromVV handelt.  

§ Leistungen, die über die reine Bereitstellung von Messdaten gemäss StromVV hinausgehen und 
von anderen Marktteilnehmern als den Verteilnetzbetreibern erbracht werden, sind nicht als anre-
chenbare Netzkosten anzusehen und selbstverständlich einzeln in Rechnung zu stellen. 

 
Art. 8a Abs. 1 Bst. c und Abs. 2 Bst. c 

Die Formulierung in Art. 8a Abs. 1 Bst. c StromVV ist missverständlich. Sie erweckt den Eindruck, 
dass der Kunde Zugriff auf das Datenverarbeitungssystem des Netzbetreibers erhält und von dort die 
Daten seines intelligenten Messgeräts abrufen kann. Datenverarbeitungssysteme sind dafür jedoch 
nicht konzipiert. Zudem ist ein solcher Zugriff auch aus Gründen der Datensicherheit völlig ausge-
schlossen. Die Weitergabe von Daten erfolgt nicht direkt über das Datenverarbeitungssystem, son-
dern in der Regel über ein Kundenportal, damit Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet 
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werden können. Deshalb beantragt der DSV, die Anpassung betreffend Datendownload und Stan-
dardformat im Kontext der bereits vorgesehenen Visualisierung der Daten und somit in Art. 8a Abs. 
2 Bst. c StromVV zu definieren. Dies wäre auch im Einklang mit der Schutzbedarfsanalyse des BFE, 
bei der der Kundenzugriff über das «Visualisierungssystem» erfolgt. 

Der DSV geht davon aus, dass der Zugriff auf Kundendaten in Zukunft über Kundenportale oder an-
dere am Markt erhältliche Produkte erfolgen wird. Dies immer unter Einhaltung des Datenschutzes 
und des Grundsatzes, dass der Eigentümer der Daten bewusst dessen Verwendung durch Dritte zu-
stimmen muss. Den Zusatz, dass der Endverbraucher «mindestens einmal täglich» Zugriff auf seine 
Daten haben soll, braucht es in diesem Kontext nicht – der Zugriff auf Kundenportale ist in der Regel 
nicht befristet. Es besteht allerdings ein Widerspruch zu Art. 8d Abs. 4 StromVV. Der Netzbetreiber 
darf die Daten von intelligenten Messsystemen maximal einmal täglich abrufen, sofern der Netzbe-
trieb nicht ein häufigeres Abrufen erfordert. Es macht unter diesen Voraussetzungen keinen Sinn, 
dass der Endverbraucher die Daten häufiger als einmal täglich abfragt. 

 

Antrag 

Art. 8a Intelligente Messsysteme 

1 Für das Messwesen und die Informationsprozesse sind bei Endverbrauchern, Erzeugungsanlagen 
und Speichern intelligente Messsysteme einzusetzen. Diese bestehen aus folgenden Elementen:  

c. einem Datenbearbeitungssystem, mit dem die Daten abgerufen werden auch die Endverbrau-
cher, Erzeuger und Speicherbetreiber ihre Messdaten abrufen und mindestens einmal täglich 
in einem international üblichen Datenformat herunterladen können. (d.h. gem. geltendem 
Recht)  

2 Die Elemente eines solchen intelligenten Messsystems funktionieren so zusammen, dass: 

c. die Messdaten, einschliesslich der Lastgangwerte von 15 Minuten, dem betroffenen Endver-
braucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber beim Abruf verständlich dargestellt werden und 
von diesem in einem international üblichen Datenformat bezogen werden können; 

 
 
Art. 31l 

Die Frist für die Umsetzung ist bis 2022 zu erstrecken. Die Verteilnetzbetreiber können die notwendi-
gen Anpassungen in den Kundenportalen nicht in Eigenregie umsetzen, sondern sind von ihren Sys-
temlieferanten abhängig. Die Entwicklung der notwendigen standardisierten Komponenten durch die 
Hersteller benötigt eine gewisse Zeit. 
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Antrag 

Art. 31l 

6 Sofern ein intelligentes Messsystem die Möglichkeit, die eigenen Messdaten abzurufen und in ei-
nem international üblichen Datenformat herunterzuladen, technisch nicht in der Weise unter-
stützt, wie sie in Artikel 8a Absatz 1 Buchstaben a Ziffer 3 und 2 Buchstabe c vorgeschrieben 
ist, ist das Messsystem umgehend, spätestens aber bis 1. April 2022 2021 nachzurüsten. Aus-
nahmen nach den Absätzen 1 und 2 bleiben vorbehalten. 

 

 
3.  Anpassung Bestandesschutz in der Übergangsbestimmung 

Art. 31l StromVV (alt Art. 31j) 

Gemäss der seit dem 3. April 2019 geltenden Übergangsbestimmung in Art 31l (alt Art.31j) Abs 1. 
StromVV können Netzbetreiber Messsysteme, die elektronische Messmittel mit Lastgangmessung der 
Wirkenergie, ein Kommunikationssystem mit automatisierter Datenübermittlung und ein Datenbear-
beitungssystem aufweisen, aber den Art 8a und 8b StromVV noch nicht entsprechen, bis zum Ende 
ihrer Funktionstauglichkeit den 80 % nach Art. 31e Abs.1 StromVV zurechnen und verwenden, wenn 
sie entweder vor dem 1. Januar 2018 installiert wurden oder wenn deren Beschaffung vor dem 1. 
Januar 2019 initiiert wurde. 

Gemäss Newsletter 9/2019 legt die ElCom diese Überführungsbestimmung in Art. 31j Abs.1 StromVV 
nun äusserst eng aus: 

«Ab 2019 dürfen Messsysteme, welche bereits im Einsatz sind oder deren Beschaffung vor 2019 
initiiert worden ist, nur noch mit Elementen ergänzt werden, welche den Artikeln 8a und 8b 
StromVV entsprechen.» 

Die ElCom geht in dieser Beurteilung davon aus, dass beschaffte und/oder installierte, bisher nicht 
nach StromVV konforme Smartmetersysteme sich ohne weiteres mit nun konformen Komponenten 
ergänzen beziehungsweise erweitern lassen. Dies ist jedoch nachweislich nicht der Fall, insbeson-
dere infolge fehlender Standardisierung bei Schnittstellen und Kommunikationsprotokollen. 

Wie die ElCom am 14. August 2020 per Mail auf eine Anfrage mitteilte, plant sie ihre Auslegung 
nicht anzupassen. 

Der DSV ist der Ansicht, dass – falls der Bundesrat das Interesse am sofortigen Einsatz von 
Smartmetern höher gewichtet hat als die Verfügbarkeit konformer Smartmeter – nun diejenigen 
Verteilnetzbetreiber, die entsprechend proaktiv gehandelt haben, nicht aufgrund einer zu engen 
Wortauslegung des Bestandesschutzes bestraft werden sollen. Ein vorzeitiger Totalersatz von 
Smartmetersystemen, die die wesentlichen Funktionen im Sinne der Energiestrategie 2050 und 
einer vollständigen Marktöffnung erfüllen, sollte im Hinblick auf unnötigen Kostenfolgen und Res-
sourcenverschleiss verhindert werden. 

Weiter sind bis heute nach bald 2 Jahren der gesetzlichen Grundlagen für den Einsatz von intelli-
genten Zählern noch keine nach StromVV zertifizierten Smartmetersysteme erhältlich. Dies würde 
auch eine Anpassung der Daten für die Zurechnung nicht konformer Smartmetersysteme an die 
80 % gemäss Art. 31e StromVV rechtfertigen. 
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Antrag 

Art. 31l 

1 Der Netzbetreiber kann Messsysteme, die elektronische Messmittel mit Lastgangmessung der 
Wirkenergie, ein Kommunikationssystem mit automatischer Datenübertragung und ein Daten-
bearbeitungssystem aufweisen, aber den Art. 8a und 8b noch nicht entsprechen, bis zum Ende 
ihrer Funktionstauglichkeit den 80 % nach Art. 31e Abs. 1 zurechnen und verwenden, wenn: 

a. sie vor dem 1. Januar 2020 installiert wurden; oder 
b. deren Beschaffung vor dem 1. Januar 2021 initiiert wurde. 

2 Solange noch keine Messsysteme erhältlich sind, die den Artikeln 8a und 8b entsprechen, kann 
der Netzbetreiber nötigenfalls Messsysteme gemäss Abs. 1 einsetzen und bis zum Ende ihrer 
Funktionstauglichkeit den 80 % nach Art. 31e Abs. 1 zurechnen. 

2bis Die Regelung nach Abs. 1 und 2 gilt auch für teilweise beschaffte oder installierte Messsys-
teme. Die Rest- oder Ersatzbeschaffung sowie die Installation bei neuen Endverbrauchern oder 
neuen Erzeugungsanlagen solcher nicht konformen Komponenten ist auf die Lebensdauer des 
Smartmetersystems, spätestens aber bis zum 31. Dezember 2032, begrenzt. 

3 Die Kosten der Messeinrichtungen, die den Art. 8a und 8b nicht entsprechen, aber nach den Ab-
sätzen 1, 2 und 2bis und nach Art. 31e Abs. 1 zweiter Satz eingesetzt werden dürfen, bleiben 
anrechenbar. 

 
Mit dieser Präzisierung würde Rechtssicherheit für den Bestandesschutz von Restbeschaffungen 
von Zählern und anderen Komponenten im Rahmen eines laufenden Rollouts eines bereits vor 
dem 1. April 2018 beschafften und/oder teilweise installierten Smartmetersystems geschaffen. 
Gleiches gilt für Ersatzbeschaffungen bis zum Ende der Funktionstauglichkeit des gesamten 
Smartmetersystems, wie es nach unserem Verständnis von Abs. 1 und 2 bereits vorgesehen ist. 
Bei Neuinstallationen im Fall von Neukunden oder Produktionsanlagen würde der gleiche Bestan-
desschutz gelten. Um damit keine anhaltende Nichtkonformität eines Smartmetersystems zu be-
wirken, ist die Übergangszeit auf die Lebensdauer des Smartmetersystems zu begrenzen, spätes-
tens aber auf Ende 2032, also 15 Jahre nach der Inkraftsetzung der Neuregelung. 
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Geltendes Recht Entwurf vom 25.5.2020 Antrag EKZ Bemerkung 
    

Art. 8a Intelligente Messsysteme 
 

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei Endverbrau-
chern, Erzeugungsanlagen und Spei-
chern intelligente Messsysteme einzu-
setzen. Diese bestehen aus folgen-
den Elementen: 
a. einem beim Endverbraucher, bei 

der Erzeugungsanlage oder beim 
Speicher installierten elektroni-
schen Elektrizitätszähler, der: 
1. Wirkenergie und Blindenergie er-

fasst, 
2. Lastgänge mit einer Periode von 

fünfzehn Minuten ermittelt und 
mindestens sechzig Tage spei-
chert, 

3. Schnittstellen aufweist, insbe-
sondere eine für die bidirektio-
nale Kommunikation mit einem 
Datenbearbeitungssystem und 
eine andere für den betroffenen 
Endverbraucher, Erzeuger oder 
Speicherbetreiber, die ihm min-
destens ermöglicht, Messwerte 
im Moment ihrer Erfassung so-
wie die Lastgänge nach Ziffer 2 
abzurufen, und 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8a Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 und 3 und 
Bst. c, Abs. 1bis sowie Abs. 2 Bst. c 

1 Für das Messwesen und die Informati-
onsprozesse sind bei Endverbrau-
chern, Erzeugungsanlagen und Spei-
chern intelligente Messsysteme einzu-
setzen. Diese bestehen aus folgen-
den Elementen:  
a. einem beim Endverbraucher, bei 

der Erzeugungsanlage oder beim 
Speicher installierten elektroni-
schen Elektrizitätszähler, der:  
 
 
2. Betrifft nur den französischen 

Text.  
 
 
3. Schnittstellen aufweist, insbe-

sondere eine für die bidirektio-
nale Kommunikation mit einem 
Datenbearbeitungssystem und 
eine andere für den betroffenen 
Endverbraucher, Erzeuger oder 
Speicherbetreiber, die ihm min-
destens ermöglicht, seine Mess-
daten im Moment ihrer Erfas-
sung abzurufen, einschliesslich 
der Lastgangwerte von 15 Minu-
ten, und jederzeit in einem inter-
national üblichen Datenformat 
herunterzuladen, und  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Schnittstellen aufweist, insbe-
sondere eine für die bidirektio-
nale Kommunikation mit einem 
Datenbearbeitungssystem und 
eine andere unidirektionale, lo-
kale für den betroffenen End-
verbraucher, Erzeuger oder 
Speicherbetreiber, die ihm min-
destens ermöglicht, seine 
Messdaten über die lokale 
Schnittstelle im Moment ihrer 
Erfassung abzurufen abzugrei-
fen, einschliesslich der Last-
gangwerte von 15 Minuten, und 
jederzeit in einem international 
üblichen Datenformat herunter-
zuladen, sowie die Lastgang-
werte von 15 Minuten über das 
Datenbearbeitungssystem nach 
Absatz 2 herunterzuladen, und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die neuen Anforderungen an die lokale Schnittstelle werden 
abgelehnt. Die Anforderungen lassen sich in der Praxis nicht 
umsetzen. Die heute bestehenden intelligenten Messgeräte 
(iMG) bieten die Möglichkeit, Daten im Moment ihrer Erfas-
sung – im sogenannten Push-Betrieb – an die Schnittstelle 
zu senden. Dabei handelt es sich um Momentan-Werte, die 
z.B. im 10-Sekunden-Takt herausgegeben werden und so 
für kundenseitige Steuer- und Regelsysteme verwendet wer-
den können. Die Umstellung dieser Schnittstelle auf eine 
bidirektionale Schnittstelle, hat weitreichende Konsequenzen 
in Bezug auf den Datenschutz und die Datensicherheit und 
kann dazu führen, dass das iMG seine Leistungsgrenze er-
reicht.   
 Datenschutz: Falls die Lastgangwerte von 15 Minuten 

von der lokalen Schnittstelle abgerufen werden, braucht 
es neue Anwendungsfälle, um den Datenschutz bei ei-
nem Wechsel des Netznutzers einzuhalten. Die Mess-
daten des weggezogenen Netznutzers müssen gelöscht 
werden können. Diesen Anwendungsfall gab es bisher 
nicht. 
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4. Unterbrüche der Stromversor-
gung erfasst und protokolliert; 

b. einem digitalen Kommunikations-
system, das die automatisierte Da-
tenübermittlung zwischen dem 
Elektrizitätszähler und dem Daten-
bearbeitungssystem gewährleistet; 

 und 
 
 
 
 
 
 
 
c. einem Datenbearbeitungssystem, 

mit dem die Daten abgerufen wer-
den. 

 
 
 
 
 
 
 

2 Die Elemente eines solchen intelligen-
ten Messsystems funktionieren so zu-
sammen, dass: 
a. zwecks Interoperabilität verschie-

dene Typen von Elektrizitätszäh-
lern identifiziert und verwaltet wer-
den; 

b. der Teil der Software der Elektrizi-
tätszähler nach Absatz 1 Buch-
stabe a, der keine Auswirkungen 
auf messtechnische Eigenschaften 
hat, aktualisiert werden kann; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. einem Datenbearbeitungssystem, 

mit dem auch die Endverbraucher, 
Erzeuger und Speicherbetreiber 
ihre Messdaten abrufen und min-
destens einmal täglich in einem in-
ternational üblichen Datenformat 
herunterladen können.  

1bis Für den Abruf und das Herunterladen 
der eigenen Messdaten dürfen keine 
Kosten individuell angelastet werden.  

2 Die Elemente eines solchen intelligen-
ten Messsystems funktionieren so zu-
sammen, dass: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. einem Datenbearbeitungssys-
tem, mit dem die Daten abgeru-
fen werden. (d.h. gem. gelten-
dem Recht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Datensicherheit: Die Erweiterung der Datenschnittstelle 
auf eine bidirektionale Kommunikation erfordert eine Er-
höhung der Schutzmassnahmen, z.B. durch eine Ver-
schlüsselung. Zurzeit ist das nicht erforderlich. Es 
könnte auch Konsequenzen für die Datensicherheits-
prüfung nach Art. 8b StromVV haben. 

 Leistungsgrenzen: Die iMG sind nicht leistungsfähig ge-
nug, um Datenabfragen über zwei Schnittstellen gleich-
zeitig durchzuführen. Als Konsequenz erwarten wir eine 
Zunahme von Kommunikationsstörungen.  

 Die Schnittstelle könnte deshalb auch benutzt werden, 
um gezielt Störungen herbeizuführen. 

 Der einzige Standard der Schnittstelle «DSMR P1» ist 
ebenfalls eine unilaterale Schnittstelle mit Push-Betrieb. 

 
EKZ schlägt vor, Art. 8a Abs. 1 Bst. c unverändert zu belas-
sen, und die Anpassung in Abs. 2 Bst. c aufzunehmen. 
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c. die Messdaten des betroffenen 
Endverbrauchers, Erzeugers oder 
Speicherbetreibers, namentlich die 
Lastgangwerte, für diesen ver-
ständlich dargestellt werden; 

 
 
 
 
 
d. andere digitale Messmittel sowie in-

telligente Steuer- und Regelsys-
teme des Netzbetreibers eingebun-
den werden können; und 

e. Manipulationen und andere Frem-
deinwirkungen am Elektrizitätszäh-
ler erkannt, protokolliert und gemel-
det werden. 

3 Keine intelligenten Messsysteme müs-
sen eingesetzt werden bei: 
a. Bauten und Anlagen, die dem Bun-

desgesetz vom 23. Juni 1950 über 
den Schutz militärischer Anlagen 
unterstehen; 

b. bei Anschlüssen am Übertragungs-
netz. 

3bis Die ElCom kann befristete und unbe-
fristete Ausnahmen von der Pflicht 
zum Einsatz intelligenter Messsys-
teme gewähren, wenn der Einsatz 
vom Aufwand her unverhältnismässig 
oder in Bezug auf die konkreten 
messtechnischen Anforderungen un-
zweckmässig wäre. Solche Ausnah-
men können sich in einer konkreten 
Situation beziehen: 
a. auf einzelne Endverbraucher, Er-

zeuger oder Speicherbetreiber o-
der auf Gruppen davon; 

b. auf das gesamte Messsystem oder 
auf einzelne Elemente und Eigen-
schaften des Messsystems. 

3ter Kann ein intelligentes Messsystem 
nicht installiert werden, weil der End-
verbraucher, Erzeuger oder Speicher-
betreiber dessen Einsatz verweigert, 

c. die Messdaten, einschliesslich der 
Lastgangwerte von 15 Minuten, 
dem betroffenen Endverbraucher, 
Erzeuger oder Speicherbetreiber 
beim Abruf verständlich dargestellt 
werden; 

c. die Messdaten, einschliesslich 
der Lastgangwerte von 15 Mi-
nuten, dem betroffenen Endver-
braucher, Erzeuger oder Spei-
cherbetreiber beim Abruf ver-
ständlich dargestellt werden 
und von diesem in einem inter-
national üblichen Datenformat 
heruntergeladen werden kön-
nen; 

Damit ist das Dateiformat *.csv gemeint.  
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so kann der Netzbetreiber die 
dadurch entstehenden Mehrkosten 
der Messung vom Zeitpunkt der Ver-
weigerung an individuell in Rechnung 
stellen. 

4 Elektronische Elektrizitätszähler nach 
Absatz 1 Buchstabe a unterstehen 
der Messmittelverordnung vom 
15. Februar 2006 und den entspre-
chenden Ausführungsvorschriften des 
Eidgenössischen Justiz- und Poli-
zeidepartements, sofern sie in deren 
Geltungsbereich fallen. 

Art. 31j Intelligente Mess-, Steuer- und 
Regelsysteme 

1 Der Netzbetreiber kann Messsysteme, 
die elektronische Messmittel mit Last-
gangmessung der Wirkenergie, ein 
Kommunikationssystem mit automati-
sierter Datenübermittlung und ein Da-
tenbearbeitungssystem aufweisen, 
aber den Artikeln 8a und 8b noch 
nicht entsprechen, bis zum Ende ihrer 
Funktionstauglichkeit den 80 Prozent 
nach Artikel 31e Absatz 1 zurechnen 
und verwenden, wenn: 
a. sie vor dem 1. Januar 2018 instal-

liert wurden; oder 
b. deren Beschaffung vor dem 1. Ja-

nuar 2019 initiiert wurde. 
2 Solange noch keine Messsysteme er-

hältlich sind, die den Artikeln 8a und 
8b entsprechen, kann der Netzbetrei-
ber nötigenfalls Messsysteme gemäss 
Absatz 1 einsetzen und bis zum Ende 
ihrer Funktionstauglichkeit den 80 
Prozent nach Artikel 31e Absatz 1 zu-
rechnen. 

3 Die Kosten der Messeinrichtungen, die 
den Artikeln 8a und 8b nicht entspre-
chen, aber nach den Absätzen 1 und 
2 und nach Artikel 31e Absatz 1 zwei-
ter Satz eingesetzt werden dürfen, 
bleiben anrechenbar. 

Art. 31j  
 

Aufgehoben 
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4 Für den Einsatz von intelligenten 
Messsystemen bei Speichern gelten 
die Regeln von Artikel 31e über die 
Einführung von intelligenten Messsys-
temen sinngemäss. 

5 Für den Einsatz von intelligenten 
Steuer- und Regelsystemen bei Er-
zeugungsanlagen und Speichern gel-
ten die Regeln von Artikel 31f sinnge-
mäss. 

 Gliederungstitel nach Art. 31k  

4c. Abschnitt: Übergangsbestimmun-
gen zur Änderung vom … 

  

(Abs 1 bis 5 entsprechen dem geltenden 
Art. 31j.) 

Art. 31l  

1 Der Netzbetreiber kann Messsysteme, 
die elektronische Messmittel mit Last-
gangmessung der Wirkenergie, ein 
Kommunikationssystem mit automati-
sierter Datenübermittlung und ein Da-
tenbearbeitungssystem aufweisen, 
aber den Artikeln 8a und 8b noch 
nicht entsprechen, bis zum Ende ihrer 
Funktionstauglichkeit den 80 Prozent 
nach Artikel 31e Absatz 1 zurechnen 
und verwenden, wenn:  
a. sie vor dem 1. Januar 2018 instal-

liert wurden; oder  
b. deren Beschaffung vor dem 1. Ja-

nuar 2019 initiiert wurde.  
2 Solange noch keine Messsysteme er-

hältlich sind, die den Artikeln 8a und 
8b entsprechen, kann der Netzbetrei-
ber nötigenfalls Messsysteme gemäss 
Absatz 1 einsetzen und bis zum Ende 
ihrer Funktionstauglichkeit den 80 
Prozent nach Artikel 31e Absatz 1 zu-
rechnen.  

3 Die Kosten der Messeinrichtungen, die 
den Artikeln 8a und 8b nicht entspre-
chen, aber nach den Absätzen 1 und 
2 und nach Artikel 31e Absatz 1 zwei-
ter Satz eingesetzt werden dürfen, 
bleiben anrechenbar.  
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4 Für den Einsatz von intelligenten 
Messsystemen bei Speichern gelten 
die Regeln von Artikel 31e über die 
Einführung von intelligenten Messsys-
temen sinngemäss.  

5 Für den Einsatz von intelligenten 
Steuer- und Regelsystemen bei Er-
zeugungsanlagen und Speichern gel-
ten die Regeln von Artikel 31f sinnge-
mäss.  

6 Sofern ein intelligentes Messsystem 
die Möglichkeit, die eigenen Messda-
ten abzurufen und in einem internatio-
nal üblichen Datenformat herunterzu-
laden, technisch nicht in der Weise 
unterstützt, wie sie in Artikel 8a Ab-
satz 1 Buchstaben a Ziffer 3 und c 
vorgeschrieben ist, ist das Messsys-
tem umgehend, spätestens aber bis 
1. April 2021 nachzurüsten. Ausnah-
men nach den Absätzen 1 und 2 blei-
ben vorbehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 Sofern ein intelligentes Messsystem 

die Möglichkeit, die eigenen Messda-
ten abzurufen und in einem internatio-
nal üblichen Datenformat herunterzula-
den, technisch nicht in der Weise  

 unterstützt, wie sie in Artikel 8a Absatz 
1 Buchstaben a Ziffer 3 und c vorge-
schrieben ist, ist das Messsystem um-
gehend, spätestens aber bis 1. April 
2022 2021 nachzurüsten. Ausnahmen 
nach den Absätzen 1 und 2 bleiben 
vorbehalten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Frist ist auf 1. April 2022 anzupassen, damit die Herstel-
ler ausreichend Zeit haben, die Anpassung in ihren Kunden-
portalen zu realisieren. 

 II 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 
2021 in Kraft. 
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Kontakt Peter Suter Bundesamt für Energie BFE
Telefon 0418183308
E-Mail peter.suter@ews.ch

E-Mail:
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Ibach, 26.Juni 2020

Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur geplanten Änderung der Stromversorgungsverordnung
(StromW) Stellung zu nehmen. Die Elektrizitätswerke Schwyz AG (EWS) ist als Verteilnetzbetreiberin
mit rund 25 000 angeschlossenen Netznutzerinnen und Netznutzern von den vorgeschlagenen
Änderungen direkt und in erheblichem Ausmass betroffen.

EWS sieht in der Digitalisierung und Dezentralisierung des Energiesystems grosse Chancen und ist
mit Lösungen zur integralen lokalen Erzeugungs- und Verbrauchsoptimierung bereits sehr aktiv und
erfolgreich am Markt tätig. Dass dabei Messdaten eine zentrale Rolle spielen, ist offensichtlich.
Trotzdem lehnen wir die vorgeschlagene Änderung der technischen Mindestanforderungen an
intelligente Messsysteme mit Nachdruck ab. Entscheidend für diese Haltung sind verschiedene
Gründe, die wir im Folgenden gerne darlegen.

1 Die Änderung bringt keinen Mehrwert

• Bereits nach geltendem Recht müssen Elektrizitätszähler über eine Kundenschnittstelle verfügen,
die es «mindestens ermöglicht, Messwerte im Moment ihrer Erfassung sowie die Lastgänge ...
abzurufen» (Art. 8a Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 StromW). Die Netznutzer haben damit jederzeit Zugriff
auf sämtliche Daten, die vom Zähler erfasst und gespeichert werden. Die technischen
Spezifikationen der Schnittstellen sind, so weit wir dies Überblicken können, dokumentiert und
öffentlich verfügbar.

• Der Markt bietet heute schon Lösungen, mit denen die Netznutzer ihre Daten aus dieser
Schnittstelle beziehen und einfach weiterverwenden können. Als Beispiel verweisen wir auf die
von der Firma smart-me AG vertriebenen Module, die wir bei unseren Kunden mit Erfolg
einsetzen. Die vorgeschlagene Änderung würde dazu führen, dass der Netzbetreiber als

Elektrizitätswerk Schwyz AG

Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach, 041 818 33 33, info@ews.ch, ews.ch



Monopolist für den Unterhalt und Betrieb der Kundenschnittstelle verantwortlich würde. Dies
erhöht nicht zwingend den Kundennutzen und stellt zudem einen nicht verhältnismässigen Eingriff
in die Wirtschaftsfreiheit der Anbieter solcher Module dar.

Die möglichen Verwender der Messdaten benötigen gemäss unserer Erfahrung für die
Optimierung ihrer Anlagen tendenziell eine feinere zeitliche Auflösung als 15 Minuten. Hier gibt es
bereits Anbieter, die massgeschneiderte Lösungen über die bestehende Schnittstelle erbringen
können. Die Möglichkeit zum Herunterladen von 15-Minuten-Lastgängen bringt für diesen Zweck
keinen Mehrwert.

Der Bezug der Daten ab der Kundenschnittstelle ist für die Netznutzer bereits heute kostenfrei.
Natürlich fallen für das dort einzusetzende Hardware-Modul zur Auslesung der Daten einmalig
Kosten an. Diese sind aber in Ergänzung zu den übrigen Komponenten, die für eine lokale
Energieoptimierung notwendig sind (z. B. Batteriespeicher, Wärmepumpensteuerung etc.) absolut
vernachlässigbar.

Die Änderung schafft erhebliche neue Anforderungen an die Systeme und Prozesse
sowie Risiken hinsichtlich Datensicherheit und Haftung

Nach geltendem Recht muss das Datenbearbeitungssystem gemäss Art. 8a Abs. 1 Bst. c
StromW entgegen der Aussage im Erläuternden Bericht (1. Absatz im Abschnitt 2) nicht direkt
über eine Kundenschnittstelle verfügen. Es ist dies ein System des Netzbetreibers, das dazu
dient, die Messdaten zu sammeln, zu aggregieren und für die weitere Verwendung aufzubereiten.
Die erforderliche Visualisierung der Daten kann beispielsweise im Kundenportal erfolgen.

Bislang ist auch nicht erforderlich, dass die Daten aus den Elektrizitätszahlern täglich
flächendeckend ausgelesen und ins Datenbearbeitungssystem integriert werden. Vielmehr
besteht sogar die Vorschrift, die Daten aus Datenschutzgründen «maximal einmal täglich»
abzurufen (Art. 8d Abs. 4 StromW).

Die neu vorgeschlagene Vorschrift, wonach die Kunden ihre Messdaten mindestens einmal täglich
aus dem Datenbearbeitungssystem herunterladen können, stellt daher erhebliche neue
Anforderungen an das Datenbearbeitungssystem und die Ausleseprozesse dar. Eine gesicherte
tägliche Datenbereitstellung kann massive Betriebskosten verursachen, da eine Nicht-Lieferung
sofort angegangen werden muss und nicht gewartet werden kann, bis der Zähler die (lokal
gespeicherten) Daten liefert.

Mit der zwingenden Schaffung einer Kundenschnittstelle zum Datenbearbeitungssystem stellen
sich erhöhte Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit, die im bislang geschlossen
konzipierten System nicht vorlagen.

Letztlich stellen sich schwierige Haftungsfragen für den Fall, dass es dem Verteilnetzbetreiber
nicht gelingen sollte, die Daten täglich zur Verfügung zu stellen. Wenn ein Netznutzer basierend
auf den heruntergeladenen Daten Steuerungen vornimmt oder eigene Systeme betreibt, kann er
unter Umständen einen finanziellen Nachteil erleiden, wenn das Herunterladen der Daten auch
nur kurzfristig nicht funktioniert.

Die Änderung führt zu einer Ungleichbehandlung der Verteilnetzbetreiber und zu einer
nicht verursachergerechten Sozialisierung von Kosten

Stossend ist ferner der Umstand, dass zu einem Zeitpunkt, an dem zahlreiche Netzbetreiber
mitten in der Umsetzung des Smart-Meter-Rollouts stecken bzw. diesen teilweise gar schon
abgeschlossen haben, neue Anforderungen formuliert werden. EWS hat bereits ein Drittel aller
Zähler mit Smart Meter ersetzt.

Die vorgeschlagene Änderung würde sich jedenfalls substanziell verzögernd auf die Umsetzung
zentraler Elemente des Rollouts auswirken. Die fundamentale Anpassung des
Datenbearbeitungssystem ist nicht in der angegebenen Frist (1. April 2021) umsetzbar.
Ausserdem ist auch an die Zertifizierung der intelligenten Messsysteme und die Umsetzung der
Datensicherheitsrichtlinien zu denken.



• Dadurch ist bei Netzbetreibern wie EWS, die sich - auch mit Blick auf den Kundennutzen - für
einen verhältnismässig raschen Rollout entschieden haben, mit erheblichen Mehrkosten zu
rechnen. Zwar könnten diese Kosten über die Netznutzungstarife sozialisiert werden. Es käme
aber damit zu einer Ungleichbehandlung der Netzbetreiber und ihrer jeweiligen Netznutzer.
Hinsichtlich der Einführung der Sunshine-Regulierung oder gar einer Liberalisierung des
Messwesens, wo die Messtarife künftig transparent gemacht werden, ist dies nicht akzeptabel.

• Ohnehin würden mit den erhöhten Anforderungen allen Netznutzern Kosten auferlegt, die
praktisch niemandem einen echten Mehrwert stiften. Das widerspricht dem Prinzip der
Verursachergerechtigkeit.

Aus diesen Gründen beantragen wir Ihnen, von den vorgeschlagenen Änderungen abzusehen.

Eventualiter beantragen wir, die Anpassung dringend auf folgende Umformulierung von Art. 8a Abs. 2
Bst. c StromW zu beschränken:

Die Elemente eines solchen intelligenten Messsystems funktionieren so zusammen, dass:

c. die Messdaten, einschliesslich der Lastgangwerte von 15 Minuten, dem betroffenen
Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber beim Abruf verständlich dargestellt werden
und von diesem in einem international üblichen Datenformat bezogen werden können:

Damit wäre sichergestellt, dass im Kundenportal nebst der Visualisierung auch ein Rohdaten-
Download zur Verfügung steht.

Weitere verpflichtende Entwicklungsschritte sehen wir erst im Zusammenhang mit der Realisierung
eines Datahubs, wie er in der anstehenden Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG)
angedacht ist. Dort könnte der Zugriff der Netznutzer bzw. der von ihnen beauftragen Dritten auf ihre
Messdaten von Anfang an als Anforderung berücksichtigt werden. EWS steht der Schaffung eines für
die ganze Branche verbindlichen Datahubs positiv gegenüber.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für eine vertiefte
Diskussion jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Elektrizitätswerk Schwyz AG

\
Peter Suter
Vorsitzender der GL Bereichsleiter Netze













Gantrsch Energie AG
Im Than 7
3150 Schwarzenburg

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Bundesamt für Energie
3003 Bern

Per E-Mail an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch
Ihr Kontakt: Hermann Hüni, Gantrisch Energie AG, info@Gantrisch-Energie.ch

Kommentar der Gantrisch Energie AG zur Vernehmlassung zur
Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a)

Guten Tag

Die Gantrisch Energie AG (GEAG) bedankt sich für die Vorlage und den erläuternden 
Bericht zur Revision der Stromversorgungsverordnung (StromVV). Wir teilen Ihnen dazu 
gerne unsere Sicht mit.

Freundliche Grüsse
Hermann Hüni

Allgemeine Beurteilung der Vorlage

Die GEAG begrüsst, dass der Zugang der Konsumenten und Produzenten zu den von  
Smart Metern erfassten Messdaten verbessert werden soll.

Obschon die bisherigen gesetzlichen Grundlagen deutlich wären, bestehen immer noch 
viele praktische Hürden, die es den Konsumenten und Produzenten erschweren, ihre  
Energiedaten und den Zugang dazu wirklich einfach nutzen zu können. Präzisierungen  
sind deshalb wichtig.

Die Visualisierung der momentanen Leistung sowie von Energiebezug und Einspeisung 
oder das Herunterladen der eigenen Energiedaten über das Portal des Betreibers des  
Netzanschluss ist bestimmt eine praktische Sache für Konsumenten und Produzenten. Ein 
solcher Kundenservice würde jedoch durch einen liberalisierten Markt und den dadurch 
verstärkten Fokus auf den Kundennutzen wohl schnell als einer der Vorteile unter den 
Anbietern erkannt werden, ohne dass es dazu eine Regulierung bräuchte.

Viel wichtiger und volkswirtschaftlich sinnvoller wäre eine kundenfreundliche, einheitliche 
Schnittstelle am Smart Meter. Dies ist eine ökonomische Voraussetzung, damit sich ein 
signifikanter Markt mit nützlichen Innovationen entwickeln kann. Nebst dem 
unentgeltlichen Zugang zu den eigenen Daten sollte auch die "Offenheit"  und 
Interoperabilität dieser Schnittstelle klarer geregelt werden.
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Kommentare zu einzelnen Aspekten der Vorlage

Fehlende Präzisierung zum Datenformat und der Kundenschnittstelle

Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass die Daten «in einem international üblichen 
Datenformat» den Konsumenten und Produzenten (nachfolgend Bürger) über eine lokale  
Schnittstelle zugänglich gemacht werden [Art. 8a Abs. 1 Bst. a) Ziffer 3]. Gemäss dem 
erläuternden Bericht soll mit der Anpassung der StromVV die Innovation gefördert 
werden. 

Die nationale Branche und der Gesetzgeber haben es bisher verpasst, sich auf eine 
Spezifikation eines einheitlichen Datenformats, Kommunikationsprotokolls und 
physikalischer Schnittstelle zu einigen. "Ein übliches Datenformat" alleine und ein Hinweis 
auf Kommunikationsnormen genügen kaum um Innovationen zu ermöglichen.

Ganz im Gegensatz zu den Niederlanden, wo seit vielen Jahren eine solch standardisierte, 
kundenfreundliche Schnittstelle [netbeheernederland.nl, DSMR P1] für alle Smartmeter 
vorgeschrieben, verfügbar und detailliert öffentlich publiziert worden ist. Luxemburg und 
Belgien haben den selben Standard adoptiert. Dadurch konnte sich zum Nutzen der  
Bürger ein effizienter Markt für lokale Visualisierungen etablieren und weitere 
Anwendungen der Energiedaten für die lokale Leistungssteuerung sind einfach möglich.

Wegen dem Fehlen einer einheitlichen und kundenfreundlichen lokalen Schnittstelle muss 
in der Schweiz für lokale Steuerungszwecke ein zusätzlicher privater Energiezähler 
installiert werden. Diese Ressourcenverschwendung könnte mit einer einfach 
zugänglichen Kundenschnittstelle erheblich eingedämmt werden.

Um die Kundenschnittstelle tatsächlich nutzen zu können, müssten die EVU durch die 
StromVV auch verpflichtet werden, den Bürgern eine vollständige Spezifikation 
öffentlich zugänglich zur Verfügung zu stellen. Dabei genügt es nicht, lediglich auf 
Protokollstandards wie "IEC 62056" oder "M-Bus" zu verweisen, weil solche 
Standartprotokolle eine ganze Palette von wählbaren Konfigurationsvarianten und 
Optionen zulassen, welche bekannt sein müssen. Eine Dokumentation ist unverzichtbar.

Bürgerfreundlichkeit der Kundenschnittstelle

Es scheint wenig bürgerfreundlich und auch energetisch nicht zielführend, wenn für das  
Auslesen der Daten über diese Kundenschnittstelle ein komplexes Zusatzgerät mit 
separater Stromversorgung für mehrere hundert Franken beschafft werden muss. 

Eine einfache und bürgerfreundliche Schnittstelle muss deshalb auch über eine vom 
Smartmeter gelieferte Energieversorgung verfügen, wie dies in der bereits 2016 
publizierten Version 5 der niederländischen DSMR-P1 Spezifikation vorbildlich enthalten 
ist. 

Alternativ oder zusätzlich könnte auch direkt eine vom Smartmeter gespiesene drahtlose 
Schnittstelle (zB ein WIFI "client") angeboten werden, um dem heutigen Stand der 
Technik zu entsprechen und sich in ein lokal bestehendes Netzwerk einzufügen. 

Die ausschliessliche Verfügbarkeit über einen Cloudservice wäre jedoch abzulehnen, 
könnte aber optional angeboten werden.
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Damit wäre es trivial, dem Bürger einen Zugang zu sämtlichen seiner Daten gemäss 
StromVV über einen eingebauten Webserver, inkl. einer verständlichen Visualisierung 
anzubieten, welche mit jedem Webbrowser lokal dargestellt werden könnte.

Solche WIFI Interfaces sind heute bereits in sehr vielen Elektronikkomponenten (z.B. 
Shelly, Sonoff, Eltako, etc.) und anderen Produkten eingebaut, die im "Smart Home" 
Umfeld häufig genutzt und für ca 15-30 Franken leicht erhältlich sind. Die reinen 
Materialkosten (ohne Stromversorgung) betragen heute auf der weit verbreiteten Basis 
eines ESP Microcontrollers mit integriertem WIFI weit unter 10 Fr. Die Software inkl. 
kleinem Webserver wird mitgeliefert. Es existieren auch mehrere sehr gute "open source" 
Software-Varianten.

Um eine weitgehende Interoperabilität der Kundenschnittstellen untereinander sowie 
mit zahlreichen "Smart Home" oder "Home Automation" Systemen zu ermöglichen, 
könnten die Daten vom Smartmeter über das in diesem Bereich bereits bewährte und 
etablierte MQTT Protokoll kommuniziert werden [ cf "Unleashing the Swiss 
Smartmeter's CII", https://hack.opendata.ch/project/582 ]. "Publishers" und 
"Subscribers" können sich für hierarchisch strukturierte "Topics" bei einem "Broker" 
registrieren. Damit kann erreicht werden, dass die Daten lokal und gesichert für mehrere 
Zwecke einfach, schnell sowie transitiv in unterschiedlichsten Anwendungen und beinahe 
beliebigen Strukturen zeitnah und kosteneffizient verfügbar werden.

Sofern die EVU und die Smartmeter Hersteller nicht in der Lage sind, den Bürgern 
Smartmeter mit einer Kundenschnittstelle auf der Basis von WIFI+MQTT mit integriertem 
Webserver anzubieten, müssten die EVU mindestens kostengünstige Interoperabilitäts-
Adapter abgeben.

Empfehlungen

Es gibt bereits viele Organisation in der Schweiz, die sich mit dem Thema Smartmeter 
intensiv befassen (VSE, VSGS, Swissmig, Asut, etc.). Um der Kundenschnittstelle auch in 
der Schweiz endlich Flügel zu verleihen, scheint uns eine Einigung der Branche auf einen  
einheitlichen, interoperablen und kundenfreundlichen Standard dringend 
erforderlich. Dadurch könnten erhebliche Einsparungen erreicht sowie viele netzdienliche 
Innovationen des Energiemanagments im Privat- & Gewerbebereich ermöglicht werden.

Sofern sich die Branche nicht innerhalb nützlicher Frist auf eine solche universelle 
Kundenschnittstelle einigen kann, sollten die EVU verpflichtet werden, die 
Interoperabilität dieser Schnittstellen durch zusätzliche kostengünstig oder kostenlos 
abzugebene Adapter langfristig zu gewährleisten.

Durch die StromVV und ggf durch zusätzliche technische und administrative 
Ausführungsbedingungen sollte erreicht werden, dass alle erhobenen Daten durch die 
Bürger über eine einzige lokale Kundenschnittstelle eingesehen und jederzeit, nach 
Wahl der Datenmenge durch den Bürger, abgerufen werden können. 
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Anhang: Viele Hürden um Zugang zur Kundenschnittstelle zu erhalten

Auch mehr als 2.5 Jahren nach dem Inkrafttreten der StomVV 2017 ist den meisten 
unbekannt, dass Smartmeter eine Kundenschnittstelle zur lokalen Nutzung der 
Energiemessdaten anbieten müssen. Die folgende Liste dokumentiert einige der Hürden 
und Erfahrungen, welche mit Energieversorgungsunternehmen (600+ "EVU") bestehen:

1. Eine vollständige Dokumentation, der über das Display des Smartmeters 
angezeigten Zählerstände, ist nicht immer von einem EVU verfügbar.

2. Die wenigsten EVU bieten Ihren Kunden auf ihrer Webseite Informationen zur  
Existenz der Smartmeter Kundenschnittstelle und schon gar nicht zu deren 
technischen Spezifikation oder zu den Nutzungsmöglichkeiten an.

Eine der erfreulichen Ausnahmen ist ein Walliser EVU: 
https://www.enbag.ch/smart-meter/

Die Forderung der Unterzeichnung einer Geheimhaltungserklärung (NDA) mit dem 
Smartmeter Hersteller ist jedoch kaum zu vereinbaren mit der Pflicht der EVU, dem 
Bürger den Zugang zu seinen eigenen Daten über eine lokale, digitale  
Kundenschnittstelle zu ermöglichen.

3. Eine Anfrage zur Kundenschnittstelle per Email bei einem EVU dauerte mehrere 
Wochen bis eine Antwort eingetroffen ist. Diese enthielt eine Empfehlung, ein 
Zusatzgerät zu beschaffen um die Daten auslesen zu können, obschon nur nach 
den Spezifikationen und der Verfügbarkeit gefragt worden ist.

4. Verschiedene Typen von Smartmeter bieten inkompatible Kundenschnittstellen. 
Eine vollständige Übersicht fehlt. Einige Beispiele:

◦ bidrektional optisch mit 9'600 Baud DLMS/COSEM (IEC 62056)

◦ Inkompatible M-Bus Variante mit 2'400 Baud und DLMS/COSEM (IEC 62056)

◦ DSMR mit 115'200 Baud über eine RJ12 Buchse

5. Die aufgezeichneten Daten können nicht nach Belieben durch den Bürger abgerufen  
werden, wie dies die StromVV vorschreibt. Jedes EVU definiert für jeden 
Schnittstellentyp eigene statische Profile von periodisch  "ausgespuckten" Daten, 
die vom Bürger nicht mehr beeinflusst werden können:

a) Welche Messdaten werden ausgegeben;
zB. fehlen Messwerte von Blindleistung, Spannungs- & Stromstärken und der 
Netzfrequenz, um lokale, netzdienliche Optimierungen zu ermöglichen.

b) Welche Zählerstände werden ausgegeben;
die 15-Minuten Lastgänge der letzten 6 Monate können bei diesem periodischen 
Verfahren unmöglich übertragen werden. Auch die Register mit den 
aufgezeichneten Werten der letzten Monate stehen nicht zur Verfügung.

c) Mit welcher Frequenz werden die Daten ausgegeben;
die Interpretation, was der "Moment der Erfassung" genau bedeutet gehen weit  
auseinander. Ein Smartmeter erfasst die Daten mit einer Frequenz im kHz 
Bereich. Wenn die Daten über die Kundenschnittstelle nur mit 1/10 Hz oder gar 
nur 1/60 Hz geliefert werden, entspricht dies kaum den Vorgaben der StromVV 
und ist für eine lokale Nutzung - ausser für die Visualisierung - viel zu träge.
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6. Diverse Ansichten der EVU zur Kundenschnittstelle erschweren deren produktive 
Nutzung erheblich. Einige erstaunliche Auskünfte von EVU 2020:

◦ "Das EVU hat jederzeit das Recht, das installierte Smartmeter durch einen 
anderen Typ mit anderer Kundenschnittstelle zu ersetzen."

◦ "Einige der geforderten Messdaten werden nur über eine zweite, separate 
Schnittstelle verfügbar gemacht."

◦ "Die StromVV schreibt nicht eine einzige Kundenschnittstelle vor."

◦ "Die METAS hat alles geprüft, deshalb erfüllt das Smartmeter die 
Anforderungen der StromVV bezüglich Kundenschnittstelle."

7. Der M-Bus Standard aus den 90er Jahren operiert mit recht hohen Spannungen 
von 24 + 36 V, definiert für die Zähler die Rolle des "Slave" und fordert von der 
Rolle des "Masters" auch eine Energieversorgung des Bus. 

Gemäss einer informellen Auskunft aus der Branche nimmt auf einer M-Bus 
Kundenschnittstelle das Smartmeter jedoch die Rolle des "Masters" ein, fordert 
jedoch die Stromverorgung des Bus durch den "Slave". Diese Inversion der Rollen 
und Aufgaben gegenüber dem M-Bus Standard verhindert jedoch, dass die üblichen  
M-Bus Komponenten zur Auslesung der Kundenschnittstelle eingesetzt werden 
können.

Da von den EVU keinen Detailspezifikationen dazu erhältlich sind und von 
Smartmeter Herstellern die Unterzeichnung eines NDA gefordert wird, kann die 
wirkliche Situation auch nicht einfach überprüft oder bestätigt werden. 

Die Politik und die Regulierung wären deshalb hier gefordert, solche proprietären 
Verhinderungspraktiken im Interesse einer effizienten Volkswirtschaft zu 
eliminieren und für einen offenen und möglichst standardkonformen Zugang zu  
sorgen. Erste Voraussetzung dazu wäre die vollständige öffentliche Publikation der 
Schnittstellenbeschreibung durch die gemäss StromVV verpflichteten EVU.
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verordnungsrevisionenebfe.admin.ch  

Granges-Paccot, le 21 août 2020 

Révision de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (art. 8a) 
Détermination de Groupe E 

Madame la Conseillère fédérale, 
Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de la possibilité qui nous est offerte de nous déterminer sur 
la révision de l'art. 8a 0ApEl dans le cadre de la procédure de consultation. 

Groupe E est l'un des dix plus grands distributeurs d'électricité de Suisse. La 
révision proposée aura un grand impact sur le déploiement du Smart  Meter,  en 
pleine préparation dans notre entreprise conformément ä la Stratégie énergétique. 
C'est pourquoi, les objectifs de la présente révision et les moyens pour les 
atteindre doivent s'inscrire dans la continuité dudit déploiement et non s'avérer 
comme un frein. 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous présenter nos observations sous 
forme de commentaire général (ci-après) et de synopsis (en annexe). 

Commentaire général 

Groupe E rejette les nouvelles exigences concernant l'interface locale, car il faut 
permettre aux gestionnaires de réseau de mettre les données ä disposition des 
clients au travers d'un portail  web  et sans imposer un téléchargement ä un format 
standard directement depuis l'interface. 

Nous ne remettons pas en cause le besoin des clients d'accéder ä leurs données 
et de les télécharger, par contre les moyens pour y parvenir proposés par le projet 
ne sont pas adéquats. 

Le problème dans la présente modification est qu'elle mélange les notions de 
fourniture d'un accès aux données et la possibilité de les exporter dans un format 
couramment utilisé. La fourniture d'un accès se fait ä travers une interface de 
communication utilisant des protocoles de communication normalisés. La capacité 
d'exporter les données dans un format usuel comme le CSV se fait ä travers une 
application. Ainsi il est très facile de permettre ä un client d'exporter ses données 
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groupe 

depuis un portail client, mais très difficile de permettre ä un client d'exporter des 
données au format CSV depuis un compteur. 

L'interface entre le Home  Area Network  et le Smart  Meter  n'est pas standardisée 
au niveau mondial. Le seul «standard» disponible communément sur le marché 
pour l'interface locale est la spécification faite par les Pays Bas pour leur 
déploiement domestique, le fameux port «P1» qui accompagne le  «Dutch  Smart  
Meter Requirements».  Cette interface envoie des télégrammes ä l'équipement 
connecté sur le compteur. Les données mises ä disposition sont aussi spécifiées. 
Cette interface ne permet pas de télécharger «des données ä un format 
couramment utilisé ä l'échelle internationale». 

Les gestionnaires de réseau devraient dès lors développer un standard coûteux au 
niveau Suisse sans bénéfice supplémentaire en faveur des consommateurs finaux, 
producteurs et exploitants de stockage par rapport ä un accès ä un portail  web.  

Il est ä noter que dans le rapport explicatif, dans la section 2 «présentation du 
projet», il est laissé entendre que l'exportation des données puisse se faire par l'un 
ou l'autre des moyens : «La présente modification de l'OApEl vise ä préciser trois 
points dans ce contexte. Premièrement, les consommateurs finaux, les 
producteurs et les exploitants de stockage doivent pouvoir télécharger leurs 
données de mesure lorsqu'ils les consultent, autrement dit les exporter ä partir de 
l'interface locale ou du système centralisé de traitement des données». 

Le projet de loi dans sa formulation actuelle ne laisse cependant pas cette liberté 
d'application. 

De même le droit européen, d'ailleurs cité dans le rapport explicatif, laisse 
également la liberté de moyen aux gestionnaires de réseau. De plus l'article 20 al. 
E de la directive EU 2019/944 parle bien d'interface de communication et non pas 
de format de données : «si les clients finaux le demandent, les données sur 
l'électricité qu'ils injectent dans le réseau et les données relatives ä leur 
consommation d'électricité sont mises ä leur disposition, conformément aux actes 
d'exécution adoptés en vertu de l'article 24, via une interface de communication 
normalisée ou via un accès ä distance, ou ä la disposition d'un tiers agissant en 
leur nom, sous une forme aisément compréhensible, qui leur permette de 
comparer les offres sur une base équivalente». 

Nous insistons sur le fait que les fonctionnalités d'accessibilité et d'acquisition aux 
données peuvent "être respectées au travers de différentes solutions techniques et 
c'est bien ces fonctionnalités que le législateur doit préciser sans imposer de 
moyens techniques qui de plus peuvent largement évoluer. 

Finalement, la modification nous paraît problématique sur le plan de la protection 
et de la sécurité des données. A ce sujet, nous nous référons aux arguments 
développés dans la prise de position de l'Association des entreprises électriques 
suisses (AES). 
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groupe 

Nous vous remercions de prendre en compte nos observations lors du traitement 
ultérieur du dossier et demeurons ä votre entière disposition pour toute question. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, 
Madame la Présidente de la Confédération, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées.  

Group rE 

Jac ü Mauron  
Directeur général  

  

Pierre Oberson 
Secrétaire général 

Annexe mentionné 
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Droit en vigueur Projet du 25.5.2020 Requête Groupe E Commentaire
Art. 8a Systèmes de mesure intelligents Art. 8a, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, et let. c, al. 1bis et 

al. 2, let. c

1 Pour les systèmes de mesure et les 

processus d’information, il convient 

d’utiliser des systèmes de mesure 

intelligents installés chez les 

consommateurs finaux, les installations de 

production et les agents de stockage. Ces 

systèmes comportent les éléments 

suivants:

1 Pour les systèmes de mesure et les processus 

d’information, il convient d’utiliser des systèmes 

de mesure intelligents installés chez les 

consommateurs finaux, les installations de 

production et les agents de stockage. Ces 

systèmes comportent les éléments suivants:

a. un compteur électrique électronique 

installé chez le consommateur final, l’agent 

de stockage ou dans l’installation de 

production, qui:

a. un compteur électrique électronique installé 

chez le consommateur final, l’agent de stockage 

ou dans l’installation de production, qui:

1. enregistre l’énergie active et l’énergie 

réactive,

2. calcule les courbes de charge avec une 

période de mesure de quinze minutes et les 

enregistre pendant au moins 60 jours,

2. calcule les courbes de charge avec une période 

de mesure de 15 minutes et les enregistre 

pendant au moins 60 jours,

3. dispose d’interfaces, en particulier une 

pour la communication bidirectionnelle 

avec un système de traitement des données 

et une autre permettant au minimum au 

consommateur final, au producteur ou à 

l’exploitant de stockage concerné de lire les 

valeurs de mesure lors de leur saisie et de 

consulter les courbes de charge visées au 

ch. 2, et

3. dispose d’interfaces, en particulier une pour la 

communication bidirectionnelle avec un système 

de traitement des données et une autre 

permettant au consommateur final, au 

producteur ou à l’exploitant de stockage 

concerné au minimum de consulter ses données 

de mesure au moment même de leur saisie, y 

compris les valeurs de courbe de charge de 15 

minutes, et de les télécharger en tout temps 

dans un format de données couramment utilisé à 

l’échelle internationale, et

3. dispose d’interfaces, permettant en 

particulier une pour la communication 

bidirectionnelle avec un système de 

traitement des données et une autre 

permettant au consommateur final, au 

producteur ou à l’exploitant de stockage 

concerné au minimum la consultation de 

consulter ses données de mesure au 

moment même de leur saisie, ainsi que y 

compris les valeurs de courbe de charge 

conformément au chiffre 2, et

Les données doivent pouvoir être 

consultées depuis un portail web et non 

depuis l'interface locale.

Il sied de veiller à ne pas imposer plusieurs 

interfaces locales si une seule interface 

permet de répondre aux fonctionnalités 

exigées.

4. enregistre et consigne les interruptions 

de l’approvisionnement en électricité;

b. un système de communication 

numérique garantissant la transmission 

automatique des données entre le 

compteur électrique et le système de 

traitement des données, et

Révision art. 8a OApEl - Détermination de Groupe E (Synopsis)
Version finale du 21.8.2020
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Droit en vigueur Projet du 25.5.2020 Requête Groupe E Commentaire

Révision art. 8a OApEl - Détermination de Groupe E (Synopsis)
Version finale du 21.8.2020

c. un système de traitement des données 

qui permet de consulter les données.

c. un système de traitement des données qui 

permet aussi au consommateur final, au 

producteur ou à l’exploitant de stockage de 

consulter ses données de mesure et de les 

télécharger une fois par jour au moins dans un 

format couramment utilisé à l’échelle 

internationale.

c. un système de traitement des données 

qui permet aussi au consommateur final, 

au producteur ou à l’exploitant de 

stockage de consulter ses les données de 

mesure et de les télécharger une fois par 

jour au moins dans un format 

couramment utilisé à l’échelle 

internationale.

(selon le droit en vigueur)

Les données doivent pouvoir être 

consultées depuis un portail web et non 

depuis l'interface locale.

Un portail web est accessible en tout temps, 

raison pour laquelle, il n'est pas nécessaire 

de définir des exigences de périodicité.

Nous proposons de maintenir la 

formulation actuelle de l'art. 8a al. 1 let. c et 

d'adapter l'al. 2 let. c.

1bis Les coûts liés à la consultation et au 

téléchargement des propres données de mesure 

ne peuvent pas être imputés individuellement.

1bis Les coûts liés à la consultation et au 

téléchargement des propres données de 

mesure ne peuvent pas être imputés 

individuellement.

Ce nouvel alinéa prête à confusion. Les art. 

15 al. 3bis LApEl et 13a OApEl règlent de 

manière exhaustive l'imputabilité des coûts, 

dont les coûts pour la mise en œuvre de la 

présente disposition.

2 Les éléments d’un système de mesure 

intelligent de ce type interagissent de façon 

à pouvoir:

2 Les éléments d’un système de mesure 

intelligent de ce type interagissent de façon à 

pouvoir:

a. identifier et gérer divers types de 

compteurs électriques à des fins 

d’interopérabilité;

b. mettre à jour l’élément du logiciel des 

compteurs électriques visés à l’al. 1, let. a, 

qui n’a pas de répercussions sur les 

caractéristiques métrologiques;

c. présenter de manière compréhensible au 

consommateur final, au producteur ou à 

l’exploitant de stockage concerné ses 

données de mesure, notamment les valeurs 

de courbe de charge;

c. présenter de manière compréhensible au 

consommateur final, au producteur ou à 

l’exploitant de stockage concerné ses données 

de mesure, y compris les valeurs de courbe de 

charge de 15 minutes, lorsque celui-ci les 

consulte;

c. présenter de manière compréhensible 

au consommateur final, au producteur 

ou à l’exploitant de stockage concerné 

ses données de mesure dans un format 

couramment utilisé à l'échelle 

internationale, y compris les valeurs de 

courbe de charge de 15 minutes, lorsque 

celui-ci les consulte;

cf. commentaire à l'al. 1 let. c.

d. intégrer d’autres instruments de mesure 

numériques et d’autres systèmes de 

commande et de réglage intelligents du 

gestionnaire de réseau, et

e. détecter, consigner et signaler les 

manipulations et autres interventions 

extérieures sur les compteurs électriques.
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3 Il n’est pas obligatoire d’utiliser des 

systèmes de mesure intelligents:

a. dans les constructions et les ouvrages 

soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 

concernant la protection des ouvrages 

militaires;

b. lors de raccordements au réseau de 

transport.

3bis L’ElCom peut accorder des exemptions 

temporaires ou permanentes de 

l’obligation d’utiliser des systèmes de 

mesure intelligents si cette utilisation 

impliquait des coûts disproportionnés ou si 

elle s’avère inadéquate en raison des 

exigences métrologiques concrètes. 

Peuvent faire l’objet d’une exemption de ce 

type, dans une situation concrète:

a. des consommateurs finaux, des 

producteurs ou des agents de stockage 

individuels ou regroupés;

b. l’ensemble du système de mesure ou des 

éléments et des caractéristiques isolés de 

celui-ci.

3ter S’il n’est pas possible d’installer un 

système de mesure intelligent parce que le 

consommateur final, le producteur ou 

l’exploitant de stockage refuse son 

utilisation, le gestionnaire de réseau peut 

facturer individuellement les coûts de 

mesure supplémentaires qui en découlent à 

partir du moment où l’utilisation a été 

refusée.
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4 Les compteurs électriques électroniques 

visés à l’al. 1, let. a, relèvent de 

l’ordonnance du 15 février 2006 sur les 

instruments de mesure10 et des 

dispositions d’exécution correspondantes 

du Département fédéral de justice et police, 

pour autant qu’ils entrent dans leur champ 

d’application.

Art. 31j Systèmes de mesure, de 

commande et de réglage intelligents

Abrogé

1 Le gestionnaire de réseau peut utiliser et 

comptabiliser dans les 80 % visés à l’art. 

31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon 

fonctionnement ne soit plus garanti, les 

systèmes de mesure qui comportent des 

moyens de mesure électroniques avec 

mesure de la courbe de charge de l’énergie 

active, un système de communication avec 

transmission automatique des données et 

un système de traitement des données 

mais qui ne répondent pas encore aux 

exigences des art. 8a et 8b, si:

a. ces systèmes ont été installés avant le 

1er janvier 2018, ou que

b. leur acquisition a débuté avant le 

1er janvier 2019.

2 Tant qu’il n’est pas possible d’obtenir des 

systèmes de mesure répondant aux 

exigences des art. 8a et 8b, le gestionnaire 

de réseau peut utiliser, si nécessaire, des 

systèmes de mesure visés à l’al. 1 et les 

comptabiliser dans les 80 % visés à l’art. 

31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon 

fonctionnement ne soit plus garanti.

3 Les coûts des installations de mesure qui 

ne répondent pas aux exigences des art. 

8a et 8b mais qui peuvent être utilisés 

conformément aux al. 1 et 2 et à l’art. 31e, 

al. 1, 2e phrase, demeurent imputables.
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4 Les dispositions de l’art. 31e sur 

l’introduction de systèmes de mesure 

intelligents sont applicables par analogie à 

l’utilisation de systèmes de mesure 

intelligents chez des agents de stockage.

5 Les dispositions de l’art. 31f sont 

applicables par analogie à l’utilisation de 

systèmes de commande et de réglage 

intelligents dans les installations de 

production et chez les agents de stockage.

Titre suivant l’art. 31k

Section 4c Dispositions transitoires relatives à la 

modification du …

Art. 31l

1 Le gestionnaire de réseau peut utiliser et 

comptabiliser dans les 80 % visés à l’art. 31e, al. 

1, jusqu’à ce que leur bon fonctionnement ne 

soit plus garanti, les systèmes de mesure qui 

comportent des moyens de mesure 

électroniques avec mesure de la courbe de 

charge de l’énergie active, un système de 

communication avec transmission automatique 

des données et un système de traitement des 

données mais qui ne répondent pas encore aux 

exigences des art. 8a et 8b, si:

a. ces systèmes ont été installés avant le 1er 

janvier 2018, ou que

b. leur acquisition a débuté avant le 1er janvier 

2019.

2 Tant qu’il n’est pas possible d’obtenir des 

systèmes de mesure répondant aux exigences 

des art. 8a et 8b, le gestionnaire de réseau peut 

utiliser, si nécessaire, des systèmes de mesure 

visés à l’al. 1 et les comptabiliser dans les 80 % 

visés à l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon 

fonctionnement ne soit plus garanti.

3 Les coûts des installations de mesure qui ne 

répondent pas aux exigences des art. 8a et 8b 

mais qui peuvent être utilisés conformément aux 

al. 1 et 2 et à l’art. 31e, al. 1, 2e phrase, 

demeurent imputables.
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4 Les dispositions de l’art. 31e sur l’introduction 

de systèmes de mesure intelligents sont 

applicables par analogie à l’utilisation de 

systèmes de mesure intelligents chez des agents 

de stockage.

5 Les dispositions de l’art. 31f sont applicables 

par analogie à l’utilisation de systèmes de 

commande et de réglage intelligents dans les 

installations de production et chez les agents de 

stockage.

6 Les systèmes de mesure intelligents qui ne 

permettent pas, pour des raisons techniques, la 

consultation des propres données de mesure et 

leur téléchargement dans un format 

couramment utilisé à l’échelle internationale tels 

qu’ils sont prescrits à l’art. 8a, al. 1, let. a, ch. 3, 

et c, doivent être mis à niveau dans les meilleurs 

délais, mais au plus tard le 1er avril 2021. Les 

exceptions prévues aux al. 1 et 2 demeurent 

réservées.

6 Les systèmes de mesure intelligents qui 

ne permettent pas, pour des raisons 

techniques, la consultation des propres 

données de mesure et leur 

téléchargement dans un format 

couramment utilisé à l’échelle 

internationale tels qu’ils sont prescrits à 

l’art. 8a, al. 1, let. a, ch. 3, et al. 2, let. c, 

doivent être mis à niveau dans les 

meilleurs délais, mais au plus tard le 1er 

avril 2022 2021. Les exceptions prévues 

aux al. 1 et 2 demeurent réservées.

6 Le délai pour la mise en œuvre des 

nouvelles exigences n'est pas réaliste, car 

les gestionnaires de réseau doivent 

s'appuyer sur les fournisseurs des systèmes 

de mesure. En outre, Groupe E a, comme 

beaucoup d'autres gestionnaires de réseau, 

défini les spécifications des systèmes de 

mesures pour le déploiement massif des 

systèmes intelligents. Les modifications 

proposées entraîneraient des retards 

conséquants. 

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er 

janvier 2021.
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c/o Groupe E AG, Route de Morat 135, 1763 Granges-Paccot, Tel. 026 352 54 55, info@regiogrid.ch, www.regiogrid.ch 
 

 

Eidgenössisches Departement für  

Umwelt, Verkehr, Energie und  

Kommunikation (UVEK) 

 

Per Email an: verordnungsrevision@bfe.admin.ch 

 

Granges-Paccot, den 21. August 2020 

 

Revision Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) – Stellungnahme regioGrid 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur obigen Re-

vision Stellung nehmen zu können.  

regioGrid bündelt und vertritt die Interessen der kantonalen und regionalen Energieversorger. 

Seine Mitglieder beliefern u.a. über 2 Millionen Endverbraucher mit Strom. Sie befinden sich mitten 

in der Umsetzungsphase des 2017 beschlossenen Smart Meter Rollouts und sind von den vorge-

schlagenen Änderungen in Art. 8a StromVV direkt betroffen. 

Die neuen Anforderungen an die lokale Schnittstelle werden aus den folgenden Gründen abge-

lehnt: 

1. Sie entsprechen keinem üblichen Standard und ergeben schwierige Umsetzungsfragen in Be-

zug zu Datenformat, Datenschutz und Datensicherheit. Des Weiteren setzen sie eine Leis-

tungsfähigkeit der Geräte voraus, für welche diese nicht konzipiert sind. Daraus entstehen 

Rechtsunsicherheiten und Haftungsrisiken. 

2. Der Zugriff der Kunden auf ihre Lastgänge wird üblicherweise über ein Kundenportal sicherge-

stellt. Dies sollte auch weiterhin möglich sein. 

3. Mit dieser Revision werden Bestimmungen angepasst, welche erst seit dem 1. Januar 2018 in 

Kraft sind, zur deren konformen Umsetzung die technischen Lösungen noch in Entwicklung 

sind, die Umsetzung in den Unternehmen aber schon gestartet hat, um die gesetzlichen Fris-

ten einhalten zu können. Eine erneute Anpassung der Funktionalitäten von intelligenten Mess-

systemen generiert zusätzliche Aufwände und verzögert die Einführung intelligenter Messsys-

teme.   

mailto:verordnungsrevision@bfe.admin.ch


 2 / 2 

4. Grundsätzlich sollen Änderungen von Vorschriften eine positive Kosten-Nutzen Bilanz aufwei-

sen. Es sollen keine neuen Rechtsunsicherheiten in Bezug zum Schutz von personenbezoge-

nen Daten entstehen und die Verfügbarkeit technischer Lösungen soll berücksichtig werden. 

Schliesslich sollte den Verteilnetzbetreibern ein adäquater Zeitraum für die Umsetzung geän-

derter Bestimmungen eingeräumt werden. Diese Kriterien werden mit der Revision nicht er-

füllt. 

Im Detail verweist regioGrid auf die Stellungnahme des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsun-

ternehmen (VSE), welche er vollumfänglich unterstützt. 

Wir danken für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Anträge und stehen für Rückfragen 

gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

regioGrid 

  

Hubert Zimmermann Susanne Michel 

Vize-Präsident Geschäftsführerin 
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per Mail an:  
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 

Bundesamt für Energie 
3003 Bern 
 
 
21. August 2020 
Frist bis 23. August 2020  

 
 
 
 

Stellungnahme zur Revision Stromversorgungsverordnung StromVV 
Art. 8a -> Messdaten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zur aktuellen Revision der StromVV. Der Verband Aargauischer 
Stromversorger hat unter Mithilfe seiner Mitglieder den vorgeschlagenen Entwurf der Revisi-
on StromVV geprüft. Im Grundsatz unterstützen wir die Absicht, Messdaten den Endkunden 
einfacher zur Verfügung zu stellen. Jedoch sind einzelne in der Verordnung formulierte 
Punkte in der Praxis nicht umsetzbar oder entsprechen nicht den Anforderungen der Mehr-
heit der Endkunden.  
 
Zusammenfassende Antwort zur Revision StromVV 
Wir unterstützen die generelle Absicht, dass Messdaten zukünftig den Verbrauchern, Spei-
cherbetreibern und Erzeugern tagesaktuell und sinnvoll dargestellt zur Verfügung gestellt 
werden. Jedoch werfen die vorgeschlagenen Bestimmungen Fragen in der Umsetzung auf, 
welche zuerst präzisiert und im Detail verstanden werden müssen. Die vorliegende Revisi-
on reflektiert ein theoretisches Systemverständnis der Messdatenlandschaft und ist 
zum Nutzen einiger wenigen Endkunden ausgerichtet. Die praxisnahe und kosten-
nutzenadäquate Umsetzung ist nicht gewährleistet. Für einzelne Anforderung ist die 
vorgeschlagene Umsetzungsfrist per April 2021 illusorisch.  
 
Als Variante ist auch ein Rückzug der Revision StromVV durch das UVEK denkbar. Zu 
einem späteren Zeitpunkt, dann wenn die grundlegenden Eckwerte des Smart Meter 
Rollouts, der Datensicherheit und des Kundennutzens konsolidiert sind, kann das Anliegen 
nochmals aufgebracht werden.  
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Wesentliche Schwächen im vorliegenden Revisionstext 
 Insgesamt müssen die vorgelegten neuen Verordnungstexte mit Fachleuten aus der  

VNB -, IT- und Geräteherstellerpraxis überarbeitet werden. In der Verordnung ist stark 
der zugrunde liegende politische Wille erkennbar aber zuwenig das technisch Machbare 
und für die Mehrheit der Endkunden Sinnvolle.  

 Das Auslesen des tagesaktuellen Lastgangs vor Ort ist zu präzisieren. Die Mehrheit der 
heute eingesetzten Messgeräte ist dafür nicht geeignet. Hardware und/oder Softwarean-
passungen an den Messgeräten werden nötig.  

 Das Auslesen der Messdaten vor Ort durch den Kunden bringt Sicherheitsrisiken mit 
sich. Es braucht Hinweise, dass nur Push-Auslesungen möglich sind.  
Praxisbeispiel: Wie wird sichergestellt, dass ein Nachmieter nicht auf die Messwerte ei-
nes Vormieters zugreifen kann? 

 In Art. 8a, Abs.1, c steht „einmal täglich“. Dies soll so präzisiert werden, dass eindeutig 
klar ist wird welche Zeitperiode abzufragen ist. 

 
Der Absicht des UVEK mit der Verordnungsrevision ist nachzuvollziehen und wird im Grund-
satz auch unterstützt. Die formulierten Regelungen verfehlen jedoch das Ziel einer praxisna-
hen Aufgabenbeschreibung.  
 
 
Begründung für die Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt 
Die Netzbetreiber (VNB) sind stark mit der Umsetzung des Smart Meter Rollouts beschäftigt. 
Bei vielen VNB ist die Planung weit fortgeschritten, etliche VNB sind bereits mitten im physi-
schen Rollout der neuen Messgeräte. Insgesamt bilden sich jetzt in der VNB-Branche eine 
Akzeptanz und ein generelles Verständnis, wie Smart Meter eingeführt und eingesetzt wer-
den, sowie welchen Nutzen daraus erzielt werden kann. Die in der Revision des StromVV, 
Art. 8 vorgeschlagenen Anpassungen bedeuten eine Veränderung des Pflichtenhefts beim 
Smart Meter Rollout. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der in der Revision StromVV 
angedachten zusätzlichen Anforderungen viele VNB ihre Smart Meter Projekte stoppen, neu 
beurteilen und anpassen müssten. Dies führt dazu, dass die Einführung von Smart Metern 
gestoppt und verzögert wird. Insgesamt erachten wir einen Stopp der Smart Meter Projekte 
als bedeutend nachteiliger, als den Nutzen aus der Revision des Art. 8.  
 
Der VAS ist jedoch zu einem späteren Zeitpunkt offen für eine Diskussion über die Zurverfü-
gungstellung der Messdaten an Stromkunden, Speicherbetreiber und Produzenten. Insbe-
sonders mit der geplanten Einführung von Datahubs lassen sich der Datenabruf und der Da-
tenexport technisch gut und günstig lösen. An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass wir 
mehrere Datahubanbieter in der Schweiz fordern. Dadurch ist ein Wettbewerb bei den Data-
hubbetreibern möglich, welcher sich positiv auf die Kosten und Dienstleistungen auswirken 
wird.  
 
Abschliessend weisen wir auf das Kosten/Nutzen-Verhältnis bei der vorgeschlagenen Revi-
sion von Art. 8 hin. Aus unseren Einschätzungen werden maximal 5 Prozent der Stromkun-
den und Produzenten die täglich zur Verfügung gestellten Messdaten verwenden. Jedoch 
müssen gemäss Art. 8 alle Messpunkte dafür ausgerüstet werden. Das bedeutet auch, dass 
für 95 Prozent der Kosten auf absehbare Zeit kein Nutzen generiert wird. Wir sind der Mei-
nung, dass dieses Kosten/Nutzenverhältnis derzeit gegenüber den Endkunden nicht zu 
rechtfertigen ist. 
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Der Verband Aargauischer Stromversorger (VAS) bündelt die Interessen der rund 100 Aar-
gauer Stromversorger. Diese repräsentieren knapp 1/6 aller Schweizer VNB. Die rund 2‘000 
Aargauer EVU-Mitarbeitenden, zum Beispiel Netzelektriker, Kundendienstmitarbeitende, 
Messspezialisten oder Lernende in 10 Berufsrichtungen setzen sich täglich dafür ein, dass 
der Strom exakt dann da ist, wenn die Kundinnen und Kunden ihn brauchen. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Prüfung und Berücksichtigung unserer Meinung. Gerne stehen wir 
Ihnen bei Fragen zur Verfügung.  
 
 
 Freundliche Grüsse 
 
 VERBAND AARGAUISCHER 
 STROMVERSORGER 
 
 
 
 Ruedi Zurbrügg 
 Geschäftsleiter 



 

Hintere Bahnhofstrasse 10, 5000 Aarau, Telefon +41 62 825 25 25, Fax +41 62 825 25 26, info@strom.ch, www.strom.ch 

Bundesamt für Energie 

Sektion Netze 

3003 Bern 

 

 

 

Elektronisch an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 

24. August 2020  

Hendrik La Roi, Direktwahl +41 62 825 25 34, Hendrik.LaRoi@strom.ch 

Stellungnahme zur Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a und 31l) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) dankt Ihnen für die Möglichkeit, zur vorge-

schlagenen Änderung der Stromversorgungsverordnung Stellung nehmen zu können. Gerne nehmen wir 

diese Gelegenheit wahr. 

 

Die Digitalisierung und die Dezentralisierung werden den Umbau des Energiesystems massgebend prägen. 

Innovationen in diesem Bereich unterstützen die Umsetzung der Energiestrategie 2050, indem sie bei-

spielsweise eine aktive Teilnahme der Endverbraucher an der Energieversorgung ermöglichen. Die Daten-

verfügbarkeit spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die Verteilnetzbetreiber sind daher bereits heute bestrebt, 

den jeweiligen Dateneigentümern ihre Messdaten bei Bedarf umstandslos und in hoher Qualität und Zuver-

lässigkeit zur Verfügung zu stellen.  

 

Der mit der vorgeschlagenen Verordnungsänderung angestrebte generelle Zugang der Endverbrau-

cher, Speicher und Erzeuger zu ihren Daten sowie die Möglichkeit zum individuellen Datenabruf kann 

gestützt auf die heutigen Konzepte, via Kundenportal oder durch bereits am Markt verfügbare Pro-

dukte sichergestellt werden. Eine Änderung der technischen Mindestanforderungen an intelligente 

Messgeräte ist dazu nicht notwendig. Sie ist weder zielführend noch praktikabel und verzögert den 

vom Gesetzgeber gewünschten Rollout von intelligenten Messsystemen, weshalb der VSE die ent-

sprechende Änderung ablehnt.  

1 Allgemeine Bemerkungen 

Entgegen des im Erläuternden Bericht vermittelten Eindrucks bestehen heute weder in der Schweiz noch in 

Europa Vorgaben für eine lokale bidirektionale Schnittstelle, die einen aktiven Datenabruf ermöglichen wür-

de. Das im Erläuternden Bericht zitierte Branchendokument des VSE «Metering Code Schweiz» hält im ge-

nannten Kapitel 1.5 lediglich fest, dass das Dateneigentum beim jeweiligen Netznutzer liegt und dass dieser 

– selbstverständlich – ein Anrecht hat, seine vom Smart Meter erfassten und gespeicherten Daten jederzeit 

zu beziehen und zu nutzen. Dies muss jedoch nicht über eine lokale Kundenschnittstelle erfolgen, sondern 
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geschieht in aller Regel über das Kundenportal beim jeweiligen Verteilnetzbetreiber. Künftig könnte dies 

auch über einen oder mehrere allfällige Datenhubs sichergestellt werden. Der Einsatz eines international 

üblichen Formats für die Darstellung und Verfügbarmachung der Messdaten ist sinnvoll. Dass die Kunden 

ihre Daten beim Verteilnetzbetreiber ohne Zusatzkosten abrufen können, ist selbstverständlich. Allerdings ist 

darauf hinzuweisen, dass bei einer allfälligen Liberalisierung im Bereich des Messwesens die Datenbereit-

stellung durch den jeweiligen Marktpartner sichergestellt werden müsste und den jeweiligen vertraglichen 

Konditionen unterliegen würde.  

 

Die vorgeschlagene Anpassung von Art. 8a zum Datenzugriff über die lokale Zählerschnittelle ist weder ziel-

führend noch mit den bestehenden Zählerkonzepten umsetzbar. Die nachfolgenden Ausführungen sollen 

dies verdeutlichen:  

 

Beim Datenzugriff muss zwischen den Messwerttypen und «Momentan-Werte» und «Lastgänge» unter-

schieden werden. Diese werden im Zähler unterschiedlich behandelt und deshalb über unterschiedliche 

Verfahren zur Verfügung gestellt:  

− Momentan-Werte: Diese Daten werden im Moment ihrer Erfassung in einem festen Takt (z.B. alle 10 

Sekunden) auf die lokale Schnittstelle des Zählers ausgegeben, z.B. für die Laststeuerung. Die Mo-

mentan-Werte sind Registerwerte und werden nach der Ausgabe weiter kumuliert. Die ausgegebenen 

Werte werden jedoch nicht gespeichert und können deshalb nicht nachträglich vom Zähler «abgeru-

fen» werden. Für diese Momentan-Werte funktioniert die Schnittstelle «unidirektional» (Push-Betrieb). 

− Lastgänge: Für Lastgänge mit einer Periode von fünfzehn Minuten verfügen die Zähler über einen 

Speicher von mindestens sechzig Tagen (Art. 8a Abs. 2 StromVV). Eine Schnittstelle für den Abruf 

dieser Lastgangwerte muss «bidirektional» funktionieren, d.h. der Wertebereich muss angefordert 

werden, bevor er ausgegeben wird. 

 

Die existierenden intelligenten Messgeräte nutzen die lokale Schnittstelle für die unidirektionale Ausgabe der 

Momentan-Werte. Die bidirektionale Abfrage von Lastgangwerten über die lokale Schnittstelle wird heute 

von keinem Hersteller angeboten. Die Umstellung der lokalen Schnittstelle auf den bidirektionalen Betrieb 

hätte massive Konsequenzen in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit sowie auf die Ausgabe von 

Momentan-Werten und könnte dazu führen, dass das Messgerät störungsanfälliger wird: 

− Datenschutz: Lastkurvendaten sind Teil der Daten zu den Persönlichkeitsprofilen nach Art. 2 DSG und 

bedürfen eines entsprechend hohen Schutzes. Falls die Lastgangwerte von der lokalen Schnittstelle 

abgerufen werden können, braucht es neue Use Cases, um den Datenschutz bei einem Kunden-

wechsel einzuhalten. So müssten die Zählerdaten eines weggezogenen Kunden gelöscht werden, 

was bisher nicht möglich ist. 

− Datensicherheit: Falls die lokale Schnittstelle auf einen bidirektionalen Betrieb erweitert wird, muss sie 

besser geschützt werden, z.B. durch Verschlüsselung, um den Anforderungen gemäss Art. 8b und 8d 

StromVV gerecht zu werden. Da dies unter aktuellen Rahmenbedingungen nicht erforderlich ist, könn-

te eine entsprechende Erweiterung Konsequenzen für die Datensicherheitsprüfung haben, welche die 

Geräte vor einer Marktzulassung obligatorisch durchlaufen müssen. 

− Ausgabe von Momentan-Werten: Bidirektionale Abfragen beanspruchen das Messgerät erheblich 

mehr als unidirektionale Ausgaben. So sind aktuelle Zähler für die gleichzeitige uni- und bidirektionale 

Ausgabe von Werten z.B. im 10-Sekundentakt nicht leistungsfähig genug; die beiden Verfahren las-

sen sich nicht kombinieren. Bei bidirektionalen Abrufen über die lokale Schnittstelle müsste daher auf 

die Ausgabe von Momentan-Werten verzichtet werden. 
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− Störungen: Die intelligenten Messgeräte sind nicht leistungsfähig genug, um gleichzeitig bidirektionale 

Datenabfragen sowohl über die lokale Schnittstelle wie auch über die Schnittstelle zum Datenverar-

beitungssystem des Netzbetreibers durchzuführen. Als Konsequenz dürften Kommunikationsstörun-

gen zunehmen, die sogar gezielt herbeigeführt und missbraucht werden könnten.  

 

Der VSE beantragt deshalb, die lokale Schnittstelle für die Ausgabe von Momentan-Werten zu reservieren 

und auf die Ausgabe der Lastgänge über diese Schnittstelle zu verzichten. In Europa wurde die Datenaus-

gabe über die lokale Schnittstelle nur in einem einzigen Land, den Niederlanden, standardisiert. Die Norm 

«Dutch Smart Metering Requirement (DSMR)» beschränkt sich auf die Ausgabe von Momentan-Werten im 

Push-Betrieb.  

 

Die Lastgänge können vom Endverbraucher über das Kundenportal abgerufen werden. Entsprechende An-

passungen an den Kundenportalen für eine standardisierte Lösung können in Zusammenarbeit mit den Sys-

temlieferanten zur Verfügung gestellt werden. Mit Rücksicht auf die notwendigen Systementwicklungen ist 

indes eine verlängerte Übergangsfrist vorzusehen. 

 

Zudem ist die angestrebte Änderung auch aus betrieblichen Gründen nicht sinnvoll. Das Messgerät erfüllt 

wichtige Aufgaben für den sicheren und effizienten Netzbetrieb und die Abrechnung der durch den Kunden 

bezogenen Leistungen. Entsprechend sind die Kosten anrechenbare Netzkosten. Eine Ausdehnung der 

Verantwortlichkeit des Netzbetreibers auf den Unterhalt und Betrieb einer lokalen Kundenschnittstelle mit 

Datenabruf und die allgemeine Erweiterung der Funktion der Messgeräte zu einem eigentlichen Energiema-

nagementsystem ist nicht sinnvoll. Es bestehen am Markt bereits Produkte und Lösungen, die kundenseitig 

ergänzend zum Smart Meter für den Datenabruf und die Datenaufbereitung eingesetzt werden können und 

die die Wünsche des Kunden massgeschneidert abdecken können. Eine Anpassung der Spezifikationen der 

Messgeräte ist dazu nicht notwendig. Für Kunden, die keinen spezifischen Bedarf nach hochaufgelösten 

Echtzeitdaten haben, kann ein Datenabruf basierend auf der täglichen Datenabfrage des Netzbetreibers 

gewährleistet werden. Solche Datenabfragen können aus Datenschutz- und Datensicherheitsgründen aller-

dings nicht direkt aus dem Datenverarbeitungssystem des Netzbetreibers erfolgen, sondern via ein Kunden-

portal.  

 

Schliesslich weisen wir darauf hin, dass der Gesetzgeber die Verteilnetzbetreiber verpflichtet hat, innerhalb 

von 10 Jahren 80% der Messgeräte zu ersetzen. Entsprechend müssen bis Ende 2027 grossflächig intelli-

gente Messgeräte installiert werden. Um die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu können, sind zahlreiche 

Verteilnetzbetreiber heute mitten im Beschaffungsprozess für intelligente Messgeräte oder bereits im 

Rollout. Der Beschaffungsprozess ist aufgrund der notwendigen WTO/GATT-konformen Ausschreibungsver-

fahren aufwendig und kann mehrere Jahre dauern. Eine nachträgliche Änderung der Anforderungen wirkt 

sich verzögernd auf die laufenden Ausschreibungsverfahren aus oder kann gar dazu führen, dass diese 

wiederholt werden müssten. Auch für laufende Rollouts könnten die Änderungen erhebliche Verzögerungen 

und Kosten nach sich ziehen, sollte aufgrund neuer Gerätespezifikationen eine neuerliche Zertifizierung oder 

sogar eine Neubeschaffung notwendig werden. Auch aus Gründen von Treu und Glauben ist daher auf ent-

sprechende Änderungen zu verzichten. 
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2 Anträge zu den Bestimmungen 

Art. 8a Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 

 

Der VSE lehnt die neuen Anforderungen an eine lokale bidirektionale Schnittstelle mit Möglichkeit zum Abruf 

von Daten aus den eingangs dargelegten Gründen ab. Derartige Anforderungen entsprechen nicht einem 

internationalen Standard und sind nicht sinnvoll. Sie sind zudem mit den aktuellen Zählerkonzepten nicht 

umsetzbar und wecken daher unrealistische Erwartungen bei den Kunden. 

 

Antrag 

 

Art. 8a Intelligente Messsysteme 

1 Für das Messwesen und die Informationsprozesse sind bei Endverbrauchern, Erzeugungsanlagen und 

Speichern intelligente Messsysteme einzusetzen. Diese bestehen aus folgenden Elementen:  

a. einem beim Endverbraucher, bei der Erzeugungsanlage oder beim Speicher installierten elektroni-

schen Elektrizitätszähler, der:  

3. Schnittstellen aufweist, insbesondere eine für die bidirektionale Kommunikation mit einem Datenbe-

arbeitungssystem und eine andere für den betroffenen Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbe-

treiber, die ihm mindestens ermöglicht, seine Messdaten im Moment ihrer Erfassung abzurufen, 

einschliesslich der Lastgangwerte von 15 Minuten, und jederzeit in einem international üblichen Da-

tenformat herunterzuladen, und 

 

 

Art. 8a Abs. 1bis 

 

Der vorgeschlagene Absatz 1bis wirft einige Fragen auf: 

− Dieser Absatz ist grundsätzlich unnötig, da die Kosten von Messsystemen gemäss Art. 15 StromVG 

und Art. 13a StromVV bereits als anrechenbare Netzkosten gelten. Zudem garantiert Art. 8 StromVV 

bereits die kostenlose Bereitstellung von Messdaten. 

− Der Text der französischen und deutschen Fassung ist unterschiedlich. Die französische Fassung ist 

zu präzisieren, damit klar ist, dass es sich um «nicht individuell in Rechnung gestellte anrechenbare 

Kosten», gemäss Art. 16 StromVV handelt.  

− Leistungen, die über die reine Bereitstellung von Messdaten gemäss StromVV hinausgehen und von 

anderen Marktteilnehmern als den Verteilnetzbetreibern erbracht werden, sind nicht als anrechenbare 

Netzkosten anzusehen und selbstverständlich einzeln in Rechnung zu stellen. 

 

 

Art. 8a Abs. 1 Bst. c und Abs. 2 Bst. c 

 

Die Formulierung in Art. 8a Abs. 1 Bst. c StromVV ist missverständlich. Sie erweckt den Eindruck, dass der 

Kunde Zugriff auf das Datenverarbeitungssystem des Netzbetreibers erhält und von dort die Daten seines 

intelligenten Messgeräts abrufen kann. Datenverarbeitungssysteme sind dafür jedoch nicht konzipiert. Zu-

dem ist eine solcher Zugriff auch aus Gründen der Datensicherheit völlig ausgeschlossen. Die Weitergabe 

von Daten erfolgt nicht direkt über das Datenverarbeitungssystem, sondern in der Regel über ein Kunden-

portal, damit Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet werden können. Deshalb beantragt der VSE, 

die Anpassung betr. Datendownload und Standardformat im Kontext der bereits vorgesehenen Visualisie-
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rung der Daten und somit in Art. 8a Abs. 2 Bst. c StromVV zu definieren. Dies wäre auch im Einklang mit der 

Schutzbedarfsanalyse des BFE, bei der der Kundenzugriff über das «Visualisierungssystem» erfolgt. 

 

Der VSE geht davon aus, dass der Zugriff auf Kundendaten in Zukunft über Kundenportale (oder ggf. zu 

einem späteren Zeitpunkt über einen oder mehrere Datenhubs) erfolgen wird. Den Zusatz, dass der Endver-

braucher «mindestens einmal täglich» Zugriff auf seine Daten haben soll, braucht es in diesem Kontext nicht 

– der Zugriff auf Kundenportale ist in der Regel nicht befristet. Es besteht allerdings ein Widerspruch zu 

Art. 8d Abs. 4 StromVV. Der Netzbetreiber darf die Daten von intelligenten Messsystemen maximal einmal 

täglich abrufen, sofern der Netzbetrieb nicht ein häufigeres Abrufen erfordert. Es macht unter diesen Vo-

raussetzungen keinen Sinn, dass der Endverbraucher die Daten häufiger als einmal täglich abfragt. 

 

Antrag 

 

Art. 8a Intelligente Messsysteme 

1 Für das Messwesen und die Informationsprozesse sind bei Endverbrauchern, Erzeugungsanlagen und 

Speichern intelligente Messsysteme einzusetzen. Diese bestehen aus folgenden Elementen:  

c. einem Datenbearbeitungssystem, mit dem die Daten abgerufen werden auch die Endverbraucher, Er-

zeuger und Speicherbetreiber ihre Messdaten abrufen und mindestens einmal täglich in einem interna-

tional üblichen Datenformat herunterladen können. (d.h. gem. geltendem Recht)  

2 Die Elemente eines solchen intelligenten Messsystems funktionieren so zusammen, dass: 

c. die Messdaten, einschliesslich der Lastgangwerte von 15 Minuten, dem betroffenen Endverbraucher, 

Erzeuger oder Speicherbetreiber beim Abruf verständlich dargestellt werden und von diesem in einem 

international üblichen Datenformat bezogen werden können; 

 

 

Art. 31l 

 

Die Frist für die Umsetzung ist bis 2022 zu erstrecken. Die Verteilnetzbetreiber können die notwendigen 

Anpassungen in den Kundenportalen nicht in Eigenregie umsetzen, sondern sind von ihren Systemlieferan-

ten abhängig. Die Entwicklung der notwendigen standardisierten Komponenten durch die Hersteller benötigt 

eine gewisse Zeit. 

 

Antrag 

 

Art. Art. 31l  

6 Sofern ein intelligentes Messsystem die Möglichkeit, die eigenen Messdaten abzurufen und in einem in-

ternational üblichen Datenformat herunterzuladen, technisch nicht in der Weise unterstützt, wie sie in Ar-

tikel 8a Absatz 1 Buchstaben a Ziffer 3 und 2 Buchstabe c vorgeschrieben ist, ist das Messsystem um-

gehend, spätestens aber bis 1. April 2022 2021 nachzurüsten. Ausnahmen nach den Absätzen 1 und 2 

bleiben vorbehalten. 

 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. Für allfällige Rückfragen oder zur Dis-

kussion stehen wir gern zur Verfügung. 
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Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Michael Frank      Michael Paulus 

Direktor                 Bereichsleiter Netze und Berufsbildung 
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Zug, 9. Juli 2020

Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a)

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, 
sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur geplanten Änderung der Stromversorgungsverordnung (StromW) 
Stellung zu nehmen. WWZ ist als Verteilnetzbetreiberin mit über 50 000 angeschlossenen Haushalten von den 
vorgeschlagenen Änderungen direkt und in erheblichem Ausmass betroffen.

WWZ sieht in der Digitalisierung und Dezentralisierung des Energiesystems grosse Chancen zur Umsetzung 
der Energiestrategie 2050. Dass dabei Messdaten eine zentrale Rolle spielen, ist offensichtlich. Trotzdem leh­
nen wir die vorgeschlagene Änderung der technischen Mindestanforderungen an intelligente Messsys­
teme mit Nachdruck ab.

Die im geltenden Recht festgehaltenen Mindestanforderungen sind das Ergebnis eines längeren Prozesses 
zwischen Bund, Netzbetreibern und Industrie. Sie wurden vor dem Beginn des Smart-Meter-Rollouts verbind­
lich festgelegt. Sie sehen bereits vor, dass die Netznutzer in Echtzeit Zugang zu ihren Daten haben. Das Än­
dern der Regeln mitten in der Umsetzung schädigt das Vertrauen in die Rechtssicherheit, führt zu massgebli­
chen Zusatzkosten und Verzögerungen und bringt keinen Mehrwert. Gerne legen wir im Folgenden diese 
unsere Einschätzung im Detail dar.

Die Änderung bringt keinen Mehrwert

• Bereits nach geltendem Recht müssen Elektrizitätszähler über eine Kundenschnittstelle verfügen, die es 
«mindestens ermöglicht, Messwerte im Moment ihrer Erfassung sowie die Lastgänge ... abzurufen» (Art.
8a Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 StromW). Die Netznutzer haben damit jederzeit Zugriff auf sämtliche Daten, die 
vom Zähler erfasst und gespeichert werden. Die technischen Spezifikationen der Schnittstellen sind, soweit 
wir dies überblicken können, dokumentiert und öffentlich verfügbar.

• Der Markt bietet heute schon Lösungen, mit denen die Netznutzer ihre Daten aus dieser Schnittstelle 
beziehen und einfach weiterverwenden können. Die vorgeschlagene Änderung würde dazu führen, dass 
der Netzbetreiber als Monopolist für den Unterhalt und Betrieb der Kundenschnittstelle verantwortlich 
würde, was den Wettbewerb einschränken würde.
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• Der Bezug der Daten ab der Kundenschnittstelle ist für die Netznutzer bereits heute möglich. Natürlich 
fallen für das dort einzusetzende Hardware-Modul zur Auslesung der Daten einmalig Kosten an. Diese 
sind aber in Ergänzung zu den übrigen Komponenten, die für eine lokale Energieoptimierung notwendig 
sind (z. B. Batteriespeicher, Wärmepumpensteuerung etc.) vernachlässigbar.

Die Änderung schafft erhebliche neue Anforderungen an die Systeme und Prozesse sowie Risiken hin­
sichtlich Datensicherheit und Haftung

• Nach geltendem Recht muss das Datenbearbeitungssystem gemäss Art. 8a Abs. 1 Bst. c StromVV entge­
gen der Aussage im Erläuternden Bericht (1. Absatz im Abschnitt 2) nicht direkt über eine Kundenschnitt­
stelle verfügen. Es ist dies ein System des Netzbetreibers, das dazu dient, die Messdaten zu sammeln, zu 
aggregieren und für die weitere Verwendung aufzubereiten. Die erforderliche Visualisierung der Daten 
kann beispielsweise im Kundenportal erfolgen.

• Bislang ist auch nicht erforderlich, dass die Daten aus den Elektrizitätszählern täglich flächendeckend aus­
gelesen und ins Datenbearbeitungssystem integriert werden. Vielmehr besteht sogar die Vorschrift, die 
Daten aus Datenschutzgründen «maximal einmal täglich» abzurufen (Art. 8d Abs. 4 StromVV).

• Die neu vorgeschlagene Vorschrift, wonach die Kunden ihre Messdaten mindestens einmal täglich aus 
dem Datenbearbeitungssystem herunterladen können, stellt daher erhebliche neue Anforderungen an das 
Datenbearbeitungssystem und die Ausleseprozesse dar. Eine gesicherte tägliche Datenbereitstellung kann 
massive Betriebskosten verursachen, da eine Nicht-Lieferung sofort angegangen werden muss und nicht 
gewartet werden kann, bis der Zähler die (lokal gespeicherten) Daten liefert.

• Mit der zwingenden Schaffung einer Kundenschnittstelle zum Datenbearbeitungssystem stellen sich er­
höhte Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit, die im bislang geschlossen konzipierten Sys­
tem nicht Vorlagen.

• Letztlich stellen sich schwierige Haftungsfragen für den Fall, dass es dem Verteilnetzbetreiber nicht gelin­
gen sollte, die Daten täglich zur Verfügung zu stellen. Wenn ein Netznutzer basierend auf den herunter­
geladenen Daten Steuerungen vornimmt oder eigene Systeme betreibt, kann er unter Umständen einen 
finanziellen Nachteil erleiden, wenn das Herunterladen der Daten auch nur kurzfristig nicht funktioniert.

Die Änderung führt zu einer Ungleichbehandlung der Verteilnetzbetreiber und zu einer nicht verursa­
chergerechten Sozialisierung von Kosten

• Stossend ist ferner der Umstand, dass zu einem Zeitpunkt, an dem zahlreiche Netzbetreiber mitten in der 
Umsetzung des Smart-Meter-Rollouts stecken bzw. diesen teilweise gar schon abgeschlossen haben, neue 
Anforderungen formuliert werden.

• WWZ hat für die Beschaffung der Komponenten ihrer intelligenten Messsysteme mit beträchtlichem Auf­
wand WTO/GATT-konforme öffentliche Ausschreibungen durchgeführt. Diese basierten auf einer präzisen 
Spezifikation der vorgeschriebenen technischen Anforderungen. Da nicht davon ausgegangen werden 
kann, dass das über die Ausschreibung ausgewählte intelligente Messsystem die neuen Spezifikationen er­
füllt oder nachgerüstet werden kann, müsste die Ausschreibung bei Änderung der StromVV unter Um­
ständen gar wiederholt werden.

• Die vorgeschlagene Änderung würde sich jedenfalls substanziell verzögernd auf die Umsetzung zentraler 
Elemente des Rollouts auswirken. Die fundamentale Anpassung des Datenbearbeitungssystems ist nicht in
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der angegebenen Frist (1. April 2021) umsetzbar. Ausserdem ist auch an die Zertifizierung der intelligenten 
Messsysteme und die Umsetzung der Datensicherheitsrichtlinien zu denken.

• Dadurch ist bei Netzbetreibern wie WWZ, die sich - auch mit Blick auf den Kundennutzen - für einen ver­
hältnismässig raschen Rollout entschieden haben, mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. Zwar könnten 
diese Kosten über die Netznutzungstarife sozialisiert werden. Es käme aber damit zu einer Ungleichbe­
handlung der Netzbetreiber und ihrer jeweiligen Netznutzer. Hinsichtlich der Einführung der Sunshine- 
Regulierung oder gar einer Liberalisierung des Messwesens, wo die Messtarife künftig transparent ge­
macht werden, ist dies nicht akzeptabel.

• Ohnehin würden mit den erhöhten Anforderungen allen Netznutzern Kosten auferlegt, die praktisch nie­
mandem einen echten Mehrwert stiften. Das widerspricht dem Prinzip der Verursachergerechtigkeit.

Aus diesen Gründen beantragen wir Ihnen, von den vorgeschlagenen Änderungen abzusehen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für eine vertiefte Diskussion 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse 
WWZ Netze AG

Andreas Widmer 
CEO

Heinz Lauper 
Leiter Netzwirtschaft
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Paudex, le 25 août 2020 
GBO/cbi 

Consultation fédérale — Révision de l’ordonnance sur l’approvisionnement en 
électricité (art. 8a) 

Madame la Présidente, 
 
Nous avons pris connaissance de la consultation mentionnée sous rubrique et nous 
nous permettons de vous transmettre ci-après notre prise de position.  
  
Dans son principe, nous ne nous opposons pas à ladite révision. 
 
Toutefois, nous réservons l’avis des milieux concernés par le déploiement (rollout) des 
systèmes de mesure intelligents (compteurs intelligents ou smart meters). 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous prêterez à notre prise de position et vous 
prions de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de notre très haute considération.    
  
 
Centre Patronal  

Gregory Bovay  

 

Madame la Présidente de la Confédération  
Simonetta Sommaruga  
Cheffe du DETEC  
Palais fédéral 
3003  Berne  
  
Par courriel : 
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 
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GastroSuisse 
Für Hotellerie und Restauration  
Pour l’Hôtellerie et la Restauration 
Per l’Albergheria e la Ristorazione 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 
Bundeshaus Nord 
3003 Bern 
 

Per Mail an:  

Bundesamt für Energie 
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch  
 
Zürich, 23. August 2020 
 
Vernehmlassungsantwort 
 
Revision der Stromversorgungsverordnung (StromVV, SR 734.71; Art. 8a) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

GastroSuisse, der grösste Branchenverband der Schweiz mit rund 20'000 Mitgliedern (Hotels, Restau-
rants, Cafés, Bars etc.) in allen Landesgegenden, organisiert in 26 Kantonalsektionen und vier Fach-
gruppen, nimmt im obengenannten Vernehmlassungsverfahren gerne wie folgt Stellung: 
 
I. Allgemeine Würdigung 

GastroSuisse befürwortet die Revision der Stromversorgungsverordnung. Damit Endverbraucher allfäl-
liges Potenzial beim Energiesparen erkennen und ausschöpfen können, sind Informationen zum Ener-
gieverbrauch unerlässlich. 
Die Revision der Stromversorgungsverordnung ermöglicht einen transparenten und unkomplizierten 
Zugang zu Verbrauchsinformationen. Explizit zu begrüssen ist die Vorgabe, dass der Datenabruf und 
–export für den Endverbraucher kostenlos sind und leicht verständlich zur Verfügung gestellt werden. 
Beide Aspekte können sowohl Motivation als auch Bedingung dafür sein, den eigenen Energiever-
brauch zu optimieren (Art. 8a). 
 
II. Potenzial nutzen 

Hervorheben möchten wir an dieser Stelle, dass die Vorteile eines niederschwelligen Informationszu-
gangs im Bereich Energieverbrauch und intelligenter Messsysteme mit einer vollständigen Strommarkt-
öffnung noch mehr zur Geltung kommen würden. Für Haushalte und KMU mit einem Verbrauch von 
unter 100'000 kWh/Jahr werden die erwähnten Informationen zum Energieverbrauch insbesondere in-
teressant, wenn der Stromlieferant frei wählbar ist. Der erleichterte Zugang zu Daten und gleichzeitig 
die Möglichkeit zum Anbieterwechsel erachten wir somit als sich ergänzende Prozesse. 
 
Als kritisch erachten wir den Aspekt, dass die Kosten der technischen Umrüstung den Netzkosten an-
gerechnet werden sollen und somit zu Lasten der Endverbraucher fallen. Wir schlagen dementspre-
chend die folgende Änderung von Art. 31l Abs. 3 vor: 
 

Die Kosten der Messeinrichtungen, die den Artikeln 8a und 8b nicht entsprechen, aber nach den Ab-
sätzen 1 und 2 und nach Artikel 31e Absatz 1 zweiter Satz eingesetzt werden dürfen, bleiben anre-
chenbar trägt der Netzbetreiber. 

 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der Haltung von GastroSuisse. 
 

Freundliche Grüsse 

 

GastroSuisse 

 
  

Daniel Borner 
Direktor 

Severin Hohler 
Leiter Wirtschaftspolitik 
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Gruppe Grosser Stromkunden Universitätstrasse 53 w.mueller@stromkunden.ch 
 8006 Zürich  Tel: +41 (0)44 252 57 53 
 

Ihre Ansprechperson: 

Walter Müller 

+41 (0)44 252 57 53 

w.mueller@stromkunden.ch 

Dokument: 

SN_StromVV_Art.8a2020_fin.docx 

Bundesamt für Energie 

Sektion Netze 

3003 Bern 

per Email an: 

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch  

Zürich, 20. August 2020 

Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a StromVV) 

Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Per Email vom 25. Mai 2020 haben Sie uns über die Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens zur 

Revision der Stromversorgungsverordnung informiert. Die Mitglieder der Gruppe Grosser 

Stromkunden (GGS) bedanken sich für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu können. Die GGS vereint 

die energiepolitischen Interessen ihrer Mitglieder und der Endverbraucher der Wirtschaft im Bereich 

des Strommarktes und der Stromversorgung. Die GGS engagiert sich für eine sichere Elektrizitätsver-

sorgung und einen wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarkt. Sie repräsentiert mehr als 10% des 

Stromverbrauchs in der Schweiz.  

Zu den Mitgliedern der GGS gehören unter anderem mehrere Endkunden mit sehr vielen über die 

ganze Schweiz verteilten Verbrauchsstätten. Des Weiteren werden an denselben Standorten immer 

öfter dezentrale Erzeugungsanlagen und Speicher eingerichtet. Einige Unternehmen betreiben auch 

eigene Bilanz- oder Subbilanzgruppen. Diese sind ganz besonders auf zeitnahe Verbrauchs- und 

Produktionsdaten angewiesen, um am Spotmarkt möglichst treffsichere Fahrplananpassungen 

machen zu können. Mit den heute genutzten Zählern (→ smart meter rollout) und Energiedaten-

Management-Systemen ist es ohne weiteres möglich, diese Daten zeitnah, d.h. mindestens ein Mal 

täglich frühmorgens plausibilisiert zur Verfügung zu stellen. Wir stellen deshalb folgenden Antrag für 

eine leicht modifizierte Formulierung in Art. 8a Abs. 1 lit. c 

einem Datenbearbeitungssystem, mit dem auch die Endverbraucher, Erzeuger und Speicherbetreiber 

ihre plausibilisierten Messdaten abrufen und mindestens einmal täglich in einem international 

üblichen Datenformat herunterladen können. 
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Wir unterstützen alle in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagenen Änderungen vollumfänglich. 

Sie erleichtern nicht nur die Überwachung des Verbrauchs und die Optimierung der Strom-

beschaffung, sondern ermöglichen neue Energiedienstleistungen, die für die Umsetzung der 

Energiestrategie notwendig sind. 

Als Anregung möchten wir daran erinnern, dass das BFE in seinem Faktenblatt 1 zu den 

beabsichtigten Änderungen des Stromversorgungsgesetzes vom 3 April 2020 einen nationalen 

Datahub vorschlagen will. Aus unserer Sicht drängt sich ein solcher Datahub auf, weil dies die 

Komplexität des Systems mit den zahlreichen Schnittstellen und den teilweise proprietären 

Einzellösungen reduzieren wird. In den einleitenden Bemerkungen im erläuternden Bericht zur 

jetzigen Vorlage steht: «In Zukunft könnte der Datenzugang für die Endverbraucher und Erzeuger 

sowie für alle interessierten Akteure auch über einen nationalen Datahub gewährleistet sein.» 

Wir würden es sehr begrüssen, wenn bereits in dieser Revision der Stromversorgungsverordnung – im 

Rahmen des gesetzlich Möglichen – der Weg für einen Datahub geebnet würde. 

Die GGS dankt für die Berücksichtigung unserer Anliegen und ist bereit, bei der Entwicklung der 

Lösungsvorschläge mit zu arbeiten. 

Freundliche Grüsse 

    

Andreas Münch      Walter Müller 

Präsident      Geschäftsführer 

 



Geschäftsstelle IG Detailhandel Schweiz 
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Bundesamt für Energie 

Sektion Netze 

3003 Bern 

per Email an:  

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch  

Bern 

14.08.2020 

Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Revision der Stromversorgungs-

verordnung.  

 

Die Mitglieder der IG Detailhandel Schweiz unterstützen die vorgeschlagenen Änderungen. 

Sie erleichtern nicht nur die Überwachung des Verbrauchs und die Optimierung der Strom-

beschaffung, sondern ermöglichen neue Energiedienstleistungen, die für die Umsetzung der 

Energiestrategie notwendig sind. 

 

Zentral ist aus Sicht der Mitglieder der IG Detailhandel, dass möglichst zeitnah ein nationaler 

Datahub eingerichtet wird, über den der Datenzugang für die Endverbraucher und die übri-

gen relevanten Akteure gewährleistet werden kann. Dies, um die Komplexität des Systems 

mit den zahlreichen Schnittstellen und den teilweise proprietären Einzellösungen zu reduzie-

ren. Die Erwähnung einer möglichen künftigen Lösung mittels nationalem Datahub im erläu-

ternden Bericht zur vorliegenden Vorlage nehmen wir mit Genugtuung zur Kenntnis. Des 

Weiteren möchten wir an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass das BFE in seinem 

Faktenblatt 1 zu den beabsichtigten Änderungen des Stromversorgungsgesetzes vom 3. Ap-

ril 2020 bereits angekündigt hat, einen solchen Datahub vorschlagen zu wollen.  

 

Die Mitglieder der IG Detailhandel würden es sehr begrüssen, wenn bereits in dieser Revi-

sion der Stromversorgungsverordnung – im Rahmen des gesetzlich Möglichen – der Weg für 

einen Datahub geebnet würde. 
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Die IG Detailhandel Schweiz bedankt sich für die Berücksichtigung ihrer Überlegungen und 

Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 
 

Ladina Schröter 

Stv. Leiterin Wirtschaftspolitik 

Coop Genossenschaft 

Roland Stadler 

Leiter Energiebeschaffung 

Migros-Genossenschafts-Bund 
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Bundesamt für Energie 
Abteilung Energieeffizienz und  
Erneuerbare Energien 
3003 Bern 
Per Email an: EnG@bfe.admin.ch 
 
 
Zürich, 10. August 2020 
 
 
Vernehmlassung zur Revision der Stromverordnung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für Ihre E-Mail vom 25. Mai 2020 und für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Ver-
nehmlassung zur Revision der Stromverordnung. Die Mitglieder der IGEB bedanken sich für die Mög-
lichkeit, Stellung nehmen zu können. 
 
Die Interessengemeinschaft der energieintensiven Basisindustrien unseres Landes (IGEB) repräsentiert 
rund fünf Prozent des schweizerischen Strom- und ca. sechs Prozent des Gasendverbrauchs. Die IGEB 
organisiert jene Branchen und Betriebe, bei welchen der Energiekostenanteil gemessen an der Brutto-
wertschöpfung besonders hoch und die Stromendpreise im internationalen Standortwettbewerb dem-
entsprechend existentielle Bedeutung haben. In der IGEB sind die Branchenverbände der Papier/Karton 
/Folien-, Glas-, Ziegel-, Zement- und Giesserei-Industrie sowie Einzelbetriebe der Stahl-, Chemie-, Holz-
faser- und Gasindustrie vereinigt. 
 
Zu den Mitgliedern der IGEB gehören unter anderem mehrere Endkunden mit sehr vielen über die gan-
ze Schweiz verteilten Verbrauchsstätten. Des Weiteren werden an denselben Standorten immer öfter 
dezentrale Erzeugungsanlagen und Speicher eingerichtet. Einige Unternehmen betreiben auch eigene 
Bilanz- oder Subbilanzgruppen. Diese sind ganz besonders auf zeitnahe Verbrauchs- und Produktionsda-
ten angewiesen, um am Spotmarkt möglichst treffsichere Fahrplananpassungen machen zu können. 
Wir unterstützen deshalb die vorgeschlagenen Änderungen vollumfänglich. Sie erleichtern nicht nur die 
Überwachung des Verbrauchs und die Optimierung der Beschaffung, sondern ermöglichen neue Ener-
giedienstleistungen, die für die Umsetzung der Energiestrategie notwendig sind. 
 
Gerne möchten wir zu nachfolgenden Punkten Stellung nehmen: 
 
Datahub 
Als Anregung möchten wir daran erinnern, dass das BFE in seinem Faktenblatt 1 zu den beabsichtigten 
Änderungen des Stromversorgungsgesetzes vom 3. April 2020 einen nationalen Datahub vorschlägt. 
Aus unserer Sicht drängt sich ein solcher Datahub auf, weil dies die Komplexität des Systems mit den 
zahlreichen Schnittstellen und den teilweise proprietären Einzellösungen reduzieren wird. In den einlei-
tenden Bemerkungen im erläuternden Bericht zur jetzigen Vorlage steht: «In Zukunft könnte der Daten-
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zugang für die Endverbraucher und Erzeuger sowie für alle interessierten Akteure auch über einen nati-
onalen Datahub gewährleistet sein.» 
 
Wir würden es sehr begrüssen, wenn bereits in dieser Revision der Stromversorgungsverordnung – im 
Rahmen des gesetzlich Möglichen – der Weg für einen Datahub geebnet würde. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung und empfehlen Ihnen unsere Bemerkun-
gen und Positionen zur Berücksichtigung bei der weiteren Behandlung dieses Geschäfts. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

                                             
Frank R. Ruepp                                                                       Carla Hirschburger 
Präsident                                                                                 Geschäftsführerin 
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Stellungnahme zur Teilrevision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur geplanten Verordnungsrevision Stellung zu nehmen. 

 

Der SIA begrüsst die vorgeschlagene Anpassung der Stromversorgungsverordnung. Zur Umsetzung der Energie-

strategie 2050 ist die Nutzung intelligenter Messsysteme ein wichtiger Baustein. Im Folgenden finden Sie unsere 

Vorschläge und Anliegen zur Anpassung des Art. 8a und Art 31l: 

 

Antrag: Änderung von Art. 8a Abs. 1 Bst. a Ziff. 3  

1 Für das Messwesen und die Informationsprozesse sind bei Endverbrauchern, Erzeugungsanlagen und Speichern 

intelligente Messsysteme einzusetzen. Diese bestehen aus folgenden Elementen: 

a. einem beim Endverbraucher, bei der Erzeugungsanlage oder beim Speicher installierten elektronischen Elektri-

zitätszähler, der: 

2. Betrifft nur den französischen Text. 

3. normierte Schnittstellen aufweist, insbesondere eine für die bidirektionale Kommunikation mit einem Datenbe-

arbeitungssystem und eine andere für den betroffenen Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber, die ihm  

mindestens ermöglicht, seine normierten Messdaten im Moment ihrer Erfassung abzurufen, einschliesslich der 

Lastgangwerte von 1 15 Minuten, und jederzeit in einem international üblichen Datenformat herunterzuladen, und 

c. einem Datenbearbeitungssystem, mit dem auch die Endverbraucher, Erzeuger und Speicherbetreiber ihre 

Messdaten abrufen und mindestens einmal täglich in einem international üblichen Datenformat herunterladen kön-

nen. 

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Frau Bundespräsidentin 

Simonetta Sommaruga 

 

 

Geht per E-Mail an: 

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 

Jörg Dietrich 

Fachverantwortlicher Klima/Energie 

joerg.dietrich@sia.ch 

+41 44 283 15 17 

Zürich, 05. August 2020 / mm 
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Begründung 

Normierte Schnittstellen und normierte Messdatenformate sind die Grundlage für eine effiziente Datenanbindung 

und einen effizienten Datenaustausch. Ohne Normierung wird jeder Datenaustausch zu einem kostspieligen Ein-

zelprojekt, das sich nur in wenigen Fällen lohnt. Smart grid verlangt eine "normierte Schnittstelle und normierte 

Datenformate" zwischen Stromnetz und Gebäude. 

Die übliche Abrechnungsform in der Stromwirtschaft sind heute gemittelte 15-Minuten-Werte, insgesamt 96 Werte 

an einem Tag. Möchte ein Stromkunde oder Netzbetreiber seine Anlage netzdienlich / optimiert einsetzen, muss er 

innerhalb von 15 Minuten seinen Verbrauch oder seine Einspeisung optimieren / regeln. Mit 1-Minutenwerten (576 

Werten am Tag) lassen sich Anlagen innerhalb der 15-Minuten-Intervalle regeln. 

 

Antrag: Ergänzung von Art.31l. Abs. 3  

3 Die Kosten der Messeinrichtungen, die den Artikeln 8a und 8b nicht entsprechen, aber nach den Absätzen 1 und 

2 und nach Artikel 31e Absatz 1 zweiter Satz eingesetzt werden dürfen, bleiben anrechenbar. Verlangt ein Kunde 

schriftlich einen neuen Zähler, der den neuen Vorgaben von Art. 8a entspricht, so wechselt der Netzbetrei-

ber diesen für den Kunden aus. Die Wechselkosten sind anrechenbare Netzkosten. 

 

Begründung 

Es wird Kunden geben, die in nächster Zeit kein Interesse an den neuen Möglichkeiten der Zähler haben. Eine 

Umbauzeit von maximal etwa 15 Jahren ohne Sonderabschreiber ist für diese Kunden in Ordnung. Es gibt andere 

Kunden, insbesondere solche mit grösseren Liegenschaften, Prosumer, mit Umbauprojekten, die möglichst rasch 

von den neuen Möglichkeiten der Zähler profitieren möchten und einen Beitrag an die Energiewende leisten möch-

ten. Sie sollen unkompliziert und schnell einen neuen Smart Meter erhalten. 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und wohlwollende Prüfung unserer Anliegen und stehen Ihnen für einen 

Austausch gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

     

 

Adrian Altenburger 

Vizepräsident SIA und 

Präsident Fachrat Energie 

 

Jörg Dietrich 

Fachverantwortlicher Klima/Energie 
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Philipp Bregy 
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Zürich, 20. August 2020  

 

Revision der Stromversorgungsverordnung (StromVV) – Stellungnahme 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur Revision der StromVV (Art. 8a) Stellung zu nehmen.  

Swissmem ist der führende Verband für KMU und Grossunternehmen der schweizerischen Ma-

schinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) und verwandter technologieorientierter 

Branchen. Swissmem fördert die nationale und die internationale Wettbewerbsfähigkeit ihrer 

1'200 Mitgliedsfirmen durch eine wirkungsvolle Interessenvertretung, bedarfsgerechte Dienst-

leistungen, eine gezielte Vernetzung sowie eine arbeitsmarktgerechte Aus- und Weiterbildung 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MEM-Industrie.  

Die Schweizer MEM-Industrie ist eine facettenreiche und innovative Hightech-Branche, die in 

sämtlichen Lebens- und Wirtschaftsbereichen leistungsstarke Lösungen anbietet. Sie erwirt-

schaftet 7% des Bruttoinlandproduktes (2019) und nimmt damit in der schweizerischen Volks-

wirtschaft eine Schlüsselstellung ein. Die Branche ist mit rund 325'000 Beschäftigten die 

grösste industrielle Arbeitgeberin der Schweiz und leistet mit Ausfuhren im Wert von CHF 68.3 

Milliarden rund 30% der gesamten Güterexporte. 60% der ausgeführten Güter der MEM-Indust-

rie werden in die EU exportiert. 

 

Swissmem unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen der StromVV.  

Die fortschreitende Digitalisierung schafft insbesondere im Bereich von Energiedienstleistungen 

neue Innovationspotenziale. Gerade im Hinblick auf eine vollständige Strommarkt-Öffnung er-

möglicht die StromVV-Anpassung künftig eine einfachere Verfügbarkeit der Messdaten für alle 

beteiligten Akteure. Dies entspricht einem grossen Verbraucherbedürfnis. Konkret bedeutet es 

für die Stromkonsumenten eine erleichterte Verbrauchsüberwachung und damit auch die Mög-

lichkeit zur Optimierung der Strombeschaffung.   

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Dr. Stefan Brupbacher Philipp Bregy 

Direktor Ressortleiter Energie 
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H E V Schweiz

Bundesamt für Energie
Sektion Netze
Frau Bundespräsidentin S. Sommaruga
3003 Bern

per E-Mail: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

18. August 2020

Vernehmlassung Revision der Stromversorgungsverordnung (StromVV)

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Ihrem Schreiben vom 25. Mai 2020 haben Sie die Vernehmlassung zur Revision der Stromver-
sorgungsverordnung (StromVV) mit Fokus auf die Abrufbarkeit der Messdaten eröffnet. Für die uns
gebotene Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.

Der HEV Schweiz ist mit seinen über 335'000 Mitgliedern der grösste Vertreter der Interessen der
Haus- und Grundeigentümer in der Schweiz. In dieser Funktion setzen wir uns konsequent für die
Förderung und den Erhalt des Wohn- und Grundeigentums ein und vertreten die Interessen unserer
Mitglieder auf allen Ebenen. Da unsere Mitglieder von der geplanten Verordnungsänderung betrof-
fen sind, machen wir von der uns offerierten Möglichkeit zur Stellungnahme Gebrauch und reichen
Ihnen diese innert Frist ein.

Art. 8a StromW Intelligente Messsysteme

Mit der Ergänzung in Art. 8a StromW soll sichergestellt werden, dass dem Kunden die Messdaten
zu seinem Stromverbrauch jederzeit in 15-Minuten Schritten sowie in Form eines Datensatzes zu
Verfügung steht. Der Zugang zu den eigenen Messdaten muss auf zwei Wegen möglich sein. Ei-
nerseits kann er über die lokale Schnittstelle stattfinden, die jeder Elektrizitätszähler eines jeden
intelligenten Messsystems aufweisen muss. Andererseits können die Messdaten auch auf dem
vom Verteilnetzbetreiber betriebenen zentralen Datenbearbeitungssystem abgerufen werden. Die
vorliegende Verordnungsänderung stellt klar, dass es für den Endverbraucher, Erzeuger oder
Speicherbetreiber beide Male möglich sein muss, die Messdaten beim Abruf auch kostenlos her-
unterzuladen, und dass zur Darstellung der Messdaten ein international übliches Format zu ver-
wenden ist

Mittels dieser Informationen werden Stromkunden motiviert und befähigt, die Möglichkeiten zur
Steigerung der Energieeffizienz auszunutzen. Im Zusammenhang mit dem Betrieb von Zusam-
menschlüssen zum Eigenverbrauch wird es zudem möglich sein, die Abrechnungen transparenter
und zeitnah erstellen zu können. In der Kombination mit gebäudeinternen Regelsystemen kann
inskünftig der Eigenverbrauchsanteil einfach weiter angehoben werden.



Der HEV Schweiz unterstützt die vorliegende Änderung des Art. 8a StromW.

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die
Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Hauseigentümerverband Schweiz

q. Ä-
aNR Han:
Präsident HEV Schweiz

Thomas Ammann
Ressortleiter Energie- und Bautechnik



 

  

 

 

 
 
 
Office fédéral de l’énergie OFEN 
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 Lausanne, le 18 août 2020 
 
 
Consultation sur la révision l’Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (art. 8a) 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Fédération romande des consommateurs (FRC) vous remercie de l’avoir associée à la 

consultation sur la modification de l’art. 8a de l’Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité et 

vous prie de trouver sa position ci-après.  

 

La FRC soutient la révision proposée. En effet, afin de permettre aux consommateurs d’être acteurs 
de la transition énergétique et de contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs de la Stratégie énergétique 

2050, il est nécessaire de favoriser l’accès le plus facile possible du consommateur final, du 

producteur d’électricité ou de l’exploitant de stockage à ses données de production et/ou de 

consommation. Compléter l’article pour permettre le téléchargement des données de mesures en 

plus de leur consultation est donc à saluer.  

 

La FRC s’inquiète toutefois pour la protection des données contenues dans le centre de données 

national (datahub) et invite l’OFEN a proposer des mesures additionnelles permettant de renforcer 

sa sécurité. 

 

 

En vous remerciant de prendre en compte notre position, nous vous prions de recevoir, Madame, 

Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 

 
 Fédération romande  
 des consommateurs 
 
 
 
 

 Sophie Michaud Gigon Laurianne Altwegg 
 Secrétaire générale Responsable Energie 

mailto:verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch


 

 

Stiftung für Konsumentenschutz, Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23 

Telefon 031 370 24 24, info@konsumentenschutz.ch, www.konsumentenschutz.ch 
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Revision der Stromversorgungsverordnung 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur geplanten Revision der Stromversorgungsverordnung 

(StromVV) Stellung zu nehmen.  

Wir begrüssen im Grundsatz die vorgeschlagenen Präzisierungen im Messwesen und 

unterstützen die Vorlage.  

 

Drei Aspekte müssen aber aus Sicht der Konsumenten berücksichtigt werden:  

1. Datensicherheit: Allgemein gilt, dass die Verteilnetzbetreiber die ihnen anvertrauten 
Daten Datenschutzgesetzkonform verwalten. Die Systeme müssen sicher und preiswert 
ausgestaltet sein.  

2. Transparenz über Kosten: Die Kosten für die Bereitstellung der Daten an 
Endkonsumenten dürfen über die Netzkosten weiterverrechnet werden. Um Missbrauch 
zu erschweren ist es wichtig, dass diese Kosten auf den Rechnungen an die 
Endkonsumenten transparent ausgewiesen werden.  

3. Es ist sicherzustellen, dass – wo technisch sinnvoll und möglich – die Datenhoheit über 
die Messdaten bei den Endkonsumenten verbleibt und diese transparent und leicht 
verständlich auswählen können, welche Daten von welchen Drittanbietern verwendet 
werden dürfen (Opt-In). 

 

http://www.konsumentenschutz.ch/
mailto:verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch


 

 

Stiftung für Konsumentenschutz, Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23 

Telefon 031 370 24 24, info@konsumentenschutz.ch, www.konsumentenschutz.ch 
 
Die Stiftung für Konsumentenschutz ist Mitglied der Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen  

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung der Interessen der Konsumentinnen und 

Konsumenten. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Sara Stalder      Raffael Wüthrich 

Geschäftsleiterin      Leiter Nachhaltigkeit 

http://www.konsumentenschutz.ch/


  
 
 

Die Umweltschutzorganisation 
der Schweizer Wirtschaft 
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ECO SWISS 
Spanweidstrasse 3 
8006 Zürich 
Tel. +41 43 300 50 70 
E-Mail info@eco-swiss.ch 
Internet www.eco-swiss.ch 

 

Bundesamt für Energie 
 
3003 Bern 
 
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 

 
 Zürich, 17. August 2020 
 SJ/HPI 

 
 
Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) – Stellungnahme ECO SWISS 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Gelegenheit zur Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) Stellung 
nehmen zu können. 

Es ist wichtig, dass Stromkonsumenten, die immer öfter auch zu Stromproduzentinnen (Prosu-
menten) werden, möglichst umfassend, einfach und direkt auf ihre Verbrauchs- und Erzeugungs-
daten zugreifen können. Die vorliegende Verordnungsänderung stellt klar, dass es für den End-
verbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber möglich sein muss, die Messdaten beim Abruf kos-
tenlos herunterzuladen, und dass zur Darstellung der Messdaten ein international übliches For-
mat zu verwenden ist. 
 
ECO SWISS begrüsst die vorliegende Revision der Verordnung. 

Freundliche Grüsse  

 
 
 
 

Sylvia Jaus  Dr. Hans-Peter Isenring 

Leiterin Umweltschutz ECO SWISS   Präsident TK ECO SWISS 
 

ECO SWISS – Die Umweltschutzorganisation der Schweizer Wirtschaft – geht auf das Grün-
dungsjahr 1969 zurück und umfasst heute 12 Branchenverbände und rund 220 Unternehmen. 
ECO SWISS informiert und unterstützt seine Mitglieder bei der Umsetzung der Umweltgesetzge-
bung und vertritt ihre Interessen bei Politik und Behörden. 

mailto:info@eco-swiss.ch
http://www.eco-swiss.ch/
mailto:verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch


 
 

 

InfraWatt Verein für die Energienutzung aus Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser 
Kirchhofplatz 12 l 8200 Schaffhausen l Tel. +41 (0)52 238 34 34 l info@infrawatt.ch l www.infrawatt.ch  
 

1 

 
 
 
 
Bundesamt für Energie, Sektion Netze, 3003 Bern 
 
 
Per Mail: verordnungsrevisonen@bfe.admin.ch 
 
 
 
 
Schaffhausen, 04.06.2020    (Revision StromVg_InfraWatt_04 06 2020.doc) 

 
 
 

Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a):  
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahren 
 

 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, dass wir uns zu diesem Thema einbringen dürfen.  
 
Der Verein InfraWatt beschäftigt sich mit der Energienutzung aus Abwasser, Abfall, Abwas-
ser und Trinkwasser, um die Energieeffizienz und die erneuerbare Energieproduktion in die-
sen Bereichen weiter zu steigern. 
 
Wir dürfen Ihnen mitteilen, dass InfraWatt die aufgeführten Anpassungen unterstützt, dass 

• die Endverbraucher, Erzeuger und Speicherbetreiber die Möglichkeit bekommen, 

dass die Messdaten angezeigt und zur Verfügung gestellt werden. 

• Die Messdaten dem internationalen Standard angepasst werden.  

• Der Datenexport kostenlos sein soll.  

 
 
Wir hoffen Sie bei Ihren Bemühungen damit unterstützen zu können. 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
 
 
 
 

 
Filippo Lombardi          Ernst A. Müller 
Präsident InfraWatt, Alt-Ständerat Geschäftsführer InfraWatt 
 

mailto:info@infrawatt.ch
http://www.infrawatt.ch/


 

 
Schweizer Verband der Kleinwasserkraft 

Association Suisse de la petite hydraulique 

Associazione Svizzera della piccola idraulica 

Stellungnahme Swiss Small Hydro zur Vernehmlassung der «Revision der Stromver-
sorgungsverordnung (StromVV)» 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 
Im Namen von Swiss Small Hydro, dem Schweizer Verband der Kleinwasserkraft, danken 
wir Ihnen für die Möglichkeit, sich zur Vernehmlassung der Revision der Stromversorgungs-
verordnung (StromVV) äussern zu dürfen. 

Swiss Small Hydro, 1982 als Interessenverband Schweizer Kleinkraftwerk-Besitzer (ISKB) 
gegründet, setzt sich für die dezentrale und nachhaltige Nutzung der Wasserkraft ein und un-
terstützt die Anliegen unabhängiger Produzenten. Der Verband ist Vertreter von über 1'400 
Kleinwasserkraftwerken, zumeist im Besitz von unabhängigen Produzenten. Die Kleinwas-
serkraft ist nach der Grosswasserkraft die zweitwichtigste erneuerbare Energietechnologie 
und leistet einen Beitrag von über 6% an der gesamten Elektrizitätsproduktion der Schweiz.  

Swiss Small Hydro erachtet die vorgeschlagene Revision der StromVV als sinnvoll, damit 
sämtliche Akteure selbstständig die Möglichkeit erhalten, ihre Systeme im Sinne der Energie-
strategie 2050 zu optimieren.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Jakob Büchler  Benjamin Roduit  
Alt-Nationalrat und  Nationalrat und  
Präsident Swiss Small Hydro  designierter Präsident Swiss Small Hydro 

 

 

Martin Bölli  
Geschäftsleiter Swiss Small Hydro  
 

 
Bundesamt für Energie BFE  
3003 Bern 
 
Elektronisch eingereicht an:  
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 

c/o Skat Consulting AG 
Vadianstrasse 42 
9000 St.Gallen 
 
 
Datum: 21. August 2020 



 

8005 Zürich, Swissolar, Neugasse 6 
 

Swissolar Geschäftsstelle Tel. +41 44 250 88 33 

Neugasse 6 info@swissolar.ch 

CH-8005 Zürich www.swissolar.ch 

Bundesamt für Energie 

3003 Bern 

 

 
Per mail: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 

 

 

Zürich, 24. August 2020 Tel. direkt +41 44 250 88 34 

David Stickelberger stickelberger@swissolar.ch 

 

 
Vernehmlassung zur Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dieser Verordnungsänderung.  

 

Swissolar begrüsst, dass der Zugang der Konsumenten und Produzenten zu den von Smart Metern erfassten 

Messdaten verbessert werden soll. Obschon die bisherigen gesetzlichen Grundlagen deutlich wären, bestehen 

immer noch viele praktische Hürden, die es den Konsumenten und Produzenten erschweren, ihre 

Energiedaten und den Zugang dazu wirklich einfach nutzen zu können. Präzisierungen sind deshalb wichtig. 

 

Die Visualisierung der momentanen Leistung sowie von Energiebezug und Einspeisung oder das 

Herunterladen der eigenen Energiedaten über das Portal des Betreibers des Netzanschlusses ist bestimmt 

eine praktische Sache für Konsumenten und Produzenten. Ein solcher Kundenservice würde jedoch durch 

einen liberalisierten Markt und den dadurch verstärkten Fokus auf den Kundennutzen wohl schnell als einer 

der Vorteile unter den Anbietern erkannt werden, ohne dass es dazu eine Regulierung bräuchte. 

 

Viel wichtiger und volkswirtschaftlich sinnvoller wäre eine kundenfreundliche, einheitliche Schnittstelle am 

Smart Meter. Dies ist eine ökonomische Voraussetzung, damit sich ein signifikanter Markt mit nützlichen 

Innovationen entwickeln kann. Nebst dem unentgeltlichen Zugang zu den eigenen Daten sollte auch die 

"Offenheit" und Interoperabilität dieser Schnittstelle klarer geregelt werden. 

 

Konkret sollten aus unserer Sicht folgende Dinge zusätzlich in der Verordnung geregelt werden:  

• Festlegung eines einheitlichen Datenformats und der Kundenschnittstelle (mit vollständiger, öffentlich 

zugänglicher Spezifikation) 

• Nutzbarkeit der Kundenschnittstelle: Das Auslesen sämtlicher Daten muss für den Kunden über einen 

eingebauten Webserver möglich sein. Es braucht einen einheitlichen, interoperablen und 

kundenfreundlichen Standard, damit über eine einzige lokale Kundenschnittstelle alle erhobenen 

Daten abgerufen werden können. Die Schnittstelle sollte über eine vom Smartmeter sichergestellte 

Energieversorgung verfügen.  

 

Freundliche Grüsse 

Swissolar 

 
David Stickelberger 

Geschäftsleiter 
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Eidgenössisches Departement für  
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
Bundesamt für Energie 
3003 Bern 
 
 
Per E-Mail an: verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch 
 
 
Stellungsnahme des Verbandes unabhängiger Energieerzeuger VESE zur 
Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Von mehreren unserer Mitglieder wurden wir auf die Probleme mit den aktuellen Smart 
Metern aufmerksam gemacht. Wir wollen deswegen gerne die Möglichkeit nutzen, im 
Rahmen dieser Vernehmlassung auf die Probleme hinzuweisen sowie mögliche 
Lösungsansätze dafür zu skizzieren. 
Die grundsätzliche Problematik ist die, dass es keine einheitliche, langfristig stabile 
Schnittstelle für die Kundendaten gibt. Dies macht es in der Praxis fast unmöglich, die 
bestehende Messinfrastruktur (d.h. die Smart Meter der EVUs) in Prosumer-Szenarien 
einzubinden. In der Praxis werden deswegen parallele Zählersysteme, welche Kosten, 
technische Redundanzen sowie ökologische Belastungen generieren, eingebaut. Zu 
verhindern wäre dies einfach durch einen schweizweiten, einheitlichen 
Kommunikationsstandard, wie dies z.B. auch schon von den Niederlanden, Belgien und 
Luxemburg gehandhabt wird. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 
Für Rückfragen, einen persönlichen Austausch sowie weitere Auskünfte stehen wir Ihnen 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
Walter Sachs 
Präsident VESE 
Tel. 076 528 09 36 
walter.sachs@vese.ch 
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Allgemeine Beurteilung der Vorlage 
 
VESE begrüsst, dass der Zugang der Konsumenten und Produzenten zu den von Smart 
Metern erfassten Messdaten verbessert werden soll. 
 
Obschon die bisherigen gesetzlichen Grundlagen recht deutlich sind, besteht immer noch 
eine Vielzahl von praktischen Hürden, die es den Konsumenten und Produzenten erheblich 
erschweren, ihre Energiedaten und den Zugang dazu wirklich einfach nutzen zu können. 
Präzisierungen sind deshalb wichtig. 
So ist es sehr wichtig und volkswirtschaftlich sinnvoll, eine kundenfreundliche, langfristig 
stabile und einheitliche Schnittstelle am Smart Meter zu schaffen. Dies ist eine 
ökonomische Voraussetzung, damit sich ein signifikanter Markt mit nützlichen 
Innovationen entwickeln kann. Nebst dem unentgeltlichen Zugang zu den eigenen Daten 
sollte auch die "Offenheit" und Interoperabilität dieser Schnittstelle klar geregelt werden. 
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Beispiele: Viele Hürden, um Zugang zur Kundenschnittstelle zu erhalten 
 
Auch mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Inkrafttreten der StomVV 2017 ist weit herum 
praktisch unbekannt, dass Smart Meter eine Kundenschnittstelle zur lokalen Nutzung der 
Energiemessdaten anbieten sollten. Die folgende Liste dokumentiert einige der Hürden 
und Erfahrungen, welche mit Energieversorgungsunternehmen bestehen: 
 

1. Bereits eine vollständige Dokumentation der über das Display des Smart Meters 
angezeigten Werte ist von einem EVU nicht immer verfügbar. 
 

2. Die wenigsten EVU bieten Ihren Kunden auf ihrer Webseite Informationen zur 
Existenz der Smart Meter Kundenschnittstelle und schon gar nicht zu deren 
technischen Spezifikation oder zu den Nutzungsmöglichkeiten an.  
 
Eine der erfreulichen Ausnahmen ist ein Walliser EVU. Allerdings werden die 
Spezifikationen der Kundenschnittstelle nur gegen Unterzeichnung eines NDA mit 
dem Hersteller zugänglich gemacht: https://www.enbag.ch/smart-meter/ 
Die Forderung der Unterzeichnung eines NDA mit einem Dritten ist wohl kaum zu 
vereinbaren mit der Pflicht der EVU, dem Bürger den Zugang zu seinen eigenen 
Daten über eine digitale Kundenschnittstelle zu ermöglichen. 
 

3. Eine Anfrage per Email bei einem EVU dauert auch mal mehrere Wochen bis eine 
erste knappe (und falsche) Antwort zur Kundenschnittstelle eintrifft. Die Antwort 
enthielt eine Empfehlung, ein Zusatzgerät zu beschaffen um die Daten auslesen zu 
können, obschon nur nach den Spezifikationen gefragt worden war. 
 

4. Verschiedene Typen von Smart Metern bieten inkompatible Kundenschnittstellen. 
Eine vollständige Übersicht fehlt. Einige Beispiele: 
◦ bidrektional optisch mit 9'600 Baud DLMS/COSEM (IEC 62056) 
◦ Inkompatible M-Bus Variante mit 2'400 Baud und DLMS/COSEM (IEC 62056) 
◦ DSMR mit 115'200 Baud über RJ12 Buchse 

 
5. Die aufgezeichneten Daten können nicht nach Belieben durch den Bürger abgerufen 

werden, wie dies die StromVV eigentlich vorschreibt. Jedes EVU definiert für jeden 
Schnittstellentyp eigene Profile von periodisch  "ausgespuckten" Daten, die vom 
Bürger dynamisch nicht beeinflusst werden können: 
 
a) Welche momentanen Messdaten werden ausgegeben; 

z.B. fehlen Messwerte von Blindleistung, Spannungs- & Stromstärken und der 
Netzfrequenz, um lokale, netzdienliche Optimierungen zu ermöglichen. 
 

b) Welche Zählerstände werden ausgegeben; 
die 15-Minuten Lastgänge der letzten 6 Monate können bei diesem periodischen 
Verfahren unmöglich übertragen werden. Auch die Register mit den 
aufgezeichneten Werten der letzten Monate stehen leider nicht zur Verfügung. 
 

c) Mit welcher Frequenz werden die Daten ausgegeben; 
die Ansicht, was der "Moment der Erfassung" genau bedeutet gehen weit 
auseinander. Ein Smart Meter erfasst die Daten mit einer Frequenz im kHz 
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Bereich. Wenn die Daten über die Kundenschnittstelle nur mit 1/10 Hz oder gar 
nur 1/60 Hz geliefert werden, entspricht dies kaum den Vorgaben der StromVV 
und ist für eine lokale Nutzung - jenseits der Visualisierung - viel zu träge. 
 

6. Die Ansichten der EVU zum Umgang mit der Kundenschnittstelle erschwert deren 
produktive Nutzung erheblich. Einige Auskünfte eines EVU 2020: 
◦ "Das EVU hat jederzeit das Recht, das installierte Smart Meter durch einen 

anderen Typ mit anderer Kundenschnittstelle zu ersetzen." 
◦ "Einige der geforderten Messdaten werden nur über eine zweite, separate 

Schnittstelle verfügbar gemacht." 
◦ "Die StromVV schreibt nicht eine einzige Kundenschnittstelle vor." 
◦ "Die METAS hat alles geprüft, deshalb erfüllt das Smart Meter die  

Anforderungen der StromVV bezüglich Kundenschnittstelle." 
 

7. Der M-Bus Standard aus den 90er Jahren operiert mit recht hohen Spannungen 
von 24 + 36 V und definiert für die Zähler die Rolle des "Slave" und fordert von der 
Rolle des "Masters" auch eine Energieversorgung des Bus.  
 
Gemäss einer informellen Auskunft aus der Branche nimmt auf einer M-Bus 
Kundenschnittstelle das Smart Meter jedoch die Rolle des "Masters" ein, fordert 
jedoch die Stromverorgung des Bus durch den "Slave". Diese Inversion der Rollen 
und Aufgaben gegenüber dem M-Bus Standard verhindert jedoch, dass die üblichen 
M-Bus Komponenten zur Auslesung der Kundenschnittstelle eingesetzt werden 
können. 
 
Da von den EVU keinen Detailspezifikationen dazu erhältlich sind und von Smart 
Meter Herstellern die Unterzeichnung eines NDA gefordert wird, kann die wirkliche 
Situation auch nicht einfach überprüft, bestätigt oder revidiert werden.  
 
Die Politik und die Regulierung wären deshalb hier gefordert, solche proprietären 
Praktiken im Interesse einer effizienten Volkswirtschaft zu eliminieren und für einen 
offenen und möglichst standardkonformen Zugang zu sorgen. Erste, minimale 
Voraussetzung dazu wäre die vollständige öffentliche Publikation der 
Schnittstellenbeschreibung durch die gemäss StromVV verpflichteten EVU. 
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Kommentare zu einzelnen Aspekten der Vorlage 
 
Fehlende Präzisierung zum Datenformat und der Kundenschnittstelle 
 
Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass die Daten «in einem international üblichen 
Datenformat» den Konsumenten und Produzenten (nachfolgend Bürger) über eine lokale 
Schnittstelle zugänglich gemacht werden [Art. 8a Abs. 1 Bst. a) Ziffer 3]. Gemäss dem 
erläuternden Bericht soll mit der Anpassung der StromVV die Innovation gefördert 
werden.  
 
Die nationale Branche und der Gesetzgeber haben es bisher leider verpasst, sich auf eine 
Spezifikation eines einheitlichen Datenformats, Kommunikationsprotokolls und 
physikalischer Schnittstelle zu einigen. "Ein übliches Datenformat" alleine und ein Hinweis 
auf Kommunikationsnormen genügen kaum um Innovationen zu ermöglichen. 
 
Ganz im Gegensatz zu den Niederlanden, wo seit vielen Jahren bereits eine solch 
standardisierte, kundenfreundliche Schnittstelle [netbeheernederland.nl, DSMR P1] für 
alle Smart Meter vorgeschrieben, verfügbar und detailliert öffentlich publiziert worden ist. 
Luxemburg und Belgien haben den gleichen Standard adoptiert. Dadurch konnte sich zum 
Nutzen der Bürger ein effizienter Markt für Visualisierungen etablieren und weitere 
Anwendungen der Energiedaten für die lokale Leistungssteuerung sind einfach möglich. 
 
Wegen dem Fehlen einer einheitlichen und kundenfreundlichen lokalen Schnittstelle muss 
in der Schweiz für lokale Steuerungszwecke bisher ein zusätzlicher privater Energiezähler 
installiert werden. Dies ist aus sowohl aus ökologischer, ökonomischer wie auch 
technischer Sicht unverständlich. 
 
Um die Kundenschnittstelle auch wirklich nutzen zu können, müssten die EVU durch die 
StromVV auch verpflichtet werden, den Bürgern eine vollständige Spezifikation öffentlich 
zugänglich zur Verfügung zu stellen. Dabei genügt es nicht, lediglich auf 
Protokollstandards wie "IEC 62056" oder "M-Bus" zu verweisen, weil solche 
Standardprotokolle eine ganze Palette von wählbaren Konfigurationsvarianten und 
Optionen zulassen, welche bekannt sein müssen. Eine Dokumentation ist unverzichtbar. 
 
Bürgerfreundlichkeit der Kundenschnittstelle 
 
Es scheint wenig bürgerfreundlich und auch energetisch nicht zielführend, wenn für das 
Auslesen der Daten über diese Kundenschnittstelle ein komplexes Zusatzgerät mit 
separater Stromversorgung für mehrere hundert Franken vom Bürger beschafft werden 
muss.  
 
Eine einfache und bürgerfreundliche Schnittstelle muss deshalb auch über eine vom 
Smart Meter gelieferte Energieversorgung verfügen, wie dies in der bereits 2016 
publizierten Version 5 der niederländischen DSMR-P1 Spezifikation vorbildlich enthalten 
ist.  
 
Empfehlungen 
 
Es gibt bereits viele Organisation in der Schweiz, die sich mit dem Thema Smart Meter 
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intensiv befassen (VSE, VSGS, Swissmig, Asut, etc.). Um der Kundenschnittstelle auch in 
der Schweiz endlich Flügel zu verleihen, scheint uns eine Einigung der Branche auf einen 
einheitlichen, interoperablen und kundenfreundlichen Standard dringend erforderlich. 
Dadurch könnten erhebliche Einsparungen erreicht sowie auch viele netzdienliche 
Innovationen des Energiemanagments im Privat- & Gewerbebereich ermöglicht werden. 
 
Sofern sich die Branche nicht innerhalb nützlicher Frist auf eine solche universelle 
Kundenschnittstelle einigen kann, sollten die EVU verpflichtet werden, die 
Interoperabilität dieser Schnittstellen durch zusätzliche kostengünstig oder kostenlos 
abzugebene Adapter langfristig zu gewährleisten. 
 
Durch die StromVV und ggf. durch zusätzliche technische und administrative 
Ausführungsrichtlinien sollte erreicht werden können, dass alle erhobenen Daten durch 
die Bürger über eine einzige lokale Kundenschnittstelle eingesehen und jederzeit, nach 
Wahl der Datenmenge durch den Bürger, abgerufen werden können.  
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Revision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga,  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie geben uns als Fachverband landwirtschaftliches Biogas die Möglichkeit, uns zu den im 

Betreff erwähnten geplanten Verordnungsänderungen zu äussern. Wir nehmen diese Gele-

genheit dankend wahr, um primär zum Ausdruck zu bringen, dass es für Betreiber von land-

wirtschaftlichen Biomasseanlagen von besonderer Relevanz ist, die Daten von installierten 

elektronischen Elektrizitätszähler auf Verlangen in einem leicht verständlichen Format zur 

Verfügung zu haben.  

 

Einschätzungen und Forderungen zu den beabsichtigten Änderungen des Artikels 8a 

Unser Fachverband begrüsst die geplanten Änderungen des Artikels 8a, welche es den Er-

zeugungsanlagen und Stromverbrauchern ermöglichen, Daten aus der Schnittstelle der Zäh-

ler sowie dem Datenbearbeitungssystem der Netzbetreiber abzurufen und herunterzuladen 

sowie selber zu nutzen.  

 

Mit dieser Vorgabe an die Netzbetreiber wird vermehrt Transparenz geschaffen. Dies ver-

schafft den Anlagenbetreibern hinsichtlich Stromvermarktungszwecken eine bessere 

Grundlage und gibt verbesserte Aufschlüsse über die Stromproduktion der Biogasanlagen.  

Stromproduzenten und Stromverbraucher können ihre Messdaten auf dem PC abrufen und 

damit ihr eigenes Verhalten besser verstehen und die Plausibilität von z.B. Stromrechnun-

gen oder Produktionsabrechnungen in der Direktvermarktung prüfen. Darüber hinaus 

gleicht sich durch die vorliegende Revision die Schweizer Gesetzgebung zur Stromversor-

gung bezüglich Ausstattung und Umgang mit intelligenten Messsystemen an die rechtlichen 

Bestimmungen der Europäischen Union an. Dies macht insbesondere vor dem Hintergrund 

eines zukünftigen Stromabkommens mit der EU Sinn sowie mit dem Einhergehen weiterer 

Schritte in Richtung einer Liberalisierung des Strommarktes. 



 

Mit gutem Beispiel voran – Ökostrom Schweiz ist CO2-neutral und arbeitet mit 100% Grünstrom. 

 

Als ausgesprochen begrüssenswert beurteilen wir den neu geschaffenen Paragraphen Art. 

8a Abs. 1bis, wonach für den Abruf und das Herunterladen der Messdaten keine Kosten in-

dividuell angelastet werden dürfen. Sofern dies von einem Messsystem technisch noch nicht 

unterstützt wird, müssten zeitnah Nachrüstungen vorgenommen werden, um die in der Re-

vision festgelegte Frist auf den 1. April 2021 einhalten zu können. Der Netzbetreiber kann 

dies den Netzkosten anrechnen. Wichtig erscheint jedoch, dass die Umrüstungen unter en-

ger Aufsicht der Elcom erfolgen, damit hier pragmatische und kosteneffiziente Lösungen 

gewählt werden und die Nachrüstung wie im erläuternden Bericht beschrieben „ohne gros-

sen zeitlichen und finanziellen Aufwand möglich“. Substantielle Erhöhungen bei den Netz-

nutzungstarifen erscheinen aufgrund der Vorgabe nicht gerechtfertigt. 

 

Unser Fachverband hat zur vorliegenden Verordnungsänderung drei Ergänzungen, bei wel-

chen wir die beabsichtigten Änderungen als noch zu wenig weit gehend erachten: 

 

1) Es muss unbedingt sichergestellt und klar in der Verordnung festgehalten werden, 

dass die abrufbaren Messdaten zwingend auch die Vergangenheit beinhalten. Dies 

ist unbedingt erforderlich, um Analysen zu ermöglichen und damit z.B. das Produk-

tionsprofil einer Biogasanlage oder den Heizwärmebedarf eines mit einer Wärme-

pumpe beheizten Wohngebäudes im Detail zu verstehen. Nur so können Optimie-

rungs- und Energiesparmassnahmen auf Basis von Daten möglich gemacht werden. 

Aus unserer Sicht ist dafür zwingend ein Zeitraum vom mindestens 3 Jahren nötig, 

für den Messdaten zur Verfügung gestellt werden. 

 

2) Ebenso ist es entscheidend, dass der Export der Daten maschinell bzw. automatisiert 

über Datenschnittstellen mittels IT-Systemen erfolgen kann. Dies ermöglicht es, mit 

Systemen wie Gebäudeenergieautomation weitere Optimierungen und Energiespar-

massnahmen umzusetzen. 

Wenn ein Export nur manuell über z.B. ein Webportal möglich ist, wird die Nutzung 

der Daten deutlich behindert und Optimierungspotentiale werden nur sehr einge-

schränkt genutzt werden. 

 

3) Die Etablierung einer bidirektionalen Kommunikation ermöglicht grundsätzlich ne-

ben dem Auslesen von Messdaten auch die Steuerung von dezentralen Anlagen. Dies 

ist heute nur über teure Zusatzhardware möglich (vergleiche z.B. das Virtuelle Kraft-

werk unserer Tochterfirma Fleco Power). Für das effiziente Funktionieren und den 

schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien wäre es von grossem Wert, wenn An-

lagen auf direktem Weg angesteuert und so besser in das Stromnetz integriert wer-

den können. Es sollten daher die Möglichkeiten geschaffen werden, dass – wo kos-

teneffizient und vor allem sicher umsetzbar – über die geschaffenen Kommunikati-

onsstrecken auch eine Steuerung der Anlagen möglich wird. Die Ansteuerung sollte 

genauso wie die Messdaten dem Verbraucher und Produzent gehören und von ihm 



 

Mit gutem Beispiel voran – Ökostrom Schweiz ist CO2-neutral und arbeitet mit 100% Grünstrom. 

selber oder in Zusammenarbeit mit selber bestimmten Drittparteien eingesetzt wer-

den können. 

 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme sowie für die wohlwollende Prü-

fung und die Berücksichtigung unserer Beurteilung. Für zusätzliche Informationen oder all-

gemeine Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Michael Müller  Fabienne Thomas   Stefan Mutzner 

 

          

     

     

 

Präsident Ökostrom Schweiz Leiterin Politik, Beteiligungen   Vorsitz. Geschäftsleitung 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Von: Hubert Kirrmann
An: _BFE-Verordnungsrevisionen
Cc: Furrer Alfred; Walter Sachs; Hermann Hüni
Betreff: Vernehmlassung Eenrgieverordnung
Datum: Sonntag, 23. August 2020 23:39:33

Sehr geehrte Damen und Herren des Bundesamtes für Energie,

ich bedanke mich für die Möglichkeit, an der Vernehmlassung zur Energieverordnung als
private Person mitzuwirken.

Die Intelligenten Messsysteme, die bis 2027 installiert werden sollen, dienen in erster
Linie der Stromliberalisierung und werden nur einmal pro Tag abgelesen. Sie sind somit
für die Optimierung des Verbrauchs und für die Flexibilität nicht zu gebrauchen.

Um diese zwei Aufgaben zu erfüllen, muss ein IMS eine Schnittstelle besitzen, welche die
Stromwerte (U, I, P, Q, ...) in Echtzeit einem lokalen Energieverwaltungssystem zur
Verfügung stellt. Die StromVV Art Art. 8a 2d schreibt zwar eine Kundenschnittstelle vor,
diese spezifiziert aber weder Stromqualitätswerte (Abtastrate, Genauigkeit, Oberwellen,...)
noch  das Datenübertragungsprotokoll. 

Für die Flexibilität ist überdies eine Schnittstelle zu definieren, über welche die
Stromtarife mindestens pro Viertelstunde an alle IMS mitgeteilt werden können und somit
dem VNB oder einem Aggregator die Möglichkeit bietet, flexible Lasten und
Stromerzeugung zu steuern. Womöglich sollten auch Fahrpläne und Wetterdaten zur
Verfügung gestellt werden. Entsprechend braucht es auf der Netzseite eine standardisierte
Schnittstelle, die diese Daten liefert, unabhängig vom Übertragungsmedium (PLC, Funk,
Glasfaser, Coax,...)

Ohne eine einheitliche, schweizerische Spezifikation wird es zu einem Wildwuchs an
herstellerspezifischen oder VNB-spezifischen Normen führen,  und somit die Aufgaben,
die in der Energiestrategie festgelegt sind, stark erschweren.

Die IEC hat verschiedene Normen herausgegeben, welche als Grundlage dienen können.
Somit schlage ich vor, dass ElectroSuisse die Normierung einer einheitlichen
schweizerischen Kundenschnittstelle an die Hand nimmt und dass das Gesetz lediglich
diese Norm spezifiziert. DLMS/COSEM und DSMR können als Vorlage dienen, sollten
aber erweitert werden. 

In der Zwischenzeit soll das Rollout der IMS sistiert werden, um zu verhindern, dass
Zähler nach kurzer Zeit ausgetauscht werden müssen, denn auch eine neue
Softwareversion erlaubt keine Funktionalität, die nicht bereits im Zähler vorbereitet wurde.

Freundliche Grüsse

-- 
Prof. Dr. Hubert Kirrmann
www.solutil.ch
+41 79 252 23 03

mailto:hubert.kirrmann@solutil.ch
mailto:Verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch
mailto:Alfred.Furrer@electrosuisse.ch
mailto:walter.sachs@vese.ch
mailto:hueni@gantrisch-energie.ch
http://www.solutil.ch/


 

Pronovo AG +41 (0)848 014 014 

Dammstrasse 3 info@pronovo.ch 

CH-5070 Frick www.pronovo.ch 

Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten Anfang 2021; 
Teilrevision der Stromversorgungsverordnung (Art. 8a) 

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen von Anhörungen, Vernehmlassungen oder Konsultationen nimmt Pronovo nur zu Themen 
Stellung, welche ihre gesetzliche Aufgabe als Vollzugsstelle gemäss Art. 63 des Energiegesetzes 
(EnG) betreffen, somit zu Herkunftsnachweiswesen und den Fördersystemen für die Stromproduktion 
aus erneuerbaren Energien.  

Da die Änderungsvorschläge zur Stromversorgungsverordnung nicht in direktem Zusammenhang mit 
der Tätigkeit von Pronovo als Vollzugsstelle stehen, verzichtet Pronovo vorliegend auf eine weiterge-
hende Äusserung im Rahmen dieser Vernehmlassung.  

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 

Freundliche Grüsse 

Pronovo AG 

 

  

Andreas Schlegel 
Präsident des Verwaltungsrats 

Geschäftsführer a.i. 

Fabian Möller 
Leiter Recht & Zentrale Dienste 
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per E-Mail 
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min.ch 
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E-Mail Fabian.Moeller@pronovo.ch 
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Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen VKG

Per E-Mail
Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord
3003 Bern

Bern, 20. August 2020

T +41 31 320 22 69
otto.hubacher@vkg.ch

Stellungnahme der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen zur Revision der
Stromversorgungsverordnung (Art. 8a)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. Mai 2020 haben Sie die Vereinigung Kantonaler Gebäudeversiche
rungen (VKG) eingeladen, zur vorgenannten Angelegenheit Stellung zu nehmen. Wir danken
Ihnen, dass Sie uns in den Kreis der Anhörungsadressaten aufgenommen haben.

Die VKG ist die Gemeinschaftsorganisation der Kantonalen Gebäudeversicherungen (KGV).
Zweck dieser Kooperation ist es, den Brandschutz und die Elementarschadenprävention in
der Schweiz nachhaltig zu fördern. Sie konsolidiert hierfür die Interessen der Vereinigung
Kantonaler Feuerversicherungen, des Interkantonalen Rückversicherungsverbandes, der
Präventionsstiftung der Kantonalen Gebäudeversicherungen und des Schweizerischen Pools
für Erdbebendeckung.

Nach eingehender Prüfung der zugestellten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass die VKG
über keine näheren Anknüpfungspunkte zur Regelungsmaterie der vorliegenden Vernehm
lassung verfügt. Aus diesem Grund enthalten wir uns vorliegend einer Stellungnahme.

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 maiI@vkg.ch www.vkg.ch 1/2



Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen VKG

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und stehen Ihnen bei alifälligen Fragen gerne zur
Verfügung.

Fr liche Grüsse

;(

• Alain Rossier Ott6 1-kibacher
Direktor Bereichsleiter Rechtsdienst
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